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AUFLAGE: 30 715 EX.

Zeitumstellung
D I E S E S 
W O C H E N E N D E

Fragestunde:
Möglichkeit Fragen zum Projekt zu stel-
len: 6.11.2025, 19–20 Uhr Gemeindever-
waltung Brenzikofen
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind innert der Auflage- und Einsprache-
frist schriftlich und mit Begründung der 
Einsprachestelle einzureichen.
Einspracheberechtigt sind Grundeigen-
tümerinnen und Grundeigentümer oder 
andere Personen, die ein schutzwür-
diges Interesse haben (Art. 24 WBG). 
Das gleiche Recht kommt den nach der 
Bundes- oder nach der Baugesetzge-
bung befugten Organisationen und Be-
hörden zu.
Bei Kollektiveinsprachen oder verviel-
fältigten und weitgehend identischen 
Einsprachen ist anzugeben, wer befugt 
ist, die Einsprechergruppe rechtsver-
bindlich zu vertreten (Art. 35b BauG).
Bern, 17. Oktober 2025

Oberingenieurkreis II
Tiefbauamt des Kantons Bern

GEMEINDEVERBÄNDE
300338

Einladung zur Abgeord-
netenversammlung des 
Gemeindeverbandes 
Sekstufe I Wichtrach 
vom Mittwoch, 12. November 2025, 
20 Uhr, Oberstufenzentrum, 
Hängertstrasse 4, 3114 Wichtrach
Traktanden
1. Protokoll vom 18.6.25; Genehmigung
2. Budget 2026; Genehmigung
3. Finanzplan 2026–2030; 
 Kenntnisnahme
4. Kreditabrechnung Verpflichtungskre-

dit Mobiliar Klassenzimmer 
 Fr. 30 000.–; Kenntnisnahme
5. Infrastrukturkonzept Sekstufe1 Wich-

trach; Genehmigung Verpflichtungs-
kredit in der Höhe von Fr. 157 000.–

6. Verschiedenes
Aktenauflage:
Die Unterlagen zu den Traktanden kön-
nen 30 Tage vor der Versammlung im 
Sekretariat des Gemeindeverbandes 
Sekstufe 1 Wichtrach, Hängertstasse 4, 
3114 Wichtrach eingesehen werden.
Rechtspflege:
Beschwerden gegen Versammlungsbe-
schlüsse sind innert 30 Tagen nach der 
Versammlung schriftlich und begründet 
beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Oster-
mundigen einzureichen.

Gemeindeverband Sekundarstufe I 
Wichtrach/Schulkommission

300432

Gemeindeverband 
Friedhofwesen 
Münsingen/Rubigen 
Ordentliche Versammlung
Montag, 24. November 2025, 
19.30 Uhr, Kirchgemeindehaus 
Münsingen
Geschäfte des Gemeindeverbandes
1. Protokoll der Verbandsversammlung 

vom 4.6.2025 – Genehmigung
2. Budget 2026 und Pro-Kopf-Beitrag – 

Genehmigung
3. Finanzplan – Kenntnisnahme 
4. Verschiedenes, Wünsche, Anregungen 
Anschliessend Versammlung der refor-
mierten Kirchgemeinde (siehe Rubrik 
Kirchgemeinden).
Die Unterlagen zu den Versammlungen 
liegen im Sekretariat der Kirchgemeinde, 
Schlossstrasse 11, Münsingen, auf. Alle 
stimmberechtigten Frauen und Männer 
sind zu den Versammlungen freundlich 
eingeladen.
 Vorstand Gemeindeverband

300438

Gemeindeverband für 
das Friedhofwesen 
Häutligen–Konolfingen– 
Niederhünigen
Verbandsversammlung
Dienstag, 25. November 2025, 19.30 Uhr 
im Kirchgemeindehaus, vorgängig der 
Kirchgemeindeversammlung der Re-
formierten Kirchgemeinde Konolfingen.
Traktanden:
1. Protokoll der Verbandsversammlung 
 vom 12. Juni 2025
2. Budget 2026
3. Finanzplanung 2025–2030
4. Orientierungen
5. Verschiedenes
Die Unterlagen zu Traktandum 1, 2 und 
3 können vom 23. Oktober 2025 bis am 
25. November 2025 im Sekretariat der 
Reformierten Kirchgemeinde im Kirch-
gemeindehaus eingesehen werden.
Beschlüsse der Verbandsversammlung 
können schriftlich und begründet beim 
Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland in Bern innert  30 Tagen 
angefochten werden. Die Frist beginnt 
für Beschlüsse am Tag nach der Ver-
bandsversammlung zu laufen (Art. 97 
Gemeindegesetz). 
Zu dieser Versammlung sind alle stimm-
berechtigten Bürgerinnen und Bürger 
der Verbandsgemeinden freundlich 
eingeladen.
Konolfingen, 23. Oktober 2025
 Der Vorstand
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Keine Publikationen

BIGLEN
WWW.BIGLEN.CH

300452
Gemeindeversammlung
Freitag, 28. November 2025, 20 Uhr 
im Primarschulhaus «Feltschen» (Singsaal), 
Feltschenweg 6, 3507 Biglen
Traktanden
1. Budget 2026
2. Verschiedenes
Unterlagen
Das Budget 2026 kann auf der Gemein-
deverwaltung oder auf der Website 
www.biglen.ch eingesehen werden.
Rechtsmittelbelehrung
Beschwerden gegen Versammlungsbe-
schlüsse sind innert 30 Tagen nach der 
Versammlung schriftlich und begründet 
beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Oster-
mundigen, einzureichen (Verwaltungs-
rechtspflegegesetz – Artikel 63 ff).
Die Verletzung von Zuständigkeits- und 
Verfahrensvorschriften ist sofort zu 
beanstanden. Wer rechtzeitige Rügen 
pflichtwidrig unterlassen hat, kann ge-
gen Beschlüsse nachträglich nicht mehr 
Beschwerde führen (Gemeindegesetz 
– Artikel 49a «Rügepflicht»).
Wir laden alle stimmberechtigten Ge-
meindebürger*innen, welche das 18. Al-
tersjahr zurückgelegt und seit 3 Monaten 
Wohnsitz in der Gemeinde Biglen haben, 
zu dieser Versammlung ein.
Biglen, 23. Oktober 2025
 Der Gemeinderat

KANTON
300335

Verkehrssperrung
Kantonsstrasse Nr. 1252 
Ursellen–Häutligen–Tägertschi
Gemeinde: Münsingen/Häutligen
Abschnitt 1 
Tägertschi, Häutligensstrasse, unterhalb 
Tiefmoos bis Tägertschi Dorfstrasse 
Koordinaten: 2'610'929/1'191'351 bis 
2'611'076/1'191'193
Abschnitt 2
Häutligen, Tägertschistrasse Grossmatt 
bis oberhalb Eisenmoos
Koordinaten: 2'612'241/1'189'891 bis 
2'611'562/1'190'334
Dauer
Verkehrserschwerung: 
Beide Abschnitte: 24. Oktober 2025 
bis 10. November 2025 
Verkehrssperrungen: 
Fräsarbeiten: 
Beide Abschnitte: 5. November 2025 
ab 6.30 bis ca. 17 Uhr
Belagsarbeiten: 
Abschnitt 1: 6. November 2025 ab 
6.30 bis ca. 18 Uhr
Abschnitt 2: 7. November 2025 ab 
6.30 bis ca. 18 Uhr
Grund der Massnahme
Belagsarbeiten
Verkehrsführung
Während den Vorbereitungs- und Fer-
tigstellungsarbeiten wird der Fahrzeug-
verkehr einspurig wechselseitig geführt 
und durch einen Verkehrsdienst oder 
mit einer Lichtsignalanlage geregelt.
Während den Fräs- und Belagsarbeiten 
sind die Strecken für jeglichen Verkehr in 
beiden Fahrtrichtungen gesperrt.
Ebenso sind die seitlichen Einlenker und 
die Zu- und Wegfahrten zu den Liegen-
schaften sowie in die angrenzenden 
Landwirtschaftlichen Parzellen gesperrt.
Die signalisierte Umleitung für den mo-
torisierten Verkehr führt von Häutligen 
über Ursellen nach Tägertschi und um-
gekehrt.
Ausnahmen
Witterungsbedingte Verschiebungen auf 
nachfolgende Tage bleiben vorbehalten. 
Diese können sich auch aus den vor die-
sen Arbeiten geplanten Belagsarbeiten 
ergeben. Die Reihenfolge der Etappen 
bleibt bei Verschiebungen gleich. Beach-
ten Sie diesbezüglich die Informationen 
auf den orangefarbenen Infotafeln in 
der jeweiligen Fahrtrichtung am Anfang 
der Baustelle.
Einschränkungen
Verkehrssperrung 
Rechtliche Hinweise
Gestützt auf Art. 65 und 66 des Strassen-
gesetz vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 732.11) 
und Art. 43 der Strassenverordnung vom 
29. Oktober 2008 (SV, BSG 732.111.1), 
wird auf dieser Kantonsstrasse die Ver-
kehrsabwicklung erschwert.

Wir bitten die Bevölkerung um Verständ-
nis für die unumgängliche Verkehrssper-
rung.
Münsingen, 9. Oktober 2025

Tiefbauamt des Kantons Bern, 
Oberingenieurkreis II

300444

Öffentliche Auflage 
Wasserbaugesuch
(kommunales Wasserbau-
bewilligungsverfahren)
Die Gemeinden Brenzikofen und Op-
pligen legen gestützt auf Art. 30 ff. 
des Wasserbaugesetzes vom 14. Feb-
ruar 1989 (WBG) das Wasserbaugesuch 
(kommunales Wasserbaubewilligungs-
verfahren) für das untenstehende Vor-
haben auf. Einsprachen und Rechtsver-
wahrungen sind innert der Auflagedauer 
schriftlich und begründet bei der Auf-
lagestelle einzureichen.
Gemeinden:
Brenzikofen, Oppligen
Wasserbauträger: 
Gemeinde Brenzikofen
Gewässer: Rotache (446)
Ort: Wydeli, Brenzikofen
Koordinaten: 2 613 271/1 184 266 bis 
2 612 809/1 184 586
Vorhaben: Längsvernetzung Rotache
Beanspruchte Ausnahmen:
– Rodung und Ersatzaufforstung 
 (Art. 5–7 WaG, Art. 19 KWaG)
– Nichtforstliche Kleinbauten/-anlagen 

(Art. 16 WaG, Art. 35 KWaV) 
– Unterschreiten Waldabstand 
 (Art. 17 WaG, Art. 25–27 KWaG)
– Gewässerschutzbewilligung Abwas-

serbeseitigung (Art. 7 GschG, Art. 11 
KGSchG)

– Fischereirechtliche Bewilligung 
 (Art. 8–10 BGF)
– Eingriffe in Bestände geschützter 

Pflanzen (Art. 19 und 20 NschV)
– Eingriffe in die Ufervegetation 
 (Art. 22 Abs. 2 NHG)
– Bauen ausserhalb der Bauzone 
 Art. 24 RPG i.V.m. Art. 5 WGB Art. 30 

Abs. 3 WBG
– Eisenbahnrechtliche Bewilligung nach 

Art. 18m EBG (SR 742.101)
– Ausnahmebewilligung zum Fällen 

kommunal geschützter Bäume Art. 16, 
Art. 29 Abs. 2, Art. 30 Abs. 2 und Art. 41 
Abs. 3 des kantonalen Naturschutz-
gesetzes vom 15.9.1992

Rodungsflächen/Parzellen:
– 266 m² Parzelle Nr. 19
– 211 m² Parzelle Nr. 35
– 53 m² Parzelle Nr. 6
– 201 m² Parzelle Nr. 8
– 540 m² Parzelle Nr. 24
– 43 m² Parzelle Nr. 101
– 1114 m² Parzelle Nr. 238
– 256 m² Parzelle Nr. 323
– 384 m² Parzelle Nr. 341
Wiederaufforstung:
– 266 m² Parzelle Nr. 19
– 211 m² Parzelle Nr. 35
– 53 m² Parzelle Nr. 6
– 201 m² Parzelle Nr. 8
– 540 m² Parzelle Nr. 24
– 43 m² Parzelle Nr. 101
– 1108 m² Parzelle Nr. 238
– 283 m² Parzelle Nr. 323
– 363 m² Parzelle Nr. 341
Auflage- und Einsprachefrist:
23.10.2025 bis 26.11.2025
Auflage- und Einsprachestellen:
Gemeindeverwaltungen Brenzikofen 
und Oppligen
Die Auflagedokumente können während 
der üblichen Öffnungszeiten eingesehen 
werden sowie elektronisch unter 
https://brenzikofen.ch/.
Aussteckung:
Das Vorhaben ist im Gelände wie folgt 
ausgesteckt:
Die Absteckung erfolgt gemäss Ab-
steckungsplan mit Holzpflöcken im 
Gelände. Abgesteckt werden die Bö-
schungsoberkante (grün) und die Bö-
schungsunterkante (blau).

300378
Baupublikation
Bauherrschaft: Inomo Bau AG,
Sonneneggstrasse 15, 3076 Worb ver-
treten durch IPICO AG, Horiastrasse 
11, 3186 Düdingen
Projektverfasserin: IPICO AG, 
Horiastrasse 11, 3186 Düdingen
Bauvorhaben: Neubau eines Doppel-
hauses (A/B), 6 Familienhauses (C) und 
eines 3 Familienhauses (D) mit Einstell-
halle, Erstellen von Solaranlagen. Ab-
bruch eines Schuppens aus Holz 
Standort: Oeleweg, Biglen, 
Parzelle-Nr. 125, Zone: Wohnzone W2, 
Koordinaten: 2’614’103/1’197’347
Gewässerschutzbereich: üB
Gewässerschutzmassnahmen:
– Schmutzwasser: Anschluss an die Ge-

meindekanalisation/ARA
– Meteorwasser: Versickerung und Ein-

leitung in Vorfluter
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SONDER
VERKAUF
13. Okt. bis 01. Nov.

Hüsler Nest Schreinerei 
Oberdiessbach

031 771 01 11 | www.jenniag.ch

30
02

19

Grosse Auswahl an

Sideboards

3662 Seftigen, Bhf. Burgistein
033 359 31 00 | moebel-ryter.ch

Schlafzimmern

229188

Für Senioren,  
die Unterstüt-
zung brauchen.
Wir sind von wenigen bis  
24 Stunden für Sie da. Von 
Krankenkassen anerkannt. 
Kostenlose Beratung.

Tel 031 370 80 70  
www.dovida.ch

229195
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Sanitätsnotruf 144
Feuerwehrnotruf 118
Polizeinotruf 117
Strassenhilfe 140
Die Dargebotene Hand 143
Vergiftungsnotfälle 145
Kinder und Jugendliche 147
Ärztlicher 
Notfalldienst/MEDPHONE
1. Hausarzt anrufen
Band abhören für Stellvertretung.
Falls keiner der Ärzte erreichbar ist:
2. Notfallnummer wählen
0900 57 67 47 
(Fr. 3.23 / Min.)

weitere Notfalldienste auf Seite 5weitere Notfalldienste auf Seite 5
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Kirchgemeinde Münsingen
www.ref-muensingen.ch 300433
Münsingen
Kirchgemeindewochenende: 
Freitag, 24. bis Sonntag, 26. Okt., für 
Angemeldete.
Mittagstisch – Pasta-Tag: Freitag, 
24. Okt., 12 Uhr, Kirchgemeindehaus.
KiBi-Treff: Freitag, 24. Okt., 13.30 Uhr, 
Kirchgemeindehaus.
Fyre mit de Chlyne: Samstag, 25. Okt., 
10.30 Uhr, kath. Kirche.
Friedensgebet: Samstag, 25. Okt., 
11 Uhr, vor dem Kirchgemeindehaus.
Gottesdienst: Sonntag, 26. Okt., 10 Uhr, 
Kirche, Pfrn. A. Zocchi. U. Heim, Orgel.
Chappeli Kafi: Mittwoch, 29. Okt., 
9 Uhr, im Chappeli.
Sammel-Nami für die Aktion Weih-
nachtspäckli: Mittwoch, 29. Okt., 
14 Uhr, Kirchgemeindehaus.
Rubigen/Kleinhöchstetten
FlikFlak-Geschichtenwoche: 
Dienstag, 28. bis Freitag, 31. Okt., jeweils 
18.30 Uhr, kirchl. Räume.
Singe mit de Chliine: Donnerstag, 
30. Okt., 9.30 Uhr, kirchl. Räume.
Psychiatriezentrum PZM
Gottesdienst: Sonntag, 26. Okt., 
9.30 Uhr, Kapelle, Pfr. M. Galli. Th. Räss, 
Orgel.

Kirche Oberdiessbach 300412

Freitag, 24. Oktober, 9.05 Uhr: 
Andacht in der Kirche
Samstag, 25. Oktober, 10 bis 15 Uhr: 
Basar-Begegnungstag im und rund 
um das KGH. Verkauf diverser Waren, 
Essen und Trinken, Tombola und «Zwir-
bele», Spezielles für Kinder (z. B. 11 und 
13.30 Uhr, Kasperlitheater in der Kirche)
Sonntag, 26. Oktober, 9.30 Uhr: Got-
tesdienst zum Erntedank in der Kir-
che, Pfrn. Andrea Allemann (Wichtrach), 
S. Waber (Orgel), Predigt: «Der Weg 
des Samenkorns» ( Johannes 12,20–25). 
Kollekte für «Basargabenziele 2025». 
Kirchenkaffee 
ab 9.15 Uhr: «Chinder-Arche» Kinder-
hüte im KGH 
9.30 Uhr: «Mikado» und «Domino» 
Kinderprogramm im KGH

Stellvertretung: Pfr. D. Meister ist bis 
am 23. Oktober im Militär, Vertretung 
Pfr. R. Langenegger
Sekretariat: 23. Oktober geschlossen
www.kirche-oberdiessbach.ch

Kirche Schlosswil 300157

Sonntag, 26. Oktober
Kein Gottesdienst
Dienstag, 28. Oktober
14 Uhr, Offener Seniorentreff, Gemein-
desaal Schlosswil

Kirche Walkringen 300341

Freitag, 24. Oktober, 19.30 Uhr, 
Kirchenkino: «Dieses bescheuerte 
Herz», anschliessend Snacks & Ge-
tränke, Saal Sternenzentrum
Sonntag, 26. Oktober, 19 Uhr, Re-
gionaler Taizé-Gottesdienst, Kirche 
Biglen(!)
Mittwoch, 29. Oktober, 19 Uhr, Ge-
betstreff, Kirche
www.kirche-walkringen.ch

Kirche Wichtrach 300461

Sonntag, 26. Oktober, 9.30 Uhr Erzähl-
Gottesdienst mit Barbara Luchs, Lis 
Frei, Prädikantin Susanne Bärlocher und 
Sigristin Brigitte Eymann.
Donnerstag, 30. Oktober, 9 bis 11 Uhr. 
KiWi Café im Kirchgemeindehaus. Alle 
sind herzlich willkommen.
www.kirche-wichtrach.ch

Kirche Worb/Rüfenacht 300328

Sonntag, 26. Oktober, 17 Uhr, Kirche 
Worb, 69er-Gottesdienst. Pfarrerin 
Nadja Heimlicher, Orgel Annette Unter-
nährer, Chor VSeSe. Herzliche Einladung 
zum Apéro
Mittwoch, 29. Oktober, 19.30 Uhr, 
Kirche Worb, Ökumenische Taizé-Feier. 
Pfarrerin Agathe Zinsstag, Orgel Uta 
Pfautsch, Violine Marianne Hottiger
Bitte beachten Sie auch unsere Website 
www.refkircheworb.ch 
Auskünfte erteilt Ihnen auch gerne das 
Sekretariat, Tel. 031 839 48 67

Katholische Kirche 300181

in Konolfingen
Sonntag, 26. Oktober, 10.30 Uhr, 
Sonntagsgottesdienst mit Taufe, Petra 
Raber 
www.kathbern.ch/konolfingen

Katholische Kirche 300121

in Münsingen
Samstag, 25.10., 10.30 Uhr, Fyre mit de 
Chlyne kath. Kirche
Sonntag, 26.10., 10.30 Uhr, Gottesdienst 
(F. Klingenbeck)

Freie evangelische 
Gemeinde  229948

Grosshöchstetten, Kapellenweg 6
Herzliche Einladung zu den Gottesdiens-
ten – siehe www.kapelle.ch
Münsingen, Salem, Sonnhaldeweg 2, 
www.fegm.ch 229245
Die Angaben für unsere Gottesdienste 
finden Sie auf: www.fegm.ch 

Begegnungszentrum 300092 
Münsingen
Sägegasse 11
www.bez-muensingen.ch
Sonntag, 26.10., 10 Uhr: Bible Study

Evang. Freikirchliche 300254

Gemeinde 
Linden, Ried:
So., 26.10., 9.30 Uhr, Mosaik-Gottes-
dienst mit Abendmahl, Sonntagschule

christliche Gemeinde 
«zentrum kreuz»
Rohrstrasse 44, Biglen 300439

Fr., 24.–So., 26. Oktober: Jungschar- & 
Teenieweekend 
So., 26. Oktober, 10 Uhr: Gottesdienst 
mit Kinderprogramm
Weitere Infos: 
031 701 13 44 / 079 521 31 52
www.zentrumkreuz.ch

Kirchgemeinde Biglen 300443
www.refbi.ch
Kirche Landiswil
Freitag, 24. Oktober
19 Uhr: Wochenausklang mit Jérôme 
Wüthrich. Thema: «Gottes Gegenwart 
im Leiden».
Kirche Biglen
Sonntag, 26. Oktober
9.30 Uhr: Familien-Gottesdienst mit 
den Schüler:innen der 2. KUW-Klasse 
Biglen und Arni und Ruth Rohrer, 
Katechetin. Mit anschliessendem Kir-
chenkaffee.
19 Uhr: TAIZÉ-Gottesdienst mit dem 
Taizé-Team. Meditative Lieder, Stille und 
viele Kerzen.

Kirchgemeinde 300415

Grosshöchstetten
Sonntag, 26. Oktober, 9.30 Uhr
Kirche Zäziwil
Gottesdienst mit Pfr. I. Schulthess und 
J. Pasquier, Orgel. Anschliessend Kir-
chenkaffee.

Kirche Konolfingen 300460

Freitag, 24. Oktober 
9.05 Uhr, Stille Zeit
13 Uhr, Solinetz-Treff Konolfingen
Samstag, 25. Oktober
14 Uhr, Jungschar
17 Uhr, Gschichte-Gottesdienst
17 bis 24 Uhr, Kulturnacht in der Kirche: 
«Lichtblicke in düsteren Zeiten». 
Zu jeder Stunde eine Kulturperle in der 
farbig erleuchteten Kirche. Verpflegung 
& Drinks im KGH.
Sonntag, 26. Oktober 
9.30 Uhr, Gottesdienst für Gross & 
Chly mit 3. Klasse KUW: «vom flie-
gen lernen». Mit Pfrn. C. Marbach, K. 
Stucki & Team. H. Balli (Orgel). Anschl. 
Kirchenkaffee im KGH.
9.30 Uhr, Sonntagsschule Konolfingen: 
Start Vorbereitung für das Weihnachts-
spiel. Möchtest du dabei sein? Melde 
dich bei V. Bieri (078 630 22 81). 
Dienstag, 28. Oktober
18 bis 20.30 Uhr, Kleiderbörse Abend-
verkauf für Erwachsene & Kinder im 
KGH
Mittwoch, 29. Oktober
9 bis 16 Uhr, Kleiderbörse für Erwach-
sene & Kinder im KGH (mit kleiner 
Kaffee- und Spielecke). Am Nachmit-
tag kommt der KiJu-Spielwagen. Zudem 
gibt’s Kinderschminken und Gschich-
testund. 
19.30 Uhr, Gospelworkshop «Chor-
probe»
Infos auf: www.konolfingen.org

Kirchgemeinde Linden 300436

Freitag, 24. Oktober, 19.45 Uhr, Män-
nerapéro «Männer und soziale Medien» 
mit Sam Urech. Keine Anmeldung nötig. 
Anschliessend Kaffee & Kuchen.
Sonntag, 26. Oktober, 9.30 Uhr, Got-
tesdienst mit Pfr. Giancarlo Voellmy.
Mehr Infos: www.kirche-linden.ch

GOTTESDIENSTE

SONNTAG, 26. OK TOBER 2025

STILLE SEITE

Walter Kindler, Konolfingen
Tel. 031 791 22 48 • Natel 079 389 58 88

Anton Kohli, Konolfingen
Tel. 031 791 11 64 • Natel 079 257 37 51

Sorgfältige Hilfe bei Todesfall

Bestattungsdienste
Konolfingen und Umgebung
seit 1942

229119

Anton Kohli, Konolfingen
Tel. 031 791 11 64 ·· Mobile 079 257 37 51

Walter Kindler, Konolfingen
Tel. 031 791 22 48 ·· Mobile 079 389 58 88

24h für Sie da: 031 372 05 52
www.bestattungsdienst-emmental.ch

einfühlsam, freundlich 
und familiär

Bestattungsdienst 
Emmental
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Wenn man einen geliebten
Menschen verliert, gewinnt man
einen Schutzengel dazu.

Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen, nehmen wir Abschied von 

Sibylle Senn
15. Juli 1975 bis 16. Oktober 2025

Nach langer, geduldig ertragener Krankheit, hat sich der Kreis geschlossen und 
sie konnte friedlich einschlafen. So geht ihr Weg nun weiter. 

Die Trauerfamilie
Familie Dominic, Andrina, Livio Senn
Familie Olivia und Andreas Reusser mit 
Aline, Celia und Jaelle
Verena Frutschi
Martin Frutschi
Verwandte, Freunde und Bekannte

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt. Zur Trauerfeier laden 
wir Sie herzlich ein am Montag, 27. Oktober 2025, um 14:15 Uhr, in der reformierten 
Kirche Kirchdorf BE. 
Im Sinne von Sibylle müssen keine Trauerkleider getragen werden. 

Anstelle von Blumen gedenkt man der spezialisierten Palliative Care Engeried, 
Riedweg 15, 3012 Bern, IBAN CH84 0900 0000 3000 2555 1, Vermerk: Sibylle Senn

Traueradresse: Dominic Senn, Burgackerweg 17, 3629 Jaberg

DUO300459

Einfühlsame und umfassende Hilfe bei einem 
Todesfall – Tag und Nacht.
3550  Langnau, Telefon +41 34 402 82 22 
3506 Grosshöchstetten, Telefon +41 31 712 11 11
kontakt@stegmann-bestattung.ch
www.stegmann-bestattung.ch

 Mobile +41 79 311 85 11
KOE116073
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«We d Sunne vom Läbä verblasst, strahle d Stärne vor Erinnerig.»

Mir danke aune ganz härzlech 
für die grossi Anteilnahm, Verbundeheit u Fründschaft wo 
mir bim Abschied vo üsem liebe Vati, Grossvati u Urgrossvati

Fritz Mosimann-Bertschi
hei dörfe erfahre. 

Mir si überwäutiget, dass so viu Bekannti, Verwandti u Fründe si cho Abschied näh. 
Mir danke härzlech für au di tröschtende Wort, di schöne Blueme und für d’Spände!
E bsundrige Dank wette mer o am Pfarrer René Poschung usspräche für di schöne Abschiedswort.

Wichtrach, Oktober 2025 D Truurfamilie

300354

Wer einen Fluss überquert,
muss die eine Seite verlassen.

 Gandhi

Nach einer kurzen, schweren Leidenszeit hat Margrit ihre letzte grosse Reise angetreten.
In liebevoller Erinnerung an all das gemeinsam Erlebte lassen wir sie ziehen.

Margrit Weber
7. Dezember 1941 bis 28. September 2025

Veronika und Walter Huber-Weber
Christine und Daniel Berger-Weber
Fritz und Vreni Weber-Wassmer
Markus und Doris Möri-Bätscher
Christine und Heinrich Schwegler-Möri
Elisabeth und Andreas Bangerter-Möri
Hanspeter und Anita Oberli-Bernhard
Grossnichten und -neffen, Urgrossnichten und -neffen 
Gottekinder, Freundinnen und Bekannte

Traueradresse: Veronika Huber-Weber, Bärenmattweg 5, 3115 Gerzensee

Wir nehmen am Mittwoch, 5. November Abschied von Margrit. Zur Urnenbeisetzung um 
13.30 Uhr auf dem Friedhof Münsingen und zur anschliessenden Trauerfeier in der 
reformierten Kirche um 14.00 Uhr sind alle herzlich eingeladen. 

Im Andenken an Margrit kann man folgende Institutionen mit einer Spende berücksichtigen:
Fraternitas Humana Kinderhilfswerk Peru, IBAN CH1008785016003805200
Stiftung Theodora, IBAN CH51 0900 0000 1006 1645 5, Vermerk (Margrit Weber).

300388

Wir danken herzlich

für die vielen Zeichen der Verbundenheit und Anteilnahme, die wir beim Abschied von

Hedwig Maurer-Wegmüller
erfahren durften.

Frau Pfarrerin Barbara Ruchti danken wir herzlich für die einfühlsamen 
Worte und die würdevoll gestaltete Trauerfeier sowie der Organistin für die schöne 

musikalische Umrahmung.

Ein spezieller Dank gilt dem Team des Pflegeheims Kastanienpark Oberdiessbach für die 
liebevolle Betreuung und für den Beistand auf der letzten Wegstrecke.

Für die vielen Briefe, Karten, Blumenschalen und Spenden danken wir herzlich.

Kirchdorf, im Oktober 2025                Die Trauerfamilien
300402

Inhaberin Sandra Matter  und ihr Team nehmen sich Ihren  
individuellen Wünschen würdig und vertrauensvoll an

www.achtsam-bestatten.ch

Jederzeit in guten Händen
Worb, Münsingen, 
Oberdiessbach und Region
Tel. 031 721 55 02

229112
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Bei Todesfall Tag und Nacht
Kobel Bestattungsdienst
Urs und Barbara Kobel

Sonnhaldeweg 36d
3110 Münsingen

Telefon 031 721 42 58
www.kobel-bestattungsdienst.ch

…seit 1978

Wenn wir dir auch Ruhe gönnen,
ist doch voller Trauer unser Herz.
Dein Leiden sehen und nicht helfen können,
war unser grösster Schmerz.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, Grossmutter, Schwester, 
Schwägerin, Tante, Cousine, Gotte und Freundin

Heidi Hirschi-Benz
25. September 1932  bis 2. Oktober 2025

Nach einem reich erfüllten Leben hat sich ihr Lebenskreis geschlossen und sie durfte im 
Kreise ihrer Familie einschlafen.

In lieber Erinnerung:
Barbara Hirschi
Stefan, Renate und Lukas Joss
Martin Hirschi
Verwandte und Freunde

Traueradresse: Barbara Hirschi, Schmittenweg 21, 3436 Zollbrück

Wir haben am 22. Oktober 2025 auf dem Friedhof Wichtrach von ihr Abschied genommen.
300391

Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, 
steht in den Herzen seiner Mitmenschen. Albert Schweitzer

Wir trauern um unseren Senior-Chef

Ulrich Müller
21. Mai 1956 bis 10. Oktober 2025

Mit viel Herzblut und Pflichtbewusstsein führte er die Metzgerei Müller über viele Jahre hin-
weg. Weitsicht, Respekt und Verlässlichkeit waren für Ihn nicht nur leere Worte, er hat sie 
vorgelebt. Egal, wie gross die Herausforderung war, es gab für Ihn nur eine Richtung, in die 
er uns geleitet hat.
Seine Freizeit und Hobbys waren Ihm wichtig. Hat es aber «gebrannt» im Betrieb, war er unser 
Joker und stets zur Stelle. Mit Rat und Tat war er uns eine wertvolle Unterstützung. Bis zuletzt 
waren alle Arbeiten Herzensangelegenheiten.

Wir verlieren mit Ihm eine Persönlichkeit, die uns mit seiner Loyalität und Menschlichkeit in 
dankbarer Erinnerung bleiben wird. Danke für alles!

Der Trauerfamilie sprechen wir unser tief empfundenes Beileid aus.

Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der
Metzgerei Müller Thun AG

300447

Egal wie kurz, egal wie zerbrechlich, jedes Leben 
ist ein Geschenk, welches für immer in unseren 
Herzen weiterleben wird.

Mit grosser Dankbarkeit für all die gemeinsam gelebten 
Momente nehmen wir Abschied von meinem geliebten 
Ehemann, unserem Vater, Schwiegervater, Grossvater, 
Bruder, Schwager, Onkel, Götti und Freund

Ueli Boss
2. Januar 1946 bis 16. Oktober 2025

Ein erfülltes Leben hat einen friedlichen Abschluss gefunden.
Dich gehen zu lassen, war schwer – aber Dich erlöst zu wissen, ist uns ein Trost.

In unseren Herzen lebst Du weiter:
Amelia Boss-Capuras
Eric und Franziska Boss-Teuber mit Nando
Jonas Boss und Véronique Kretschmer
Freunde, Verwandte und Bekannte

Traueradresse:
Amelia Boss-Capuras, Seebergstrasse 22, 3756 Zwischenflüh

Die Gedenkfeier, zu der wir Sie freundlich einladen, findet am Montag, 
27. Oktober 2025, um 11 Uhr in der Kirche Diemtigen statt. 

Die Urnenbeisetzung findet anschliessend im engen Familien- und Freundeskreis 
auf dem Friedhof Zwischenflüh statt.

300464

Bestattungsdienst Worb & Umgebung
Thomas Müller 
Bestattungsdienst GmbH
Hauptstrasse 20, 3076 Worb 
www.bestattungsdienst-müller.ch 

031 839 00 39
229123

Bestattungsdienst Worb & Umgebung
Thomas Müller 
Bestattungsdienst GmbH
Hauptstrasse 20, 3076 Worb 
www.bestattungsdienst-müller.ch 

031 839 00 39

Bestattungsdienst Worb & Umgebung
Thomas Müller 
Bestattungsdienst GmbH
Hauptstrasse 20, 3076 Worb 
www.bestattungsdienst-müller.ch 

031 839 00 39

Bestattungsdienst Worb & Umgebung
Thomas Müller 
Bestattungsdienst GmbH
Hauptstrasse 20, 3076 Worb 
www.bestattungsdienst-müller.ch 

031 839 00 39
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POLITISCHE GEMEINDEN

Ausnahmen/Hinweise:
– Unterschreitung des Strassenabstan-

des, Art. 80 SG
– Eingriffe in die Ufervegetation, 
 Art. 18, 21 und 22 NHG, Art. 12, 13 und 

17 NSchV
– Wasserbaupolizeiliche Ausnahmebe-

willigung, Art. 48 WBG
– Bauen im Gewässerraum, 
 Art. 41c GschV
Auflage- und Einsprachefrist: 
17. November 2025
Auflagestelle: Gemeinde Biglen, 
Hohle 19, 3507 Biglen
Elektronischer Zugriff: 
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/
public-instances/237635
eBau Nummer: 2025-212
Es wird auf die Gesuchsakten und auf die 
aufgestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet im Doppel 
beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Oster-
mundigen einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht 
innerhalb der Auflage- und Einsprache-
frist angemeldet werden, verwirken 
(Art. 31 Abs. 4 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen oder verviel-
fältigten und weitgehend identischen 
Einsprachen ist anzugeben, wer befugt 
ist, die Einsprechergruppe rechtsver-
bindlich zu vertreten (Art. 35b BauG).

Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland

BOWIL
WWW.BOWIL.CH

300427
Gemeindeversammlung Bowil
Montag, 24. November 2025, 20 Uhr, 
Schulhaus Dorf
Traktanden:
1. Mehrjahresprogramm Strassen 2026– 

2030
 Kreditgenehmigung
2. Revitalisierung Gropbach
 Kreditgenehmigung
3. Budget 2026
 a) Budget 2026 (Beschlussfassung 

Steueranlage, Liegenschaftssteuer, 
Budget)

 b) Investitionsbudget 2026 
 (Kenntnisgabe)
 c) Finanzplan 2025–2030 
 (Kenntnisgabe)
4. Informationen durch den Gemeinde-

rat
 a) MyBuxi, Mobility-on-Demand
 b) Verkauf Schulhaus Hübeli
 c) Mikroprojekte Bowil
 d) Start Oberstufe in der Schule Signau
 e) Schulbus Bowil
 f) Dorfchronik Bowil
 g) Weitere Informationen nach 
 Aktualität
5. Verschiedenes
Aktenauflage:
Die Unterlagen zu den Traktanden liegen 
ab 24. Oktober 2025 bei der Gemeinde-
verwaltung öffentlich auf. Es wird zusätz-
lich auf die Ausgabe der «Bowil-Zytig» 
von Mitte November 2025 verwiesen, in 
welcher die einzelnen Geschäfte vorge-
stellt werden (Botschaft). Die Unterlagen 
und die Botschaft sind ebenfalls unter 
www.bowil.ch einsehbar.
Rechtsmittelbelehrung:
Beschwerden gegen Versammlungs-
beschlüsse sind innert 30 Tagen (in 
Wahlsachen innert 10 Tagen) nach der 
Versammlung schriftlich und begründet 
beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland einzureichen (Art. 63ff Ver-
waltungsrechtspflegegesetz VRPG). Die 
Verletzung von Zuständigkeits- und Ver-
fahrensvorschriften ist sofort zu bean-
standen (Artikel 49a Gemeindegesetz 
GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen 
pflichtwidrig unterlassen hat, kann ge-
gen Beschlüsse nachträglich nicht mehr 
Beschwerde führen.
Soweit die Ansetzung der Gemeinde-
versammlung sowie die Traktanden-
liste angefochten werden soll, ist die 
Beschwerde innert 10 Tagen ab Publi-
kation beim Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland einzureichen.
Alle stimmberechtigten Gemeindebür-
gerinnen und Gemeindebürger, welche 
das 18. Altersjahr zurückgelegt haben 
und seit 3 Monaten Wohnsitz in der 
Gemeinde Bowil haben, sind zu dieser 
Versammlung eingeladen. 
Im Anschluss an die Versammlung sind 
die Versammlungsteilnehmerinnen und 

Versammlungsteilnehmer zum Apéro 
und Informationsaustausch ein.
Bowil, 14. Oktober 2025
 Gemeinderat Bowil

300434
Wahl Nachführungsgeometer 
2026–2033
Das Mandat für die Nachführung des 
amtlichen Vermessungswerks in der 
Gemeinde Bowil musste aufgrund der 
bundesrechtlichen Vorgaben öffentlich 
ausgeschrieben werden. Auf die Aus-
schreibung ist einzig das Angebot des 
bisherigen Nachführungsgeometers 
eingegangen.
Der Gemeinderat wählte an seiner Sit-
zung vom 14.4.2025 Florian Buol als 
Nachführungsgeometer sowie Matthias 
Kolb und Thomas Vogel als Stellvertreter 
sowie die Geobau Ingenieure AG aus 
Münsingen als Dienstleistungsanbie-
terin für die Nachführungsarbeiten für 
die Vertragsperiode von 2026 bis 2033.
Das kantonale Geoinformationsgesetz 
(Art. 45 Abs. 1 KGeoIG) schreibt vor, 
dass der Nachführungsvertrag zu seiner 
Gültigkeit der Genehmigung der Ver-
messungsaufsicht bedarf. Das Amt für 
Geoinformation des Kantons Bern hat 
die Mandatsvergabe entsprechend am 
19.9.2025 genehmigt.
 Gemeinderat Bowil

300263
Feuerwehr Region Langnau
Möchtest du aktiven Feuerwehr-
dienst oder Jugendfeuerwehrdienst 
leisten?
In unserer Feuerwehr benötigen wir 
motivierte Frauen und Männer ab 14 
Jahren ( Jugendfeuerwehr) und ab 20 
Jahren (Regulärer Dienst), die sich für 
Hilfeleistungen auf dem Gebiet der Feu-
erwehr Region Langnau (Gemeinden 
Bowil, Langnau, Lauperswil, Signau und 
Rüderswil) engagieren wollen.
Gemäss unserem neuen Feuerwehrreg-
lement werden alle in den fünf erwähn-
ten Gemeinden wohnhaften Frauen 
und Männer zwischen dem 20. und 52. 
Altersjahr der Feuerwehrdienstpflicht 
unterstellt.
Diese Pflicht kann durch das Leisten von 
aktivem Feuerwehrdienst oder durch 
das Bezahlen einer Ersatzabgabe (Feuer-
wehrsteuer) erfüllt werden.
Falls du Interesse hast und mehr über 
unsere Feuerwehr erfahren möchtest, 
laden wir dich wie folgt zu einem Infor-
mations- und Rekrutierungsabend ein:
Datum und Zeit: 
Donnerstag, 23.10.2025, 19.30 Uhr
Orte:
Gemeinden Lauperswil + Rüderswil:
Feuerwehrmagazin, Dorfstr. 1, 
3436 Zollbrück 
Gemeinde Signau:
Feuerwehrmagazin, Gewerbestr. 6 A, 
3535 Schüpbach
Gemeinde Langnau:
Feuerwehrmagazin, Güterstrasse 5 I, 
3550 Langnau i.E
Gemeinde Bowil:
Feuerwehrmagazin, Langnaustr. 14 A, 
3533 Bowil
Falls du vorgängig bereits Fragen hast, 
bitten wir dich, unseren Feuerwehr-
Kommandanten, Werner Eberle, zu 
kontaktieren: E-Mail: werner.eberle@
langnau-ie.ch/Tel. Büro: 034 409 31 41/ 
Tel. Mobile: 079 415 59 14.

Kommando Feuerwehr 
Region Langnau

BRENZIKOFEN
WWW.BRENZIKOFEN.CH

300336
Gemeindeverwaltung geschlossen
Das Büro der Gemeindeverwaltung 
Brenzikofen bleibt vom 3. bis 7. Novem-
ber 2025 geschlossen. Bei dringenden 
Angelegenheiten können Sie sich an die 
Gemeindepräsidentin Sandra Krähen-
bühl wenden, Mobile 079 542 93 89/Mail 
sandra.kraehenbuehl@brenzikofen.ch
Brenzikofen, 23. Oktober 2025
 Gemeindeverwaltung

300423
Sperrung Bleikenstrasse 
Die Bleikenstrasse wird ab Montag, 
3. November 2025, für Stabilisierungs-
arbeiten zwischen Aeschi und Boden für 
jeglichen Verkehr inkl. Velos für die Dauer 
von 4 bis 6 Wochen gesperrt sein. 
Wir bitten die Bevölkerung um Kenntnis-
nahme und danken für das Verständnis 
bestens.
Brenzikofen, 23. Oktober 2025
 Gemeinderat Brenzikofen

300424
Ordentliche Versammlung 
der Einwohnergemeinde
Donnerstag, 27. November 2025, 20 Uhr, 
im Mehrzweckraum neues Schulhaus
Traktanden:
1. Wasserversorgungsreglement; 
 Neufassung
2. Abwasserentsorgungsreglement; 
 Neufassung
3. Budget 2026
4. Wahl Rechnungsprüfungsorgan
5. Gesamterneuerungswahlen für die 
 Amtsperiode 2026 – 2029 
 a) sieben Mitglieder des Gemeinde-

rats (sieben Wiederwahlen)
 b) Präsident/Präsidentin der Ver-

sammlung und des Gemeinderats 
in einer Person (aus der Mitte des 
Gemeinderats; Wiederwahl)

 c) Vize-Präsident/Vize-Präsidentin der 
Versammlung und des Gemeinde-
rats in einer Person (aus der Mitte 
des Gemeinderats; Wiederwahl)

 d) zwei Mitglieder der Schulkommis-
sion (zwei Wiederwahlen)

6. Orientierungen des Gemeinderats
7. Verschiedenes
Öffentliche Auflage
Die Unterlagen zu den Traktanden 1 bis 
3 liegen 30 Tage vor der Gemeindever-
sammlung in der Gemeindeverwaltung 
öffentlich auf und sind auf der Home-
page der Gemeinde ersichtlich.
Im Weiteren wird auf die erläuternden 
Informationen zur Gemeindeversamm-
lung im Brenzikofer-Infoblatt Nr. 41/No-
vember 2025 verwiesen, welches in alle 
Haushalte zugestellt wird.
Rechtsmittelbelehrung
Beschwerden gegen Versammlungs-
beschlüsse sind innert 30 Tagen (in 
Wahlsachen innert 10 Tagen) nach der 
Versammlung beim Regierungsstatthal-
teramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 
3071 Ostermundigen, einzureichen 
(Art. 63 ff VRPG). Eine Beschwerde muss 
einen Antrag, die Angabe von Tatsachen 
und Beweismitteln, eine Begründung 
sowie eine Unterschrift enthalten und 
im Doppel eingereicht werden. Die Ver-
letzung von Zuständigkeits- und Ver-
fahrensvorschriften ist sofort zu bean-
standen (Artikel 49a Gemeindegesetz; 
Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen 
pflichtwidrig unterlassen hat, kann ge-
gen Beschlüsse nachträglich nicht mehr 
Beschwerde führen.
Soweit die Ansetzung der Gemeinde-
versammlung sowie die Traktanden-
liste angefochten werden soll, ist die 
Beschwerde innert 10 Tagen ab Publi-
kation beim Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland einzureichen.
Stimmrecht
Alle stimmberechtigten Bürgerinnen 
und Bürger, welche das 18. Altersjahr zu-
rückgelegt und seit drei Monaten Wohn-
sitz in der Gemeinde Brenzikofen haben, 
sind zu dieser Versammlung freundlich 
eingeladen. Selbstverständlich können 
auch andere Personen als Gäste ohne 
Stimmrecht an der Versammlung teil-
nehmen.
Im Anschluss an die Versammlung sind 
alle herzlich zu einem Apéro eingeladen.
Brenzikofen, 23. Oktober 2025
 Der Gemeinderat

FREIMETTIGEN
WWW.FREIMET TIGEN.CH

300400
Ordentliche Versammlung 
der Einwohnergemeinde
Donnerstag, 27. November 2025, 
20 Uhr im Schulhaus Freimettigen
Traktanden
1. Jungbürgerehrung
2. Kommunale Wahlen
 – Wiederwahl Mitglied Gemeinderat 
  (Wehner Brigitte)
 – Wiederwahl Mitglied Schulkommis-
  sion (Wyder Natalie)
3. Budget 2026: Beratung und Geneh-

migung, Festsetzen der Steueranlage 
und der Liegenschaftssteuer

4. Orientierungen und Verschiedenes
Aktenauflage:
Die Unterlagen zu den Traktanden liegen 
ab 27. Oktober 2025 bei der Gemeinde-
verwaltung öffentlich auf und sind unter 
www.freimettigen.ch einsehbar. Zudem 
wird auf den «Frymettiger» verwiesen, 
welcher vor der Gemeindeversamm-
lung in alle Haushaltungen verschickt 
werden wird.
Das Protokoll der Versammlung vom 
12. Juni 2025 lag vom 3. Juli bis 4. August 
2025 in der Gemeindeschreiberei öffent-
lich auf. Es sind keine Einsprachen ein-
gegangen und der Gemeinderat hat das 
Protokoll am 14. August 2025 in Anwen-
dung von Art. 64 OgR genehmigt. Die 
öffentliche Auflage des Protokolls der 
Versammlung vom 27. November 2025 
wird wiederum im Anzeiger Konolfingen 
bekannt gemacht werden.

Rechtsmittelbelehrung:
Beschwerden gegen Versammlungs-
beschlüsse sind innert 30 Tagen, sol-
che in Wahlsachen innert 10 Tagen, 
nach der Versammlung, schriftlich und 
begründet beim Regierungsstatthal-
teramt Bern-Mittelland, Poststrasse 
25, 3071 Ostermundigen, einzureichen. 
Eine Beschwerde muss einen Antrag, 
die Angabe von Tatsachen und Beweis-
mitteln, eine Begründung sowie eine 
Unterschrift enthalten und im Doppel 
eingereicht werden.
Soweit die Ansetzung der Gemeinde-
versammlung sowie die Traktanden-
liste angefochten werden soll, ist die 
Beschwerde innert 10 Tagen ab Publi-
kation beim Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland einzureichen.
Alle stimmberechtigten Gemeindebürg-
erInnen, welche das 18. Altersjahr zu-
rückgelegt und seit drei Monaten Wohn-
sitz in Freimettigen haben, sind zu dieser 
Versammlung freundlich eingeladen.
 Der Gemeinderat

GROSSHÖCHSTETTEN
WWW.GROSSHOECHSTET TEN.CH

300465
Verkehrserschwerung 
Mühlebachweg
In der Woche vom Montag, 27. Ok-
tober 2025 bis ca. Freitag, 31. Okto-
ber 2025 (vorbehalten guter Witterung) 
kommt es aufgrund von Verlegung eines 
Kabelrohrblocks am Mühlebachweg zu 
folgenden Verkehrsbehinderungen:
Der Mühlebachweg ist während den 
Arbeiten nur erschwert befahrbar. Wir 
bitten alle Verkehrsteilnehmenden, ge-
nügend Zeit einzuplanen, und danken 
für das Verständnis.
Bei Fragen oder Unklarheiten steht Ih-
nen die Energie Grosshöchstetten AG 
unter 031 712 01 55 gerne zur Verfügung.
Grosshöchstetten, 20. Oktober 2025
 Einwohnergemeinde Grosshöchstetten 

300268
Urnenabstimmung 
vom 30. November 2025
Der Gemeinderat hat für Sonntag, 30. No-
vember 2025, eine Urnenabstimmung 
angeordnet. Diese Abstimmung findet 
gleichzeitig mit den ordentlichen eid-
genössischen und kantonalen Abstim-
mungen statt. 
Abstimmungsvorlage
In Anwendung von Art. 33, lit. a und c 
Gemeindeordnung und Art. 77 ff Regle-
ment über Abstimmungen und Wahlen 
werden folgende Vorlagen zur Abstim-
mung gebracht:
1) Teilrevision der Gemeindeordnung 

und des Reglements über Abstim-
mungen und Wahlen aufgrund Ini-
tiativbegehren «Urne statt GV» – 

 Genehmigung 
2) Projekt Erlessenweg, Sanierung Teil-

stück West (Wasserleitung, Abwasser-
leitungen, Strasse) – Genehmigung 
Verpflichtungskredit 

3) Projekt Neuhausweg (Inlinersanie-
rung Sauber- und Schmutzabwasser-
leitung, Ersatz Wasserversorgungs-
leitung, Sanierung Gemeindestrasse 
Neuhausweg) – Genehmigung Nach-
kredit aufgrund Erweiterung Projekt-
perimeter 

Reglementsauflage
Die Teilrevision der Gemeindeordnung 
und des Reglements über Abstimmun-
gen und Wahlen (inkl. Vorprüfungs-
bericht) liegen ab 27. Oktober 2025 
während 30 Tagen öffentlich auf der 
Gemeindeverwaltung auf. Die Unter-
lagen werden auch auf der Homepage 
der Gemeinde aufgeschaltet.
Zustellung Stimmmaterial, Stimmrecht
Der Stimmrechtsausweis für die eid-
genössischen Abstimmungen ist auch 
für die Gemeindeabstimmung gültig, 
sofern dieser keinen abweichenden Ver-
merk trägt. 
Das Abstimmungsmaterial wird den 
Stimmberechtigten spätestens 3 Wo-
chen vor dem Abstimmungssonntag, 
bis zum 8. November 2025, zugestellt. 
Stimmberechtigte, welche kein Abstim-
mungsmaterial erhalten oder dieses ver-
loren haben, können die Unterlagen und 
ein Doppel des Stimmrechtsausweises 
bis am Freitag vor dem Abstimmungs-
sonntag, 28. November 2025, 11.30 Uhr 
bei der Gemeindeverwaltung anfordern.
Stimmberechtigt in Gemeindeangele-
genheiten sind alle Personen, welche das 
eidgenössische und kantonale Stimm-
recht besitzen und seit drei Monaten 
in der Gemeinde Grosshöchstetten an-
gemeldet sind. 
Stimmabgabe
– Persönlich an der Urne: Die Stimmzettel 

können zusammen mit der Ausweis-

karte im Abstimmungslokal in der Ge-
meindeverwaltung Grosshöchstetten, 
Schalterbereich Erdgeschoss, Kram-
gasse 3, persönlich am Sonntag, 30. No-
vember 2025, zwischen 10 und 11 Uhr 
in die Urne eingelegt werden. 

– Brieflich: Die briefliche Stimmabgabe ist 
ab Erhalt des Abstimmungsmaterials 
zulässig. Wer brieflich abstimmen will, 
legt den ausgefüllten Abstimmungszet-
tel in das Stimmzettelkuvert und klebt 
dieses zu. Das verschlossene Kuvert ist 
zusammen mit der persönlich unter-
zeichneten Ausweiskarte in das Antwort-
kuvert zu legen. Dieses ist ebenfalls 
zu verschliessen und kann dann der 
Gemeindeverwaltung per Post zu-
gestellt oder in den Briefkasten der 
Gemeindeverwaltung gelegt werden. 
Bitte beachten Sie, dass per Post auf-
gegebene Briefsendungen spätestens 
bis am Freitag, 28. November 2025 bei 
der Gemeindeverwaltung eintreffen 
müssen. Der Briefkasten bei der Ge-
meindeverwaltung wird am Sonntag, 
30. November 2025, um 10 Uhr ein 
letztes Mal geleert. Im Übrigen wird auf 
die Bestimmungen über die briefliche 
Stimmabgabe auf dem Abstimmungs-
kuvert verwiesen.

– Stellvertretung: Die Stimmabgabe durch 
eine Stellvertreterin oder einen Stell-
vertreter ist nicht zulässig. 

 Sind Stimmberechtigte wegen einer Be-
einträchtigung nicht in der Lage, die für 
die Stimmabgabe nötigen Handlungen 
selbst vorzunehmen, so darf die Hilfe 
von Amtspersonen oder Mitgliedern 
des Stimmausschusses in Anspruch ge-
nommen werden. Das Stimmgeheim-
nis ist zu gewährleisten.

Abstimmungsausschuss
Zur Ausmittlung der Resultate werden 
die Mitglieder des ordentlichen Abstim-
mungs- und Wahlausschusses sowie 
Verwaltungspersonal eingesetzt. 
Rechtsmittel
Gegen Abstimmungen in Gemeinde-
angelegenheiten kann innert 30 Tagen 
nach dem Abstimmungstag beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3072 Ostermundigen, 
Beschwerde geführt werden (Art. 60 ff 
VRPG). 
Soweit Vorbereitungshandlungen (wie 
die Ansetzung der Urnenabstimmung, 
Abstimmungsvorlagen oder die Erläu-
terungen dazu) angefochten werden 
sollen, ist die Beschwerde innert 10 Ta-
gen ab Publikation bzw. ab Zustellung 
der Abstimmungserläuterungen beim 
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittel-
land einzureichen.
Grosshöchstetten, 17. Oktober 2025
 Gemeinderat Grosshöchstetten

300329
Baupublikation
Gesuchsteller: Andreas und Marlies 
Lauber, Eigerweg 18, 3506 Grosshöch-
stetten
Matthias Gerber, Eigerweg 16, 
3506 Grosshöchstetten
Projektverfasser: Gebr. Bärtschi 
AG, Mühlebachweg 5, 3506 Grosshöch-
stetten
Bauvorhaben: aufstellen eines Veloun-
terstandes
Parzelle Nr. 976, 978
Standort: Eigerweg 16 und 18, 
3506 Grosshöchstetten
Zone: Wohnzone 2 
Überbauungsordnung: –
Beanspruchte Ausnahmen: 
Unterschreitung des Strassenabstandes, 
Art. 12 GBR
Vorgesehene Gewässerschutzmass-
nahmen: –
Gewässerschutzzone: Au
Schutzobjekt: –
Auflageort und Einsprachestelle: 
Bauverwaltung, Kramgasse 3, 
3506 Grosshöchstetten
Auflage- und Einsprachefrist: 
16. Oktober 2025 bis 17. November 2025
Elektronischer Zugriff: 
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/
public-instances?municipality=20608
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist im Doppel einzureichen.
Kollektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitergehend identische Einspra-
chen haben anzugeben, wer die Ein-
sprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist (Art. 35b Baugesetz).
Grosshöchstetten, 8. Oktober 2025
 Bauverwaltung Grosshöchstetten
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HÄUTLIGEN
WWW.HAEUTLIGEN.CH

300419
Sperrung der Strasse «Wolfmatt-
weg» wegen Unterhaltsarbeiten an 
der ARA-Leitung
Am Mittwoch, 29. Oktober 2025, führt die 
Firma Mökah Unterhaltsarbeiten an der 
ARA-Leitung beim Wolfmattweg durch. 
Dabei werden eingewachsene Wurzeln 
entfernt.
Die Arbeiten beginnen um 7 Uhr und 
dauern voraussichtlich bis am Mittag.
Da für die Arbeiten ein grosser Last-
wagen eingesetzt werden muss, ist der 
Wolfmattweg während dieser Zeit für den 
motorisierten Verkehr gesperrt.
Die Durchfahrt für Motor- und Fahrräder 
bleibt jederzeit möglich.
Bei Fragen steht Ihnen die Gemeinde-
verwaltung unter der Nummer 
031 791 29 28 gerne zur Verfügung.
Besten Dank für Ihr Verständnis
Häutligen, 16. Oktober 2025
 Die Gemeindeverwaltung

300347
Einwohnergemeinde Häutligen
Ausserkraftsetzung von einem 
Gemeindeerlass
In Anwendung von Artikel 45 der Ge-
meindeverordnung vom 16.12.1998 (GV; 
BSG 170.111) wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht, dass der Gemeinderat 
von Häutligen an seiner Sitzung vom 
9.10.2025 folgenden Erlass rückwirkend 
per 31.7.2025 aufgehoben hat. 
– Gebührentarif für die Feuerungskon-

trolle vom 21.9.2011 
Ab dem 1. August 2025 ist das Amt für 
Umwelt und Energie (AUE) für die Feue-
rungskontrolle zuständig. Daher haben 
die Gemeinden im Bereich Feuerungs-
kontrolle keine Aufgaben mehr und die 
Bestimmungen auf Gemeindeebene er-
übrigen sich.
Weitere Informationen über die Ände-
rungen der Zuständigkeiten im Bereich 
Feuerungskontrolle per 1. August 2025 
können Sie auf unserer Website abrufen 
oder auf 
https://www.weu.be.ch/de/start/the-
men/umwelt/luft-laerm-strahlung/luft/
feuerungen/feuerungskontrolle.html.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen den Beschluss des Gemeinderats 
kann innert 30 Tagen ab der Publikation 
vom 16.10.2025 beim Regierungsstatthal-
teramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 
3071 Ostermundigen, schriftlich und be-
gründet Beschwerde erhoben werden.
Häutligen, 9. Oktober 2025 
 Gemeinderat Häutligen

HERBLIGEN
WWW.HERBLIGEN.CH

300420
Gemeindeverwaltung geschlossen – 
28.10.2025 vormittags
Infolge einer Weiterbildung bleibt das 
Büro der Gemeindeverwaltung am 
Dienstag, 28. Oktober 2025 vormittags 
geschlossen.
Am Nachmittag gelten die normalen 
Öffnungszeiten (14–16 Uhr).
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.
 Gemeindeverwaltung Herbligen

300435
Einladung zur ordentlichen Ver-
sammlung der Einwohnergemeinde 
Herbligen
Donnerstag, 27. November 2025, 20 Uhr 
im Mehrzweckgebäude Herbligen, Dorf-
strasse 11a.
Traktanden
1. Genehmigung Verpflichtungskredit 

Umbau Handarbeitszimmer in Klas-
senzimmer Erneuerungsarbeiten im 
Schulhaus zu Lasten der Investitions-
rechnung 2026.

2. Genehmigung Budget 2026
 a) Genehmigung der Steueranlage von 

1.90 Einheiten für die Gemeinde-
steuern

 b) Genehmigung der Steueranlage von 
1.20/00 des amtlichen Wertes für 
die Liegenschaftssteuern

 c) Genehmigung Budget 2026
3. Orientierung Finanzplan 2026 bis 2030
4. Ersatzwahl für die Amtsdauer 
 2026–2028
 a) 1 Mitglieder des Gemeinderates 

(Demission Thomas Lüthi)
5. Orientierungen des Gemeinderates, 

Verabschiedungen, Ehrungen
6. Verschiedenes
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Nach der Gemeindeversammlung sind 
die Anwesenden zum traditionellen 
Apéro eingeladen.
Die Gemeindeversammlung ist öffentlich.
Stimmberechtigt in Gemeindeangele-
genheiten sind die seit drei Monaten in 
der Gemeinde Herbligen wohnhaften, in 
kantonalen Angelegenheiten stimmbe-
rechtigten Personen (Art. 13 Gemeinde-
gesetz vom 16.03.1998, GG; BSG 170.11).
Öffentliche Auflage
Die Geschäftsunterlagen liegen ab dem 
23. Oktober 2025 während 30 Tagen 
vor der Gemeindeversammlung auf der 
Gemeindeverwaltung Herbligen, Bühl-
strasse 3, öffentlich auf.
Eine Zusammenfassung des Budgets 
2026 sowie die Botschaft zum Trak-
tandum Nr. 1 erscheinen zudem in der 
Herblige-Poscht vom November 2025.
Rechtsmittelbelehrung
Beschwerden gegen Versammlungsbe-
schlüsse sind innert 30 Tagen, solche in 
Wahlsachen innert 10 Tagen nach der 
Versammlung schriftlich und begründet 
beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Oster-
mundigen, einzureichen (Art. 63 ff Ge-
setz über die Verwaltungsrechtspflege 
vom 23.05.1989, VRPG; BSG 155.21). 
Werden Handlungen im Zusammen-
hang mit der Vorbereitung einer Wahl 
oder Abstimmung gerügt und endet die 
zehntägige Beschwerdefrist nicht erst 
nach dem Wahl-/Abstimmungstermin, 
so ist gegen die Vorbereitungshandlung 
Beschwerde zu führen. Die Beschwerde-
frist beginnt hierfür am Tag nach der 
Veröffentlichung/Eröffnung des ange-
fochtenen Aktes (Art. 67a, Abs. 3 VRPG).
Die Verletzung von Zuständigkeits- und 
Verfahrensvorschriften ist sofort zu 
beanstanden. Wer rechtzeitige Rügen 
pflichtwidrig unterlassen hat, kann ge-
gen Wahlen und Beschlüsse nachträglich 
nicht mehr Beschwerde führen (Art. 49a 
Gemeindegesetz vom 16.03.1998, GG; 
BSG 170.11).
Protokoll
Das Protokoll der Gemeindeversamm-
lung liegt 7 Tage nach der Versammlung 
während 20 Tagen auf der Gemeinde-
verwaltung Herbligen öffentlich auf. 
Einsprachen sind während der Aufla-
gefrist schriftlich an den Gemeinderat 
zu richten. Der Gemeinderat entscheidet 
über Einsprachen und genehmigt das 
Protokoll nach der Auflagefrist (Art. 71 
Organisationsreglement der Einwohner-
gemeinde Herbligen).
Herbligen, 17. Oktober 2025
 Gemeinderat Herbligen

300090
Papier- und Kartonsammlung 
Herbligen
Dienstag, 28. Oktober 2025, 9–11 Uhr
Papiersammlung
Bitte deponieren Sie die Zeitungsbündel 
(nicht zu schwere Bündel) gut sichtbar 
vor dem Hauseingang.
Kartonsammlung
Karton, Kuverts mit Sichtfenster, Kata-
loge mit Plastikhülle und Futtersäcke 
gehören in die Kartonsammlung. Bitte 
am Vorabend oder am Morgen des 
Sammlungstages auf dem signalisierten 
Parkplatz beim Schulhaus deponieren. 
Vielen Dank!
Kleinere Mengen (gebündelt) können 
von den SchülerInnen mitgenommen 
werden.
Falls Ihr Papier nicht abgeholt worden ist, 
melden Sie es bitte zwischen 10.50 Uhr 
und 11.50 Uhr bei der Schule Herbligen. 
(031 771 17 67)
Zur Erinnerung:
In den normalen Kehricht (weil nicht wie-
derverwertbar) gehören: Servietten und 
ähnliches Papier, beschichtetes Material 
wie Milch-und Fruchtsaftbeutel, Foto-
taschen, Geschenkpapiere etc.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
 Primarschule Herbligen

300453
Häckseldienst/
Schliessung Grüngutsammelstelle
Häckseldienst: 
Mittwoch, 5. November 2025, ab 8 Uhr
Baumschnitt und Strauchwerk von 
Gartenbesitzern und Landwirten. Das 
Häckselgut kann in natürlicher Länge, 
Äste bis zu 25 cm Durchmesser, bereit-
gestellt werden.
Wurzeln, Steine, Drähte, Klammern, 
Schnüre und anderes Fremdmaterial müs-
sen entfernt werden.
Das Material wird bei Ihrem Haus ge-
hackt. Die Schnitzel werden nicht ab-
transportiert.
Achtung:
Das zu häckselnde Material ist zwingend 
so zu deponieren, dass der Zugang mit 
Traktor und grossem Häcksler gewährleis-
tet ist. Sollte dies nicht der Fall sein, kann 
das Material nicht gehäckselt werden.
Kosten:
Die ersten 10 Minuten sind unentgelt-
lich, für weitere Einheiten zu je 5 Minuten 

POLITISCHE GEMEINDEN WICHTIGE 
TELEFONNUMMERN

Int. Notrufnummer 112
REGA Rettungsflugwacht 1414
Pro Juventute Elternberatung
 058 261 61 61
Anlaufstelle Überlastung 
Landwirtschaft (AUL) 
info@aul-be.ch 079 200 00 44
Zahnärztlicher 
Notfalldienst 031 529 60 60
(PLZ der Zahnarzt-Praxis bereithalten) 

Apotheken Münsingen
Aare-Apotheke 031 720 28 28
Dorfplatz-Apotheke 031 724 03 03
Bahnhof-Apotheke 031 721 22 44
Apotheken Worb
Apotheke DB 031 839 44 88
Stern-Apotheke 031 839 64 54
Dorf-Apotheke Worb 031 839 00 80
Pro Infirmis
be-mi@proinfirmis.ch 058 775 13 57
Spitäler
Belp 031 818 91 11
Langnau 034 421 31 31
Burgdorf 034 421 21 21
Sonnenhof Bern 031 358 11 11
Inselspital Bern 031 632 21 11
Polizei
Konolfingen 031 638 83 50
Münsingen 031 638 83 60
Worb 031 638 83 70

ist ein Betrag von Fr. 10.– zu entrichten.
Obligatorische Anmeldung
Mittels untenstehendem Talon bis am 
Montag, 3. November 2025 bei der 
Gemeindeverwaltung, Bühlstrasse 3, 
3671 Herbligen
Die Grüngutsammelstelle ist noch bis am 
Mittwoch, 26. November 2025 geöffnet
Öffnungszeiten jeweils am Mittwoch, 
13–19 Uhr und am Samstag, 9–16 Uhr

✂- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Anmeldung für den Häckseldienst 
vom Mittwoch, 5. November 2025

Name

Vorname

Adresse

Telefon

Standort Häckselgut

Abschnitt bitte bis am Montag, 3. No-
vember 2025, bei der Gemeindeverwal-
tung, Bühlstrasse 3, abgeben.

KIESEN
WWW.KIESEN.CH

300441
Einwohnergemeinde 
Ordentliche Versammlung
Donnerstag, 27. November 2025,
20 Uhr, Turnhalle.
Traktanden:
1. Budget 2026; Genehmigung.
2. Verpflichtungskredit Sekundarstufe I 

Wichtrach; Genehmigung.
3. Gesamterneuerungswahlen für die 

Amtsdauer 2026–2029
 • Präsident/-in der Gemeinde und des 

Gemeinderates in einer Person
 • 6 Mitglieder des Gemeinderates
 • 3 Mitglieder der Rechnungsprü-

fungskommission
 • 4 Mitglieder der Baukommission
 • 5 Mitglieder der Schulkommission
4. Revision Organisationsreglement; 
 Genehmigung.
5. Revision Personalreglement; 
 Genehmigung.
6. Verschiedenes.
7. Abgabe der Bürgerbriefe an die Jung-

bürger/-innen.
Beschwerden gegen Versammlungs-
beschlüsse sind innert 30 Tagen (in 
Wahlsachen innert 10 Tagen) nach der 
Versammlung beim Regierungsstatthal-
teramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 
3071 Ostermundigen, einzureichen (Art. 
63ff Verwaltungsrechtspflegegesetz). 
Eine Beschwerde muss einen Antrag, 
die Angabe von Tatsachen und Beweis-
mitteln, eine Begründung sowie eine 
Unterschrift enthalten und im Doppel 
eingereicht werden. Die Verletzung 
von Zuständigkeits- und Verfahrens-
vorschriften ist sofort zu beanstanden 
(Artikel 49a Gemeindegesetz). Wer recht-
zeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen 
hat, kann gegen Wahlen und Beschlüsse 
nachträglich nicht mehr Beschwerde 
führen.
Soweit die Ansetzung der Gemeinde-
versammlung sowie die Traktanden-
liste angefochten werden soll, ist die 
Beschwerde innert 10 Tagen ab Publi-
kation beim Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland einzureichen.
Die Änderungen der unter Ziffer 4 und 5 
aufgeführten Reglemente liegen ab dem 
24. Oktober 2025 in der Gemeindever-
waltung öffentlich auf und sind zudem 
über www.kiesen.ch einsehbar.
Die stimmberechtigten Frauen und 
Männer sind zu dieser Versammlung 
freundlich eingeladen.
Kiesen, 20. Oktober 2025
 Der Gemeinderat

KONOLFINGEN
WWW.KONOLFINGEN.CH

300467
Altmetallsammlung
Wann: Samstag, 1. November 2025, 
von 9 bis 11.30 Uhr
Wo: Werkhof Gemeinde, Emmental-
strasse 69, 3510 Konolfingen
Was: Reines Alteisen, Aluminium- oder 
Messinggegenstände (Buntmetalle). 
Nicht als Altmetall gelten Kühlschränke, 
Kochherde, Boiler, Elektrogeräte usw.
Wie: Das Alteisen ist von jeglichen an-
deren nicht metallenen Gegenständen 
oder Teilen zu trennen.

Ressort Einwohnerdienste / 
Sicherheit Konolfingen

300468
Sonderabfallsammlung
Wann: Samstag, 1. November 2025, von 
9 bis 11.30 Uhr
Wo: Werkhof Gemeinde, Emmental-
strasse 69, 3510 Konolfingen
Was: Gifte, Chemikalien, Medikamente, 
Leimresten, Lösungen, Farben, Schäd-
lingsbekämpfungsmittel, Altöl, Kleinmen-
gen aus Haushaltungen
Wie: Die Sonderabfälle sind persönlich, 
wenn immer möglich im Originalgebinde 
oder anderen Gebinden abzugeben. Es 
erfolgt kein Umschütten oder Entleeren!
NICHT ANGENOMMEN WERDEN
alle übrigen Abfälle sowie Munition und 
Sprengstoffe sowie Kühlschränke
INDUSTRIE UND GEWERBE
Entsorgung direkt bei einer offiziellen 
Sonderabfallsammelstelle
SONDERABFÄLLE GEHÖREN WEDER IN DEN 
HAUSKEHRICHT NOCH IN DIE KANALISATION!

Ressort Einwohnerdienste / 
Sicherheit Konolfingen

300451
Baupublikation
Bauherrschaft: von Niederhäusern 
Immobilien AG, Weier 171h, 
3762 Erlenbach
Projektverfasserin: Bureau Minnig 
GmbH, Kasernenstrasse 5, 3600 Thun
Bauvorhaben: Neubau einer Gewer-
behalle; Rückbau bestehende Brücke; 
Erstellen einer PV-Anlage, Konzession 
für den Betrieb einer Wärmepumpe mit 
öffentlichem Wasser
Standort: Emmentalstrasse 48, 
Konolfingen, 
Parzellen-Nrn. 158, 2807, 26, 227, 395, 
Arbeitszone A1, Landwirtschaftszone, 
Koordinaten: 2’614’400/1’192’400
Gewässerschutzbereich: Au

Gewässerschutzmassnahmen:
Schmutzwasser: Anschluss an die Ge-
meindekanalisation/ARA
Meteorwasser: Einleitung in Vorfluter
Ausnahmen/Hinweise:
– Bauen ausserhalb des Baugebiets, 
 Art. 24 RPG
– Unterschreitung des Strassenabstan-

des, Art. 80 SG
– Wasserbaupolizeiliche Ausnahmebe-

willigung, Art. 48 WBG
– Überdecken Fliessgewässer, 
 Art. 38 GSchG
– Bauen im Gewässerraum, 
 Art. 41c GSchV
– Eingriffe in die Ufervegetation, 
 Art. 18, 21 und 22 NHG, Art. 12, 13 und 

17 NSchV
– Fischereirechtliche Bewilligung, 
 Art. 8 BGF
– Bauten und Anlagen unterhalb des 

mittleren Grundwasserspiegels, An-
hang 4, Ziffer 211, Abs. 2 GSchV (Pfahl-
fundation)

Auflage- und Einsprachefrist: 
24. November 2025
Auflagestelle: Gemeinde Konolfingen, 
Bernstrasse 1, 3510 Konolfingen
Elektronischer Zugriff: 
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/
public-instances/248843
eBau Nummer: 2025-1386
Es wird auf die Gesuchsakten und auf die 
aufgestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet im Doppel 
beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Oster-
mundigen einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht 
innerhalb der Auflage- und Einsprache-
frist angemeldet werden, verwirken 
(Art. 31 Abs. 4 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen oder verviel-
fältigten und weitgehend identischen 
Einsprachen ist anzugeben, wer befugt 
ist, die Einsprechergruppe rechtsver-
bindlich zu vertreten (Art. 35b BauG).

Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland

300344
Baupublikation
Bauherrschaft: Beat Wüthrich, 
Kehrmatt 503, 3503 Gysenstein
Projektverfasserin: Wittwer + Pulfer 
Architekten AG, Kreuzplatz 4, 
3510 Konolfingen
Bauvorhaben: Abbruch der landwirt-
schaftlichen Nebengebäude 502c und 
502f sowie des ehemaligen Clubhauses 
505; Aufhumusieren und Wiederher-
stellen von Weideland
Parzelle/Standort: 713/Kehrmatt 502c, 
502f und 505
Nutzungszone: Landwirtschaftszone
Beanspruchte Ausnahmen: Bauen 
ausserhalb der Bauzone (Artikel 24 ff 
Bundesgesetz über die Raumplanung)
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Vorgesehene Gewässerschutzmass-
nahmen: Das Regenabwasser versickert 
im aufhumusierten und wiederherge-
stellten Weideland
Gewässerschutzbereich: Au
Auflageort und Einsprachestelle: 
Einwohnergemeinde Konolfingen, 
Abteilung Bau, Bernstrasse 1, 
3510 Konolfingen
Elektronischer Zugriff: 
www.be.ch/ebau
Auflage- und Einsprachefrist: 
17. November 2025
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet einzurei-
chen, ebenfalls allfällige Begehren um 
Lastenausgleich. Lastenausgleichsan-
sprüche, die nicht innert der Auflagefrist 
angemeldet werden, verwirken.
Bei Kollektiveinsprachen und verviel-
fältigten oder weitgehend identischen 
Einsprachen ist anzugeben, wer die Ein-
sprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist. Verfügungen und 
Entscheide können im Anzeiger oder im 
Amtsblatt veröffentlicht werden, wenn 
die Postzustellung wegen der grossen 
Anzahl der Einsprachen mit unverhält-
nismässigem Aufwand verbunden wäre.
Konolfingen, 10. Oktober 2025

Gemeinde Konolfingen
Abteilung Bau
Der Leiter Stv. Lukas Leibundgut

LANDISWIL
WWW.L ANDISWIL.CH

300462
Versammlung der 
Einwohnergemeinde
Freitag, 28. November 2025, 20 Uhr, 
im Mehrzweckgebäude in Obergoldbach
Traktanden
1. Ehrung Jungbürgerinnen und Jung-

bürger
2. Budget 2026
 – Beratung und Genehmigung
3. Kreditabrechnung: Gemeindestrasse 

Nesselgraben, Sanierung
 – Kenntnisnahme
4. Verschiedenes/Informationen
Rechtsmittelbelehrung
Beschwerden gegen Versammlungsbe-
schlüsse sind innert 30 Tagen nach der 
Versammlung schriftlich und begründet 
beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Oster-
mundigen, einzureichen. Die Verletzung 
von Zuständigkeits- und Verfahrens-
vorschriften ist sofort zu beanstanden. 
Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig 
unterlassen hat, kann gegen Beschlüsse 
nachträglich nicht mehr Beschwerde 
führen. Sofern die Ansetzung der Ge-
meindeversammlung sowie die Trak-
tandenliste angefochten werden soll, 
ist die Beschwerde innert 10 Tagen ab 
Publikation beim Regierungsstatthal-
teramt Bern-Mittelland einzureichen.
Protokollauflage
Das Protokoll der Versammlung liegt in 
der Zeit vom 5. bis 24. Dezember 2025 
bei der Gemeindeverwaltung Landiswil 
öffentlich auf. Während der Auflage-
frist kann schriftlich Einsprache beim 
Gemeinderat eingereicht werden. Die 
Protokollgenehmigung erfolgt durch den 
Gemeinderat. 
Die Bevölkerung wird im «Der Landiswi-
ler» Nr. 372 vom November 2025 über 
die traktandierten Geschäfte informiert.
Alle stimmberechtigten Gemeindebür-
gerinnen und Gemeindebürger sind 
herzlich zur Teilnahme an der Versamm-
lung eingeladen.
Landiswil, 20. Oktober 2025
 Gemeinderat Landiswil

300430
Altpapier- und Kartonsammlung
Die Sammlung der Schule auf dem Dorf-
platz Landiswil und dem Schulhausplatz 
Obergoldbach findet am Donnerstag, 
30. Oktober 2025; 7.45–12 Uhr statt.
Angenommen werden nur Papier und 
Karton gebündelt oder in Säcken.
Die Bevölkerung wird gebeten, das 
Sammelgut selbst auf die Sammelplätze 
(Dorfplatz Landiswil und Schulhausplatz 
Obergoldbach) zu bringen und sich an 
die Annahmezeiten zu halten.

300466
Baupublikation
Gesuchsteller und Projektverfasser: 
Meier Hans Peter, Längacker 107b, 
3434 Obergoldbach

POLITISCHE GEMEINDEN

KONOLFINGEN

Bauvorhaben: Neubau Parkplatz mit 
Kiesfläche und Beleuchtung. Abstützung 
gegen Strasse mittels Natursteinmauer.
Standort: Längacker 107b, 
3434 Obergoldbach, 
Parzelle Nr. 531, Landwirtschaftszone, 
Koordinaten: 2‘617'057/1‘200'525
Ausnahme: Bauen ausserhalb des Bau-
gebiets, Art. 24 ff. RPG
Vorgesehene Gewässerschutzmass-
nahmen, Zone: Versickerung, Au
Auflage- und Einsprachefrist: 
bis 24. November 2025
Auflageort und Einsprachestelle: Ge-
meindeverwaltung Landiswil, Dorf 59b, 
3434 Landiswil
Elektronischer Zugriff: 
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/
public-instances?municipality=20702
Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Doppel 
innerhalb der Auflagefrist einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Lasten-
ausgleich. 
Lastenausgleichsansprüche, die der Ge-
meinde innert der Einsprachefrist nicht 
angemeldet werden, verwirken (Art. 31 
Baugesetz). Kollektiveinsprachen und 
vervielfältigte oder weitgehend iden-
tische Einsprachen haben anzugeben, 
wer die Einsprechergruppe rechtsver-
bindlich zu vertreten befugt ist.
Landiswil, 20. Oktober 2025
 Der Gemeinderat

LINDEN
WWW.LINDEN.CH

300469
Ordentliche Einwohnergemeinde-
versammlung
Mittwoch, 26. November 2025, 20 Uhr, 
Gasthof Linde, Linden
Traktanden
1. Budget 2026

1.1 Budget Erfolgsrechnung 2026; 
 Genehmigung
1.2 Budget Investitionsrechnung 

2026; Kenntnisnahme
1.3 Finanzplan 2025–2030; Kenntnis-

nahme
2. Gesamterneuerungswahlen für die 

Amtsperiode 2026 – 2029
2.1 Gemeindepräsidentin oder Ge-

meindepräsident
2.2 Gemeinderatsmitglieder (Wie-

derwahl von 5 Mitgliedern und 
Neuwahl 1 Mitglied)

2.3 Vizepräsidentin oder Vizepräsi-
dent

3. Verschiedenes
Öffentliche Auflage
Die Unterlagen zu den Traktanden liegen 
30 Tage vor der Gemeindeversammlung 
in der Gemeindeverwaltung öffentlich 
auf und sind auf der Website der Ge-
meinde ersichtlich.
Beschwerderecht
Beschwerden gegen Versammlungs-
beschlüsse können innert 30 Tagen, im 
Doppel, beim Regierungsstatthalter 
Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 
Ostermundigen eingereicht werden. Sie 
haben einen Antrag, die Angabe von 
Tatsachen und Beweismitteln, eine Be-
gründung sowie eine Unterschrift zu 
enthalten. 
Teilnahme- und Stimmrecht
Teilnahme- und stimmberechtigt sind 
die seit 3 Monaten in der Gemeinde an-
gemeldeten Schweizerbürgerinnen und 
Schweizerbürger, die das 18. Altersjahr 
zurückgelegt haben. Zur Teilnahme sind 
alle freundlich eingeladen.
Lindenblatt
Bitte beachten Sie die Orientierungen 
über die Gemeindeversammlungsge-
schäfte.
Protokoll
Das Protokoll liegt vom 04. Dezember 
2025 bis am 08. Januar 2026 in der Ge-
meindeverwaltung Linden öffentlich 
auf. Während der Auflage kann beim 
Gemeinderat, 3673 Linden, schriftlich 
Einsprache erhoben werden. Der Ge-
meinderat entscheidet über die Ein-
sprachen und genehmigt das Protokoll.
Linden, 20.Oktober 2025
 Der Gemeinderat

MIRCHEL
WWW.MIRCHEL.CH

300449
Versammlung der 
Einwohnergemeinde
Dienstag, 27. November 2025, 20 Uhr, 
im Schulhaus Mirchel

Traktanden
1. Budget 2026
 – Beratung und Genehmigung
 – Festsetzung der Steueranlage und 
  der Liegenschaftssteuer
2. Verpflichtungskredit Sanierung Kugel-

fang der Schiessanlage Rütimatt
 – Beratung und Genehmigung
3. Verpflichtungskredit Bau Wasserleitung 

Appenberg
 –Beratung und Genehmigung
4. Verpflichtungskredit Genereller Ent-
 wässerungsplan (GEP)
 –Beratung und Genehmigung
5. Wahl Schulkommission
6. Wahlen Gemeinderat
7. Verschiedenes
Rechtsmittelbelehrung
Beschwerden gegen Versammlungsbe-
schlüsse sind innert 30 Tagen nach der 
Versammlung schriftlich und begründet 
beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Oster-
mundigen, einzureichen. Die Verletzung 
von Zuständigkeits- und Verfahrens-vor-
schriften ist sofort zu beanstanden. Wer 
rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unter-
lassen hat, kann gegen Beschlüsse nach-
träglich nicht mehr Beschwerde führen.
Sofern die Ansetzung der Gemeinde-
versammlung sowie die Traktanden-
liste angefochten werden soll, ist die 
Beschwerde innert 10 Tagen ab Publika-
tion beim Regierungs¬statt¬halteramt 
Bern- Mittelland einzureichen.
Protokollauflage
Das Protokoll der Gemeindeversamm-
lung liegt 14 Tage nach der Versammlung 
während 30 Tagen, vom 11. Dezember 
2025 bis 12. Januar 2026, in der Ge-
meindeverwaltung Mirchel öffentlich 
auf. Gegen das Protokoll kann während 
der Auflagefrist beim Gemeinderat, 3532 
Mirchel, schriftlich Einsprache erhoben 
werden. Die Protokollgenehmigung er-
folgt durch den Gemeinderat.
Stimmrecht
Stimmberechtigt sind Schweizerinnen 
und Schweizer, die seit drei Monaten 
in der Gemeinde Mirchel angemeldet 
sind und das 18. Altersjahr zurückgelegt 
haben.
Wir laden alle stimmberechtigten Bür-
gerinnen und Bürger zur Teilnahme an 
der Versammlung herzlich ein.
Mirchel, 23. Oktober 2025
 Der Gemeinderat

300314
Grobsperrgutabfuhr
Am Dienstag, 4. November 2025, findet 
in Mirchel die Grobsperrgutabfuhr statt. 
Das Grobsperrgut ist an den gewohn-
ten Sammelplätzen (wie Hauskehricht) 
bereitzustellen. Das Höchstgewicht pro 
Stück oder Gebinde beträgt 30 kg. Bitte 
beachten Sie das entsprechende Flug-
blatt und unser Abfallreglement.
Mirchel, Oktober 2025
 Die Bau- und Wasserkommission

300383
Baupublikation
Bauherrschaft: Gemeindeverwal-
tung Mirchel, Mirchelbergstrasse 10, 
3532 Mirchel
Projektverfasserin: Kellerhals + Hae-
feli AG, Kapellenstrasse 22, 3011 Bern
Bauvorhaben: Altlastenrechtliche Sa-
nierung des sanierungsbedürftigen Ku-
gelfangs der 300m-Schiessanlage «Rü-
timatt» in Mirchel (KbS-Nr. 06150004). 
Rückbau von Zeigerstand, Entfernung 
von schadstoffbelastetem Boden und 
Wiederherstellung des Geländes für 
landwirtschaftliche Nutzung. Einrich-
ten von temporärem Zwischenlager und 
temporärer Baupiste inkl. vollständigem 
Rückbau nach Abschluss der Sanierung
Standort: Brunmattstrasse/Gmeis/Rü-
timatt, Mirchel, 
Parzellen-Nrn. 15, 89, 190, 218, 
Landwirtschaftszone/Wald, 
Koordinaten: 2’616’479/1’193’210
Gewässerschutzbereich: Au

Ausnahmen:
– Bauen ausserhalb des Baugebiets, 
 Art. 24ff RPG
– Baute in Waldnähe, Art. 25 KWaG
– Unterschreitung des Strassenabstan-

des, Art. 80 SG
– Wasserbaupolizeiliche Ausnahmebe-

willigung, Art. 48 WBG
Auflage- und Einsprachefrist: 
17. November 2025
Auflagestelle: Gemeinde Mirchel, 
3532 Mirchel
Elektronischer Zugriff: 
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/
public-instances/236905
eBau Nummer: 2025-14596
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet im Doppel 
beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Oster-
mundigen einzureichen.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht 
innerhalb der Auflage- und Einsprache-
frist angemeldet werden, verwirken 
(Art. 31 Abs. 4 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen oder verviel-
fältigten und weitgehend identischen 
Einsprachen ist anzugeben, wer befugt 
ist, die Einsprechergruppe rechtsver-
bindlich zu vertreten (Art. 35b BauG).

Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland

MÜNSINGEN
WWW.MUENSINGEN.CH

300381
Gemeindeurnenwahlen vom 
30.11.2025 der Gemeinde Münsingen
(Amtsdauer 2026–2029)
Innert Frist sind folgende gültige Wahl-
vorschläge eingegangen:
6 Mitglieder des Gemeinderates – 
Verhältniswahlen (Proporz)
Liste Nr. 1 – Sozialdemokratische Partei 
Münsingen (SP)
1.01 Huber Thekla, 1967, bisher, Orga-

nisationsberatung, Supervision, 
Heilpädagogin, Dorfmattweg 34, 
3110 Münsingen

1.02 Huber Thekla, 1967, bisher, Orga-
nisationsberatung, Supervision, 
Heilpädagogin, Dorfmattweg 34, 
3110 Münsingen

1.03 Schärer Linus, 1982, Geschäftsfüh-
rer der kantonalen Sportbeauftrag-
ten, EDK, Meisenweg 6, 

 3110 Münsingen
1.04 Schärer Linus, 1982, Geschäftsfüh-

rer der kantonalen Sportbeauftrag-
ten, EDK, Meisenweg 6, 

 3110 Münsingen
1.05 Schweizer Martin, 1969, Architekt, 

Wirtschaftsingenieur, Belpberg-
strasse 36c, 3110 Münsingen

1.06 Schweizer Martin, 1969, Architekt, 
Wirtschaftsingenieur, Belpberg-
strasse 36c, 3110 Münsingen

Liste Nr. 2 – GRÜNE Münsingen
2.01 Wiesmann Andreas, 1967, Unter-

nehmer, Physiker, Dr. phil. nat., 
Sennweg 6, 3110 Münsingen

2.02 Wiesmann Andreas, 1967, Unter-
nehmer, Physiker, Dr. phil. nat., 
Sennweg 6, 3110 Münsingen

2.03 Harder-Furger Annj, 1960, 
 Dipl. Ing. Agr. ETH, Kapellenweg 2, 

3110 Münsingen
2.04 Niggli Matthias, 1973, Geograf, 
 Event-Manager, Luchliweg 5a, 
 3110 Münsingen
2.05 Zoss Anna, 2006, ang. 
 Sozialpädagogin, Brückreutiweg 72, 
 3110 Münsingen
2.06 Werren Silvana, 1987, Gymnasialleh-

rerin, Dozentin PH Bern, Luchliweg 
11a, 3110 Münsingen

Liste Nr. 3 – Evangelische Volkspartei Mün-
singen (EVP)
3.01 Fischer Matthias, 1976, Jurist, 
 Projektleiter, Niesenweg 2, 
 3110 Münsingen
3.02 Fischer Matthias, 1976, Jurist, 
 Projektleiter, Niesenweg 2, 
 3110 Münsingen
3.03 Berger Ivera, 1984, Fachperson für 

Bildungsprojekte, Pädagogin, 
 Lerchenweg 24, 3110 Münsingen
3.04 Rychen-Marmet Priska, 1977, 
 Pflegefachfrau, Gurnigelstrasse 5, 
 3110 Münsingen
3.05 Schranz Gabriela, 1972, Kleinkinder-

erzieherin, Standortleitung Tages-
schule, Gurnigelstrasse 32, 

 3110 Münsingen
3.06 Zink Eric, 1986, Pfarrer, Jungfrauweg 

12, 3110 Münsingen
Liste Nr. 4 – Schweizerische Volkspartei 
Münsingen (SVP)
4.01 Bähler Susanne, 1970, 
 Unternehmerin, Thunstrasse 15, 

3110 Münsingen
4.02 Bähler Susanne, 1970, 
 Unternehmerin, Thunstrasse 15, 

3110 Münsingen
4.03 Bernhard Henri, 1985, Jurist, 
 Mösli 3, 3111 Tägertschi
4.04 Bernhard Henri, 1985, Jurist, 
 Mösli 3, 3111 Tägertschi
4.05 Strahm Urs, 1972, Müllereitechni-

ker, Mühletalstrasse 24, 3110 Mün-
singen

4.06 Küng Jürg, 1970, Landwirt, 
 Aemligenstrasse 25, 3111 Tägertschi
Liste Nr. 5 – Grünliberale Partei Münsin-
gen (GLP)
5.01 Dubs Dominic, 1976, Inhaber Schrei-

nerei dubs ag, Belpbergstrasse 14, 
3110 Münsingen

5.02 Dubs Dominic, 1976, Inhaber Schrei-
nerei dubs ag, Belpbergstrasse 14, 
3110 Münsingen

5.03 Balliana Stephanie, 1982, Lehrerin, 
Kommunikationsexpertin, Belp-
bergstrasse 42, 3110 Münsingen

5.04 Zaugg Samuel, 1983, Betriebsöko-
nom, Projektleiter Marketing, 

 Im Luchli 2, 3110 Münsingen
5.05 Bühlmann Anita, 1990, Marketing- 

und Verkaufsfachfrau FA, Löwen-
mattweg 14, 3110 Münsingen

5.06 Tobler Rüetschi Lilian, 1977, 
 Juristin, Belpbergstrasse 30b, 
 3110 Münsingen
Liste Nr. 6 – FDP.Die Liberalen Münsingen
6.01 Fahrni Michael, 1963, Betriebswirt-

schafter/Geschäftsführer SVC, 
 Innerer Giessenweg 31, 
 3110 Münsingen
6.02 Fahrni Michael, 1963, Betriebswirt-

schafter/Geschäftsführer SVC, 
 Innerer Giessenweg 31, 
 3110 Münsingen
6.03 Preisig Jürg, 1956, Pensionist, 
 Rosenweg 14b, 3110 Münsingen
6.04 Preisig Jürg, 1956, Pensionist, 
 Rosenweg 14b, 3110 Münsingen
6.05 Tschanz Cornelia, 1966, 
Sachbearbeiterin Finanzen, Station 24, 

3111 Tägertschi
6.06 Tschanz Cornelia, 1966, Sachbe-

arbeiterin Finanzen, Station 24, 
3111 Tägertschi

30 Mitglieder des Gemeindeparlamentes 
– Verhältniswahlen (Proporz)
Liste Nr. 1 – Sozialdemokratische Partei 
Münsingen (SP)
1.01 Müller Merky Andrea, 1965, bisher, 

Fürsprecherin, MAS Philosophie & 
Management, Rosenweg 4, 

 3110 Münsingen
1.02 Müller Merky Andrea, 1965, bisher, 

Fürsprecherin, MAS Philosophie & 
Management, Rosenweg 4, 

 3110 Münsingen
1.03 Schärer Linus, 1982, bisher, Ge-

schäftsführer der kantonalen 
Sportbeauftragten, EDK, Meisen-
weg 6, 3110 Münsingen

1.04 Schärer Linus, 1982, bisher, Ge-
schäftsführer der kantonalen 
Sportbeauftragten, EDK, Meisen-
weg 6, 3110 Münsingen

1.05 Schütz Martin, 1963, bisher, 
 Lehrer, Geograf, Gerbegraben 6, 

3110 Münsingen
1.06 Schütz Martin, 1963, bisher, Lehrer, 

Geograf, Gerbegraben 6, 
 3110 Münsingen
1.07 Huber Thekla, 1967, Organisations-

beratung, Supervision, Heilpädago-
gin, Dorfmattweg 34, 3110 Münsin-
gen

1.08 Huber Thekla, 1967, Organisations-
beratung, Supervision, Heilpädago-
gin, Dorfmattweg 34, 3110 Münsin-
gen

1.09 Kaderli Roland, 1965, Elektroinge-
nieur, MAS nachhaltiger Wasser-
haushalt, Erlenauweg 20, 

 3110 Münsingen
1.10 Kaderli Roland, 1965, Elektroinge-

nieur, MAS nachhaltiger Wasser-
haushalt, Erlenauweg 20, 

 3110 Münsingen
1.11 Schweizer Martin, 1969, Architekt, 

Wirtschaftsingenieur, Belpberg-
strasse 36c, 3110 Münsingen

1.12 Schweizer Martin, 1969, Architekt, 
Wirtschaftsingenieur, Belpberg-
strasse 36c, 3110 Münsingen

1.13 Schneider Sereina, 1991, Betreuerin 
im pädagogischen und sozialen Be-
reich, Schlossmatte 18, 3110 Mün-
singen

1.14 Schneider Sereina, 1991, Betreuerin 
im pädagogischen und sozialen Be-
reich, Schlossmatte 18, 3110 Mün-
singen

1.15 Rietzler David, 2006, Student Sozial-
wissenschaften, politischer Cam-
paigner, Schlossmatte 3, 

 3110 Münsingen
1.16 Rietzler David, 2006, Student Sozial-

wissenschaften, politischer Cam-
paigner, Schlossmatte 3, 

 3110 Münsingen
1.17 Krebs Zoë, 2006, Gymnasiastin, 

Dorfstrasse 10, 3083 Trimstein
1.18 Krebs Zoë, 2006, Gymnasiastin, 

Dorfstrasse 10, 3083 Trimstein
1.19 Wüthrich Robert, 2005, Student 

Geschichte, Brückreutiweg 123, 
 3110 Münsingen
1.20 Wüthrich Robert, 2005, Student 

Geschichte, Brückreutiweg 123, 
 3110 Münsingen
1.21 Tironi Daniela, 1982, Kauffrau, Bern-

strasse 13, 3110 Münsingen
1.22 Tironi Daniela, 1982, Kauffrau, Bern-

strasse 13, 3110 Münsingen
1.23 Banaszak Stanislaw, 1985, Maschi-

neningenieur, Bahntechniker, Inne-
rer Giessenweg 27, 3110 Münsingen

1.24 Banaszak Stanislaw, 1985, Maschi-
neningenieur, Bahntechniker, Inne-
rer Giessenweg 27, 3110 Münsingen

1.25 Girod Camille, 1991, Verkehrspla-
nerin, Sägegasse 71, 3110 Münsin-
gen

1.26 Girod Camille, 1991, Verkehrspla-
nerin, Sägegasse 71, 3110 Münsin-
gen

1.27 Hofer Sascha, 1975, Verkaufsleiter, 
Dorfmattweg 78, 3110 Münsingen

1.28 Hofer Sascha, 1975, Verkaufsleiter, 
Dorfmattweg 78, 3110 Münsingen

1.29 Zurbuchen Rudolf, 1965, Betriebs-
führer Elektrizitätsversorgung, Ei-
germatte 13, 3110 Münsingen

1.30 Zurbuchen Rudolf, 1965, Betriebs-
führer Elektrizitätsversorgung, Ei-
germatte 13, 3110 Münsingen
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STELLENANGEBOTE

STELLEN

Wir suchen eine zuverlässige 

Reinigungskraft 
für unseren Privathaushalt.
Arbeitsort: 3629 Oppligen
Aufgaben: Reinigung von Küche, 
 Bäder, Böden 
 Mehr nach Absprache
Kontakt: Mobile 079 711 04 02
Wir freuen uns auf ein Gespräch 
mit Ihnen.

300396

BWO – die Stiftung im Emmental mit sechs Standorten
BWO – seit über 50 Jahren engagiert für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung
BWO – Fachlichkeit kombiniert mit viel Menschlichkeit

Bei uns finden Sie Raum und Zeit für die Begleitung von Menschen mit Unterstützungsbedarf

Sie sind eher die Nachteule als der frühe Vogel? Sie suchen einen Nebenjob, 
Wiedereinstieg oder eine sinnvolle Arbeit im Betreuungsbereich? 
Vielleicht sind Sie bei uns genau richtig! Wir suchen eine

Nachtwache │Wohnen│Wohngruppen am Hauptsitz in Langnau│ca. 4-5 Nächte /Monat │ab 
01.01.2026 oder nach Vereinbarung 

• Berufserfahrung in der Zusammenarbeit mit Menschen mit 
Unterstützungsbedarf und-/oder erfolgreich abgeschlossene 
Grundausbildung in der Pflege

• Sie arbeiten selbstständig, sind zuverlässig und übernehmen gerne 
Verantwortung

• Sie bewahren auch in einem hektischen Moment einen kühlen Kopf, 
bringen Geduld und Empathie für die Anliegen Ihrer Mitmenschen mit 
und agieren mit viel Herz 

• Nachts zu arbeiten, passt zu Ihrem Rhythmus oder in Ihren Alltag!

Wo, wenn nicht BWO

Ihre Aufgaben

Das bringen 
Sie mit

Das bieten wir

Ihre Zukunft 
startet bei uns!

• Sinnvolle Arbeit in einem wertschätzenden Umfeld
• Flache Hierarchien und herzliche Menschen
• Weiterbildungs- und Entwicklungsangebote
• Grosse Mitgestaltungsmöglichkeiten

Stiftung BWO, Asylstrasse 37, 3550 Langnau
Auskunft: Renate Fahrni, Leiterin Gesundheitsdienst
034 409 33 22, www.bwo-langnau.ch
Bewerbungen an: personal@bwo-langnau.ch

Sie sind als Allein- Nachtwache für unsere 20 Bewohner:innen verantwortlich 
und begleiten sie sicher durch die Nacht. Wenn nötig, bieten Sie 
Unterstützung in der Durchführung von pflegerischen Massnahmen und 
führen das Journal für eine reibungslose Übergabe ans Tagesteam.

RKOE118756

Im Wydenhof verbringen 53 Heimbe-
wohnerInnen in familiärer und schönster 
Umgebung ihren Lebensabend. Durch 
unser Engagement in der Berufsbil-
dung können wir einen hohen und 
zeitgemässen Pflegestandard bieten. 
Unser Ziel ist erreicht, wenn unsere Be-
wohnerInnen uns sagen, dass sie gern 
bei uns sind. 

Der Wydenhof bietet 52 Heim- 
bewohnerinnen und Heimbewoh-
nern in schönster Umgebung ein 
Zuhause für den letzten Lebens- 
abschnitt. Mit unseren engagier-
ten Mitarbeitenden orientieren wir 
uns an den Bedürfnissen und Ge-
wohnheiten der Bewohner sowie an 
christlichen Grundwerten.

Wir suchen zur Ergänzung unseres Teams eine

PFLEGEFACHPERSON ALS NACHTWACHE
40 – 60%
per sofort oder nach Vereinbarung

Diese Stelle eignet sich für Wiedereinsteigerinnen!

Wir erwarten:
•  Abschluss einer Pflegeausbildung auf der  

Funktionsstufe 3 (Tertiärstufe: Pflegefachperson FH oder 
HF, DN II, AKP, PsyKP, KWS)

•  Einwandfreie Verständigung in Deutsch
•  Selbständiges, verantwortungsvolles Arbeiten
•  Geduld und Toleranz im Umgang mit älteren und  

z.T. demenzkranken Menschen
•  Flexibilität im Einsatz an Werktagen und Wochenenden

Ihre Aufgabe umfasst:
•  Gewährleisten der Aufgaben als verantwortliche  

Nachtwache im Zweierteam
•  Einsatz zwischen 21.00 und 7.00 Uhr  

(inkl. 1 Stunde Pause)

Wir bieten:
•  interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem 

kompetenten Team
•  gute Sozialversicherungsleistungen
•  fachspezifische Weiterbildung
•  angenehmes Arbeitsklima

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
senden Sie bitte an:
Wydenhof, Worbstrasse 40, 3113 Rubigen,  
Telefon 031 724 77 77 
Allfällige Fragen beantwortet Ihnen gerne  
Frau Mariana Strömberg, Pflegedienstleitung.

Im Wydenhof verbringen 51 Heim-
bewohnerInnen in familiärer und 
schönster Umgebung ihren Lebens-
abend. Durch unser Engagement in 
der Berufsbildung können wir einen 
hohen und zeitgemässen Pflegestan-
dard bieten. Unser Ziel ist erreicht, 
wenn unsere BewohnerInnen uns 
sagen, dass sie gerne bei uns sind.

Wir suchen zur Ergänzung unseres Teams eine

PFLEGEFACHPERSON FS 3 
ALS NACHTWACHE 4–8 NÄCHTE PRO MONAT
per sofort oder nach Vereinbarung

Diese Stelle eignet sich auch für Wiedereinsteigerinnen!

Wir erwarten: 
• Abschluss einer Pflegeausbildung auf der Funktions-

stufe 3 (Tertiärstufe: Pflegefachperson FH oder HF, 
DN II, AKP, PsyKP, KWS)

• Selbständiges, verantwortungsvolles Arbeiten
• Geduld und Toleranz im Umgang mit älteren  

und z. T. demenzkranken Menschen
• Flexibilität im Einsatz an Werktagen und Wochenenden
Ihre Aufgabe umfasst:
• Gewährleisten der Aufgaben als Nachtwache  

im Zweierteam
• Einsatz zwischen 21 und 7 Uhr (inkl. 1 Stunde bezahlte 

Pause, 20 % Zeitzuschlag)
Wir bieten: 
• Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit  

in einem kompetenten Team 
• Hohe Pflegequalität durch die Anwendung aktueller 

Pflegestandards
• Fachspezifische Weiterbildung, hohen Stellenwert  

der Berufsbildung
• Grosses Aktivierungsangebot, interdisziplinäre 

 Vernetzung
• Gute Sozialversicherungsleistungen
• Gratisparkplätze für Mitarbeitende
Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
senden Sie bitte an: Wydenhof, Worbstr. 40, 3113 Rubigen, 
Telefon 031 724 77 77 oder info@wydenhof-rubigen.ch, 
Allfällige Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Gaby 
Peytrignet, Pflegedienstleitung.

Wir suchen zur Ergänzung unseres Teams per sofort oder 
nach Vereinbarung eine/n

PFLEGEFACHFRAU/PFLEGEFACHMANN HF
ZWISCHEN 40% UND 70% 
Wiedereinsteiger/innen sind herzlich willkommen! 
Wir unterstützen Sie!
Wir erwarten: 
• Abschluss HF, AKP, PsyKP, KWS
• Selbständiges, verantwortungsvolles Arbeiten
• Wertschätzung und Liebe zu älteren Menschen
• Flexibilität im Einsatz
• BESA- oder RAI-Kenntnisse von Vorteil

Ihre Aufgabe umfasst:
•  Organisieren und Umsetzen der Pflege und Betreuung 

im Früh- und Spätdienst nach den geltenden Qualitäts-, 
Hygiene- und Sicherheitsstandards unter Berücksich-
tigung der Führungsgrundsätze und des Leitbildes des 
Wydenhofs.

• Tagesverantwortung
• Tagesplanung
• Mithilfe bei der Betreuung von Lernenden
• Wochenendeinsätze nach Dienstplan

Wir bieten:
•  interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem 

kompetenten Team 
•  unsere Werte: Wertschätzung, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit 
• durchgehende Dienste
• hohe Pflege- und Ausbildungsqualität
• gute Sozialversicherungsleistungen
• kostenlose Mitarbeiterparkplätze
• fachspezifische Weiterbildung 

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
senden Sie bitte an:
Wydenhof, Worbstr. 40, 3113 Rubigen oder 
info@wydenhof-rubigen.ch , TEL: 031 724 77 77 
Allfällige Fragen beantwortet Ihnen gerne
Frau Strömberg oder Frau Mühlheim, PDL

VERKAUF MIETE MIET- & KAUFGESUCHE

LIEGENSCHAFTEN

Umzüge
mit Möbelwagen, günstig und 
zuverlässig, auch mit Zügellift

Räumungen
Entsorgungen
Muldenservice
Reinigung mit 
Abgabegarantie
Hofmann Umzüge, Worb
Telefon 031 839 06 69
www.rudolfhofmann.ch

229124

Zu vermieten

Ladenlokal/Atelier/
Büro 34 m²
Grosshöchstetten
Zwei grosse Schaufenster, DU/WC, 
Elektroheizung, Kochnische, Keller, 
Parkplatz.
Mietzins: Fr. 650.– inkl. Nebenkosten.
Telefon 031 711 09 14

300411

Zu vermieten ab 1. November 2025, 
Grosshöchstetten, Erlessenweg 9, 
renovierte 

3-Zimmer-Wohnung 
in altem 2-Familien-Haus, Parterre, 
Etagenölheizung, grosses neues Bad, 
Gartenanteil, 2 Parkplätze vor der 
Haustüre. An ruhiges Ehepaar oder 
Einzelperson/CH.
Mobile 079 402 70 54, ab 11 Uhr 30

04
37

Suche ab 1. Februar 2026 oder nach 
Vereinbarung sonnige 

3½-Zimmer-Wohnung 
mit Dusche, Balkon/Sitzplatz, EHP. 
Katzenhaltung (Freigänger) erlaubt! 
Raum Münsingen, Rubigen, Belp, 
Worb. 
Mietzins inkl. NK + EHP bis Fr. 1850.–. 
Freue mich auf ein passendes An-
gebot unter Mobile 079 341 03 19 
oder robaschma@hotmail.com

30
04

55

Zu vermieten im
Gewerbepark Konolfingen

Büroraum 50 m²
Atelier-/

Gewerberaum 100 m²

Bonotec AG
Telefon 031 791 18 91

300395K

Traumhafte 4½-Zimmer-Attika-
Maisonettewohnung
in Wichtrach, Niesenstrasse 4 zu verkaufen!
4½-Zimmer (auf 5½-Zimmer erweiterbar), moderne Sani-
tas Troesch Küche, Badezimmer mit Badewanne, Dusche 
und WC, sep. WC, zus. Bastelraum/Ankleide im Galerie-
geschoss, SW-Terrasse mit Wintergarten und Aussicht 
auf die Gantrischkette, Einstellhallenplatz (im Haus), 
grosser Veloraum, Hobbyraum/Keller mit Waschbecken 
und Waschturm.
Preis: CHF 719 000.– 
Kontakt: 
Marc Rosser, Immobilienvermarkter mit eidg. FA 
Rosser Immobilien, info@rosserimmobilien.ch 
Mobile 079 922 88 79

300470

ÄNDIS RÄUMUNGEN
Sie brauchen Hilfe?

Wir helfen Ihnen professionell, preiswert, 
schnell und zuverlässig.

Wir räumen Ihr Haus, Garten, Estrich, 
Garage, Keller usw.

Auch mit Endreinigung.
Melden sie sich unverbindlich bei:

Andrea Gilomen-Reber, Mobile 077 484 90 10
oder aendisraeumungen@gmail.com

229811

www.anzeigerkonolfingen.ch

eine freie 
 Lehrstelle?

Haben Sie

Inserieren Sie 
im Anzeiger Konolfingen.
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Wosch zügle?
www.anzeigerkonolfingen.ch

Wosch zügle?
www.anzeigerkonolfingen.ch

Wenn Einsamkeit die einzige
Gesellschaft ist. Ihre Spende hilft.

www.prosenectute.ch | IBAN CH67 0900 0000 1570 3233 7 | TWINT

Mit einem Inserat im Anzeiger 
Konolfingen erreichen Sie 

30 715 Haushaltungen in Ihrer Region!

Worb

Linden

inserate@anzeigerkonolfingen.ch – www.anzeigerkonolfingen.ch

Von Linden bis Worb
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POLITISCHE GEMEINDEN

MÜNSINGEN

3.13 Federer Christoph, 1975, Wirt-
schaftsinformatiker, Sägegasse 65, 
3110 Münsingen

3.14 Forster Timon, 1991, Pastor Begeg-
nungszentrum, Sonneggweg 9, 3110 
Münsingen

3.15 Grebasch Simon, 1978, Gebäude-
hülle-Techniker, Pfarrer VDM, Sonn-
haldeweg 14, 3110 Münsingen

3.16 Hafner-Blatter Anna, 1976, Primar-
lehrerin, Mitarbeiterin KiFa, ref. 
Kirchgemeinde, Gartenstrasse 7, 
3110 Münsingen

3.17 Judt Thomas, 1966, Raumplaner 
FH, Wirtschaftsingenieur NDS, Reb-
ackerweg 16, 3110 Münsingen

3.18 Käufeler-Weber Ursula, 1964, Sozial-
diakonin, Leiterin Beratungsstelle, 
Ahornweg 34, 3110 Münsingen

3.19 Mäder Markus, 1967, Unterneh-
mens- und Laufbahnberater, 

 Bärenstutz 1, 3110 Münsingen
3.20 Meyer-Wilmes Christel, 1964, Do-

zentin FH, Konservierung und Res-
taurierung, Niesenweg 2, 

 3110 Münsingen
3.21 Montefusco Marco, 1980, Erzieher, 

Sachbearbeiter Sozialversicherun-
gen, Äusserer Giessenweg 2, 

 3110 Münsingen
3.22 Müller Claudia, 1987, Bankange-

stellte, Sägegasse 33, 3110 Mün-
singen

3.23 Müller Lukas, 1984, Zimmermann, 
Unternehmer, Standweg 1, 

 3110 Münsingen
3.24 Nydegger-Odermatt Seraina, 1990, 

Kindergärtnerin, Hausfrau und 
Mutter, Belpbergstrasse 21, 

 3110 Münsingen
3.25 Rediger Markus, 1959, Dipl. Ing. Agr. 

ETH / MSc, Alpenweg 8, 
 3110 Münsingen
3.26 Rychen Matthias, 1974, Schulischer 

Heilpädagoge, Landmaschinenme-
chaniker, Gurnigelstrasse 5, 

 3110 Münsingen
3.27 Sommer Hanspeter, 1964, Elekt-

roingenieur, Untere Weinhalde 41, 
3111 Tägertschi 

3.28 Strebel-Hubacher Monika, 1967, 
Pflegefachfrau, Sigristin ref. Kirch-
gemeinde, Dorfmattweg 57, 

 3110 Münsingen
3.29 Stucki Monika, 1962, Korrektorin, 

Hornweid 29q, 3083 Trimstein
3.30 Zink Eric, 1986, Pfarrer, Jungfrau-

weg 12, 3110 Münsingen
Liste Nr. 4 – Grünliberale Partei Münsin-
gen (GLP)
4.01 Balliana Stephanie, 1982, bisher, 

Lehrerin, Kommunikationsexpertin, 
Belpbergstrasse 42, 3110 Münsin-
gen

4.02 Balliana Stephanie, 1982, bisher, 
Lehrerin, Kommunikationsexpertin, 
Belpbergstrasse 42, 3110 Münsin-
gen

4.03 Zaugg Samuel, 1983, bisher, Be-
triebsökonom, Projektleiter Mar-
keting, Im Luchli 2, 3110 Münsingen

4.04 Zaugg Samuel, 1983, bisher, Be-
triebsökonom, Projektleiter Mar-
keting, Im Luchli 2, 3110 Münsingen

4.05 Tobler Rüetschi Lilian, 1977, bisher, 
Juristin, Belpbergstrasse 30b, 

 3110 Münsingen
4.06 Tobler Rüetschi Lilian, 1977, bisher, 

Juristin, Belpbergstrasse 30b, 
 3110 Münsingen
4.07 Dubs Dominic, 1976, bisher, Inha-

ber Schreinerei dubs ag, Belpberg-
strasse 14, 3110 Münsingen

4.08 Dubs Dominic, 1976, bisher, Inha-
ber Schreinerei dubs ag, Belpberg-
strasse 14, 3110 Münsingen

4.09 Kipfer Sebastian, 1989, Bauinge-
nieur, Terrassenweg 70, 3110 Mün-
singen

4.10 Kipfer Sebastian, 1989, Bauinge-
nieur, Terrassenweg 70, 3110 Mün-
singen

4.11 Blum Kern Susanne, 1975, Zahn-
ärztin, Niesenmattweg 2, 3110 Mün-
singen

4.12 Blum Kern Susanne, 1975, Zahn-
ärztin, Niesenmattweg 2, 3110 Mün-
singen

4.13 Rüfenacht Philipp, 1973, Physiker, 
Patentanwalt, Alpenweg 26, 

 3110 Münsingen
4.14 Rüfenacht Philipp, 1973, Physiker, 

Patentanwalt, Alpenweg 26, 
 3110 Münsingen
4.15 Bühlmann Anita, 1990, Marketing- 

und Verkaufsfachfrau FA, Löwen-
mattweg 14, 3110 Münsingen

4.16 Bühlmann Anita, 1990, Marketing- 
und Verkaufsfachfrau FA, Löwen-
mattweg 14, 3110 Münsingen

4.17 Semadeni Fabio, 1983, Betriebs-
ökonom, Msc Banking & Finance, 
Dorfplatz 5, 3110 Münsingen

4.18 Semadeni Fabio, 1983, Betriebs-
ökonom, Msc Banking & Finance, 
Dorfplatz 5, 3110 Münsingen

4.19 Käser Roland, 1949, Rentner, Am-
selweg 24, 3110 Münsingen

4.20 Käser Roland, 1949, Rentner, 
 Amselweg 24, 3110 Münsingen
4.21 Bichsel Fredy, 1950, Pens. Kauf-

mann, Gurnigelstrasse 57, 
 3110 Münsingen 
4.22 Cirelli Alessandro, 1971, Inhaber 

elektro-express CIRO GmbH, 
 Niesenweg 32, 3110 Münsingen

4.23 Berger Simon, 1972, Klimatologe, 
Ingenieur, Sonnhaldeweg 42, 

 3110 Münsingen
4.24 Trüssel-Uhlmann Lisa, 1974, 
 Weinberaterin, Hornweid 29d, 
 3083 Trimstein
4.25 Trüssel Daniel, 1970, Unternehmer, 

Hornweid 29d, 3083 Trimstein
4.26 Van der Zypen Dominic, 1976, 
 Mathematiker, Schwalbenweg 12, 

3110 Münsingen
4.27 Zaugg Christine, 1983, Hebamme, 

Im Luchli 2, 3110 Münsingen
4.28 Buholzer Michael, 1973, Unterneh-

mer und Transformationsexperte, 
Gurnigelstrasse 30, 3110 Münsingen

4.29 Schumacher Weil Ines, 1978, Kom-
munikationsberaterin, Belpberg-
strasse 30d, 3110 Münsingen

4.30 Blaser Simon, 1980, System Archi-
tect, Dorfstrasse 15f, 3083 Trimstein 

Liste Nr. 5 – Schweizerische Volkspartei 
Münsingen (SVP)
5.01 Bähler Susanne, 1970, bisher, 
 Unternehmerin, Thunstrasse 15, 

3110 Münsingen
5.02 Bähler Susanne, 1970, bisher, 
 Unternehmerin, Thunstrasse 15, 

3110 Münsingen
5.03 Baumann Urs, 1968, Unternehmer/ 

Eidg. dipl. Elektroinstallateur, Täg-
ertschistrasse 56, 3110 Münsingen

5.04 Baumann Urs, 1968, Unternehmer/ 
Eidg. dipl. Elektroinstallateur, Täg-
ertschistrasse 56, 3110 Münsingen

5.05 Bernhard Henri, 1985, bisher, Jurist, 
Mösli 3, 3111 Tägertschi 

5.06 Bernhard Henri, 1985, bisher, Jurist, 
Mösli 3, 3111 Tägertschi 

5.07 Gerber Michael, 1979, bisher, Koch, 
Mühletalstrasse 20, 3110 Münsin-
gen

5.08 Gerber Michael, 1979, bisher, Koch, 
Mühletalstrasse 20, 3110 Münsin-
gen

5.09 Hänni Markus, 1985, bisher, Land-
wirt, Dorfstrasse 9, 3111 Tägertschi 

5.10 Hänni Markus, 1985, bisher, Land-
wirt, Dorfstrasse 9, 3111 Tägertschi

5.11 Küng Jürg, 1970, bisher, Landwirt, 
Aemligenstrasse 25, 3111 Tägert-
schi 

5.12 Küng Jürg, 1970, bisher, Landwirt, 
Aemligenstrasse 25, 3111 Tägert-
schi

5.13 Seemann Pascal, 1996, Hauswart, 
Bernstrasse 30, 3110 Münsingen

5.14 Seemann Pascal, 1996, Hauswart, 
Bernstrasse 30, 3110 Münsingen

5.15 Schüpbach Martin, 1964, Leiter 
Technischer Dienst, Mätteli 56, 
3083 Trimstein

5.16 Schüpbach Martin, 1964, Leiter 
Technischer Dienst, Mätteli 56, 
3083 Trimstein

5.17 Schaller Nicole, 1990, Notarin, 
 Rechtsanwältin, Kreuzweg 3, 
 3110 Münsingen 
5.18 Schaller Nicole, 1990, Notarin, 
 Rechtsanwältin, Kreuzweg 3, 
 3110 Münsingen
5.19 Stähli Paul, 1951, Informatiker, Steg-

reutiweg 12c, 3110 Münsingen
5.20 Stähli Paul, 1951, Informatiker, Steg-

reutiweg 12c, 3110 Münsingen
Liste Nr. 6 – FDP.Die Liberalen Münsingen 
6.01 Tschanz Cornelia, 1966, bisher, 
 Sachbearbeiterin Finanzen, 
 Station 24, 3111 Tägertschi
6.02 Tschanz Cornelia, 1966, bisher, 
 Sachbearbeiterin Finanzen, 
 Station 24, 3111 Tägertschi
6.03 Fahrni Michael, 1963, bisher, 
 Betriebswirtschafter/Geschäfts-

führer SVC, Innerer Giessenweg 
31, 3110 Münsingen

6.04 Fahrni Michael, 1963, bisher, 
 Betriebswirtschafter/Geschäfts-

führer SVC, Innerer Giessenweg 
31, 3110 Münsingen

6.05 Kägi Fabio, 2000, bisher, Student 
BLaw/Schreiner EFZ, Amselweg 5, 
3110 Münsingen

6.06 Kägi Fabio, 2000, bisher, Student 
BLaw/Schreiner EFZ, Amselweg 5, 
3110 Münsingen

6.07 Bolliger Lukas, 1985, Notariatsange-
stellter, Zelgweg 14, 3110 Münsin-
gen

6.08 Bolliger Lukas, 1985, Notariatsange-
stellter, Zelgweg 14, 3110 Münsin-
gen

6.09 Boscos Dimitri, 1971, Treuhänder 
mit Fachausweis, Steuerexperte 
SSK, Sonnhaldeweg 50, 3110 Mün-
singen

6.10 Boscos Dimitri, 1971, Treuhänder 
mit Fachausweis, Steuerexperte 
SSK, Sonnhaldeweg 50, 3110 Mün-
singen

6.11 Grendelmeier Renato, 1961, 
 IT System Engineer, Meisenweg 2, 
 3110 Münsingen
6.12 Grendelmeier Renato, 1961, 
 IT System Engineer, Meisenweg 2, 
 3110 Münsingen
6.13 Hübscher Rosmarie, 1937, Hausfrau, 

Bernstrasse 1, 3110 Münsingen
6.14 Hübscher Rosmarie, 1937, Hausfrau, 

Bernstrasse 1, 3110 Münsingen
6.15 Huggler Thomas, 1989, Public Af-

fairs Berater, Sägegasse 91, 
 3110 Münsingen
6.16 Huggler Thomas, 1989, Public Af-

fairs Berater, Sägegasse 91, 
 3110 Münsingen

6.17 Kägi Sabine, 1958, Sprachlehrerin, 
Amselweg 5, 3110 Münsingen

6.18 Kägi Sabine, 1958, Sprachlehrerin, 
Amselweg 5, 3110 Münsingen

6.19 Preisig Jürg, 1956, Pensionist, 
 Rosenweg 14b, 3110 Münsingen
6.20 Preisig Jürg, 1956, Pensionist, 
 Rosenweg 14b, 3110 Münsingen
6.21 Preisig Marco, 1996, Projektleiter 

Hochbau, Thunstrasse 18b, 
 3110 Münsingen
6.22 Preisig Marco, 1996, Projektleiter 

Hochbau, Thunstrasse 18b, 
 3110 Münsingen
6.23 Schlumpf Beat, 1973, Geschäfts-

führer, Thunstrasse 18a, 3110 Mün-
singen

6.24 Schlumpf Beat, 1973, Geschäfts-
führer, Thunstrasse 18a, 3110 Mün-
singen

6.25 Speck Christoph, 1974, CEO Cen-
travo Holding AG, Haldenstrasse 18, 
3110 Münsingen

6.26 Speck Christoph, 1974, CEO Cen-
travo Holding AG, Haldenstrasse 18, 
3110 Münsingen

6.27 Speck Florence, 2005, Studentin, 
Haldenstrasse 18, 3110 Münsingen

6.28 Speck Florence, 2005, Studentin, 
Haldenstrasse 18, 3110 Münsingen

6.29 Stalder Thomas, 1980, 
 Ausbildungsverantwortlicher/Be-

triebswirtschafter, Walkestrasse 8, 
3110 Münsingen

6.30 Stalder Thomas, 1980, 
 Ausbildungsverantwortlicher/Be-

triebswirtschafter, Walkestrasse 8, 
3110 Münsingen

Listenverbindungen
Nach Art. 22 des Reglements über 
Abstimmungen und Wahlen (RAW) 
wurden folgende Listen miteinander 
verbunden:

Gemeinderat
– Liste Nr. 1 (SP) und Liste Nr. 2 (GRÜNE)
– Liste Nr. 3 (EVP) und Liste Nr. 5 (GLP)
– Liste Nr. 4 (SVP) und Liste Nr. 6 (FDP)

Gemeindeparlament
– Liste Nr. 1 (SP) und Liste Nr. 2 (GRÜNE)
– Liste Nr. 3 (EVP) und Liste Nr. 4 (GLP)
– Liste Nr. 5 (SVP) und Liste Nr. 6 (FDP)

Wahlbeschwerden
Beschwerden in Wahlangelegenheiten 
sind innert zehn Tagen beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, 
zu erheben. Die Frist beginnt am Tag 
nach der Urnenwahl zu laufen.

Zustellung des Wahlmaterials
Stimmberechtigt sind Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger der Gemeinde 
Münsingen gemäss Art. 31 der Gemein-
deordnung. Sie erhalten die Stimm-
rechtsausweise für die Gemeinde-
urnenwahlen, die Wahlzettel und das 
Werbematerial spätestens zehn Tage 
vor der Wahl durch die Post zugestellt. 
Für die briefliche Stimmabgabe gel-
ten die Weisungen auf dem amtlichen 
Stimmcouvert. Stimmberechtigte, wel-
che kein oder unvollständiges Wahl-
material erhalten haben, können am 
Schalter der Einwohnerdienste, Neue 
Bahnhofstrasse 4, 3110 Münsingen, bis 
Freitag, 28.11.2025, 16 Uhr, ein Doppel 
des Stimmrechtsausweises und der 
Unterlagen verlangen.
Urnenöffnungszeiten
Die Stimmabgabe an der Urne kann 
erfolgen:
Hauptlokal Aula Schulzentrum Schloss-
matt
– Sonntag, 30.11.2025, 11 bis 12 Uhr
Nebenlokal Schulhaus Mittelweg
– Sonntag, 30.11.2025, 11 bis 12 Uhr

Ausübung des Wahlrechts
Es wird auf die Wahlanleitung für die 
Gemeindeurnenwahlen, welche den 
Stimmberechtigten zusammen mit dem 
Wahlmaterial zugestellt wird, verwie-
sen.

Abteilung Präsidiales und Sicherheit 
Münsingen

300320
Neuwahlen Fachkommissionen
Für die Amtsdauer vom 1. Januar 2026 
bis 31. Dezember 2029 suchen wir für 
verschiedene Fachkommissionen neue 
Mitglieder. Diese Kommissionen sollen 
sich nach Möglichkeit aus Personen mit 
Fachwissen und Erfahrung im Zustän-
digkeitsbereich der betreffenden Kom-
mission zusammensetzen. Vorbehalten 
bleiben die gesetzlichen Bestimmungen 
über den Minderheitenschutz.
Sofern Sie an einer vielseitigen, ehren-
amtlichen Aufgabe interessiert sind, mel-
den Sie sich bitte schriftlich bei der Ab-
teilung Präsidiales und Sicherheit, Neue 
Bahnhofstrasse 4, 3110 Münsingen oder 
per Mail: praesidiales@muensingen.ch.
Bitte geben Sie an, für welchen Kom-
missionsbereich Sie sich interessieren, 
und legen Sie Ihrer Bewerbung einen 
kurzen Lebenslauf bei. Dieser soll Aus-
kunft über Erfahrung und Fähigkeiten 
des betroffenen Fachgebiets erteilen.

Eingabefrist: 14. November 2025
Gemäss Ziffer 38 ff Gemeindegesetz 
kann der Minderheitenanspruch geltend 

gemacht werden. Dieser Anspruch ist 
bis spätestens am 14. November 2025 
schriftlich anzumelden.

Folgende Sitze sind zu vergeben:
• Kommission In- und Auslandhilfe 
 (2 Sitze), befristet bis 31.12.2026
• Kommission Kultur, Freizeit und Sport 

(4 Sitze)
• Museumskommission (2 Sitze)
• Wirtschaftskommission (1 Sitz)

Kommission In- und Auslandhilfe
Die In- und Auslandhilfe der Gemeinde 
Münsingen bezweckt die gezielte Unter-
stützung von bedürftigen Gemeinwesen 
in der Schweiz und vor allem in Entwick-
lungsländern. Das aktuelle Programm 
ist auf die Unterstützung des Entwick-
lungslands Madagaskar ausgerichtet. 
Die Kommission hat insbesondere fol-
gende Aufgaben:
• Beratung von grundsätzlichen Schwer-

punkten und Zielsetzungen
• Beurteilung von konkreten Projekten
• Evaluationen
• Kontakte pflegen zu Unterstützungs-

partnern und Netzwerkorganisatio-
nen.

Interesse und wenn möglich Erfahrun-
gen in der Entwicklungszusammenarbeit 
sind Voraussetzung. Jährlich finden 5–6 
Sitzungen von ca. 2 Stunden statt.
Auskunft: Gabriela Krebs, Ressortvor-
steherin Soziales und Gesellschaft, 
Telefon 031 832 17 00, gabriela.krebs@
muensingen.ch
Die Aufgaben der Kommission In- und 
Auslandhilfe werden per 1.1.2027 in die 
neue politische Kommission Gesell-
schaft integriert. Die Tätigkeit in dieser 
Kommission ist somit auf ein Jahr be-
schränkt.

Kommission Kultur, Freizeit und Sport
Die Kommission Kultur, Freizeit und 
Sport arbeitet auf Basis des von der 
Gemeinde erstellten Konzeptes für 
die Kultur- und Freizeitförderung und 
des Gemeindereglements. Unser An-
liegen ist es, möglichst vielen Men-
schen Gelegenheit zu geben, sich an 
der Gestaltung der Gemeinde und des 
Zusammenlebens in ihr zu beteiligen. 
Wir sind bestrebt, die Aktivitäten in 
den Bereichen Kultur und Freizeit zu 
fördern, zu unterstützen und dafür 
zu sorgen, dass die Bevölkerung von 
Münsingen ein vielfältiges Angebot ge-
niessen kann.
Wir tun dies auf verschiedenste Art, wie
• einmalige Beiträge für besondere Leis-

tungen,
• jährliche Beiträge an Institutionen in 

der Gemeinde,
• Ausrichtung eines Spezialpreises für 

besondere Leistungen im Bereich Kul-
tur, Freizeit oder Sport,

• geeignete Formen der Anerkennung 
des persönlichen Einsatzes Einzelner 
oder Gruppen,

um nur einige Bereiche zu nennen.
Der Zeitaufwand beträgt jährlich 9–10 
Kommissionssitzungen à rund 2 Stun-
den. Es ist erwünscht, dass die Kommis-
sionsmitglieder zusätzliche freiwillige 
Aufgaben wie z. B. Mitarbeit bei der 
Organisation weiterer Anlässe über-
nehmen.
Auskunft: Vera Wenger, Ressortvorste-
herin Kultur, Telefon 031 721 57 67,
vera.wenger@muensingen.ch
Museumskommission
Die Museumskommission erarbeitet 
und definiert unter der fachlichen Lei-
tung der Museumsleiterin die Grund-
lagen für die Tätigkeiten und Angebote 
des Museums. Die Mitglieder der Kom-
mission wirken bei folgenden Aufgaben 
mit:
• Entwickeln von Konzepten und Stra-

tegien zur Weiterentwicklung des Mu-
seums

• Festlegen der Tätigkeiten und Ange-
bote des Museums und der Mehrjah-
resplanung 

• Anregen von innovativen und nachhal-
tigen Projekten und Kooperationen im 
Rahmen der musealen Grundaufgaben 
Sammeln, Bewahren, Forschen und 
Vermitteln

• Vertreten der Interessen des Museums 
gegenüber den Behörden, der Politik 
und der Öffentlichkeit

• Sichtbarmachen der Angebote in der 
Öffentlichkeit als Botschafterinnen 
oder Botschafter des Museums

• Pflege des Netzwerks und der Kontakte 
zur interessierten Öffentlichkeit, der 
lokalen und regionalen Kulturszene, 
zu Sponsoren und Zugewandten.

Zeitaufwand: jährlich 8 Sitzungen à rund 
2–3 Stunden und rund 8 Sitzungen in 
Arbeitsgruppen. Es ist erwünscht, dass 
sich die Kommissionsmitglieder auch 
freiwillig im Museum engagieren. Unter 
www.museum-muensingen.ch sind die 
Einsatzgebiete für die freiwillige Mit-
arbeit festgehalten.
Interesse am Dorfleben in Vergangen-
heit und Gegenwart, an historischen 
Objekten und Themen und die Bereit-
schaft, sich in neue Themengebiete ein-
zuarbeiten, sind Voraussetzungen für 
diese Kommissionstätigkeit.

Liste Nr. 2 – GRÜNE Münsingen
2.01 Wiesmann Andreas, 1967, bisher, 

Unternehmer, Physiker, Dr. phil. 
nat., Sennweg 6, 3110 Münsingen

2.02 Wiesmann Andreas, 1967, bisher, 
Unternehmer, Physiker, Dr. phil. 
nat., Sennweg 6, 3110 Münsingen

2.03 Werren Silvana, 1987, bisher, Gym-
nasiallehrerin, Dozentin PH Bern, 
Luchliweg 11a, 3110 Münsingen

2.04 Werren Silvana, 1987, bisher, Gym-
nasiallehrerin, Dozentin PH Bern, 
Luchliweg 11a, 3110 Münsingen

2.05 Fankhauser Luca, 1998, bisher, Mau-
rer EFZ, Lehrer Sek 1, Sägegasse 28, 
3110 Münsingen

2.06 Fankhauser Luca, 1998, bisher, Mau-
rer EFZ, Lehrer Sek 1, Sägegasse 28, 
3110 Münsingen

2.07 Niggli Matthias, 1973, Geograf, 
Event-Manager, Luchliweg 5a, 

 3110 Münsingen
2.08 Niggli Matthias, 1973, Geograf, 

Event-Manager, Luchliweg 5a, 
 3110 Münsingen
2.09 Tschanz-Brönnimann Nadine, 1961, 

Schulleiterin/Lehrerin, Linden-
weg17a, 3110 Münsingen

2.10 Tschanz-Brönnimann Nadine, 1961, 
Schulleiterin/Lehrerin, Lindenweg 
17a, 3110 Münsingen

2.11 Wiesmann Elis, 2006, ang. Student 
Physik, Sennweg 6, 3110 Münsingen

2.12 Wiesmann Elis, 2006, ang. Student 
Physik, Sennweg 6, 3110 Münsingen

2.13 Zoss Anna, 2006, ang. Sozialpäda-
gogin, Brückreutiweg 72, 

 3110 Münsingen
2.14 Zoss Anna, 2006, ang. Sozialpäda-

gogin, Brückreutiweg 72, 
 3110 Münsingen
2.15 Haudenschild Raphael, 2005, 
 Student Geografie, Ahornweg 32, 
 3110 Münsingen
2.16 Haudenschild Raphael, 2005, 
 Student Geografie, Ahornweg 32, 
 3110 Münsingen
2.17 Jurasch Jürgen, 1976, Kältemonteur, 

Brunnmattweg 12, 3110 Münsingen
2.18 Jurasch Jürgen, 1976, Kältemonteur, 

Brunnmattweg 12, 3110 Münsingen
2.19 Stähli Wiesmann Mirjam, 1970, 
 Geographin, Gymnasiallehrerin, 

Sennweg 6, 3110 Münsingen
2.20 Stähli Wiesmann Mirjam, 1970, 
 Geographin, Gymnasiallehrerin, 

Sennweg 6, 3110 Münsingen
2.21 Stüssi Peter, 1946, Psychologe, 
 Lindenweg 2a, 3110 Münsingen
2.22 Stüssi Peter, 1946, Psychologe, 
 Lindenweg 2a, 3110 Münsingen
2.23 Schenk Lara, 1996, Heilpädagogin, 

Sägegasse 28, 3110 Münsingen
2.24 Schenk Lara, 1996, Heilpädagogin, 

Sägegasse 28, 3110 Münsingen
2.25 Gmeiner Simon, 1999, Geomatiker, 

Spezifizierer, Sägegasse 28, 
 3110 Münsingen
2.26 Gmeiner Simon, 1999, Geomatiker, 

Spezifizierer, Sägegasse 28, 
 3110 Münsingen
2.27 Wiesmann Nuri, 2003, Student Um-

weltingenieur, Sennweg 6, 
 3110 Münsingen
2.28 Wiesmann Nuri, 2003, Student Um-

weltingenieur, Sennweg 6, 
 3110 Münsingen
2.29 Rubi Beer Brigitte, 1972, Kindergärt-

nerin, Beerstutz 1, 3110 Münsingen
2.30 Rubi Beer Brigitte, 1972, Kindergärt-

nerin, Beerstutz 1, 3110 Münsingen
Liste Nr. 3 – Evangelische Volkspartei Mün-
singen (EVP)
3.01 Schranz Gabriela, 1972, bisher, 

Kleinkindererzieherin, Standort-
leitung Tagesschule, Gurnigel-
strasse 32, 3110 Münsingen

3.02 Schranz Gabriela, 1972, bisher, 
Kleinkindererzieherin, Standort-
leitung Tagesschule, Gurnigel-
strasse 32, 3110 Münsingen

3.03 Blatt Dietrich, 1962, bisher, Primar-
lehrer, Höheweg 3, 3110 Münsingen 

3.04 Blatt Dietrich, 1962, bisher, Primar-
lehrer, Höheweg 3, 3110 Münsingen

3.05 Fischer Matthias, 1976, bisher, 
 Jurist, Projektleiter, Niesenweg 2, 

3110 Münsingen
3.06 Fischer Matthias, 1976, bisher, 
 Jurist, Projektleiter, Niesenweg 2, 

3110 Münsingen
3.07 Berger Ivera, 1984, Fachperson für 

Bildungsprojekte, Pädagogin, 
 Lerchenweg 24, 3110 Münsingen
3.08 Berger Ivera, 1984, Fachperson für 

Bildungsprojekte, Pädagogin, 
 Lerchenweg 24, 3110 Münsingen
3.09 Kuncke Stefan, 1967, Lead Buyer 

Deep Sea Logistics, Niesenweg 2, 
3110 Münsingen

3.10 Kuncke Stefan, 1967, Lead Buyer 
Deep Sea Logistics, Niesenweg 2, 
3110 Münsingen

3.11 Rychen-Marmet Priska, 1977, 
 Pflegefachfrau, Gurnigelstrasse 5, 

3110 Münsingen
3.12 Rychen-Marmet Priska, 1977, 
 Pflegefachfrau, Gurnigelstrasse 5, 

3110 Münsingen
FORTSETZUNG SEITE 9
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Auskunft: Heinz von Bergen, Präsident 
Museumskommission., Mobile 079 771 
50 80, vonbergenheinz@swissonline.ch
Sarah Pfister, Leiterin Museum, 
Telefon 031 724 52 46, sarah.pfister@
muensingen.ch
Wirtschaftskommission
Die Wirtschaftskommission pflegt aktiv 
den Kontakt zur Wirtschaft und zu Be-
trieben, zu den zuständigen kantonalen 
Stellen und zu weiteren interessierten 
Institutionen. Sie trifft sich zu 5 Kommis-
sionssitzungen pro Jahr, führt Betriebs-
besuche durch und organisiert jährlich 
das Münsinger Wirtschaftsforum. Im Wei-
teren arbeitet sie mit dem Gewerbeverein 
Aaretal zusammen, pflegt einen aktiven 
Austausch und koordiniert Aktivitäten aus 
dem Bereich der Münsinger Wirtschaft. 
Dafür suchen wir ein neues Mitglied, das 
bereit ist, sich mit rund 30 Stunden pro Jahr 
aktiv für Münsingen einzusetzen und über 
eine gute Vernetzung in der ortsansässigen 
Wirtschaft und/oder Institutionen verfügt. 
Weitere Informationen zur Wirtschaft 
in Münsingen finden Sie auf 
www.muensingen.ch unter Wohnen/
Arbeiten –> Wirtschaft.
Kontakt
Können wir Sie für dieses Engagement be-
geistern? Weitere Auskünfte erteilt Ihnen 
gerne Beat Moser, Präsident Wirtschafts-
kommission, Telefon 031 724 52 01,  
beat.moser@muensingen.ch

231415
Preisverleihung der Gemeinde 
Münsingen
Ausschreibung 
Münsinger Medaille 2025
Die Kommission für Kultur, Freizeit und 
Sport lädt die Bevölkerung von Münsin-
gen ein, Kandidatinnen und Kandida-
ten für die Münsinger Medaille 2025 zu 
nominieren. Die Gemeinde Münsingen 
verleiht diese Medaille an Einzelsport-
lerInnen sowie Sport-Teams aus Mün-
singen, die an einer Schweizer Meister-
schaft den 1. bis 3. Rang erreicht haben, 
sowie Teilnehmende von Europa- und 
Weltmeisterschaften. Weiter kann die 
Münsinger Medaille auch an eine Mün-
singer Person oder Münsinger Gruppe 
verliehen werden, welche im Laufe des 
Jahres eine besonders herausragende 
und spezielle Leistung erbracht hat.
Die Kandidatinnen und Kandidaten müs-
sen in Münsingen wohnen oder tätig 
sein und können entweder von einer 
Drittperson vorgeschlagen werden oder 
sich selber bewerben.
Nominierungen für Münsinger Medaille 
melden:
Über www.muensingen.ch/kultur-und-
sportpreis oder per E-Mail an 
nathalie.hoernlimann@muensingen.ch 
bis spätestens am 14. November 2025.
Die Ehrung der Preisträgerinnen und 
Preisträger findet anlässlich der Kul-
tur- und Sportpreis-Feier vom Freitag, 
13.  Februar 2026 im Gemeindesaal 
Schlossgut Münsingen statt.

300358
Öffentliche Bekanntmachung der 
Genehmigung und Inkraftsetzung
Änderung der baurechtlichen 
Grundordnung, ZPP P2 «Kreuzweg/ 
Belpbergstrasse» 
Teil-Überbauungsordnung (UeO) 
«Kreuzweg / Belpbergstrasse» 
Das Amt für Gemeinden und Raumord-
nung hat die vom Gemeinderat Münsin-
gen am 16. Juli 2025 beschlossene Ände-
rung der baurechtlichen Grundordnung, 
ZPP P2 «Kreuzweg/Belpbergstrasse» Teil-
Überbauungsordnung (UeO) «Kreuzweg/
Belpbergstrasse» in Anwendung von Art. 
61 Baugesetz vom 9. Juni 1985 mit Datum 
vom 23. September genehmigt. 
Die Überbauungsordnung tritt am Tag 
nach dieser Publikation in Kraft. 
Die Unterlagen stehen bei der Gemein-
deverwaltung, beim Regierungsstatthal-
teramt Bern-Mittelland und beim Amt 
für Gemeinden und Raumordnung, je-
dermann zur Einsichtnahme offen. 
Münsingen, den 13. Oktober 2025
 Gemeinderat Münsingen

300456
Baupublikation
Bauherrschaft: Ramseier Coating 
AG, Fabian Ramseier, Moosstrasse 2, 
3113 Rubigen
Projektverfasser: SKS-Architekten 
AG, Seftigenstrasse 57, 3000 Bern 14
Studioforma Architects, 
Kernstrasse 37, 8004 Zürich
Bauvorhaben: 
a) Abbruch Einfamilienhaus
b) Neubau Zweifamilienhaus mit Einstell-

halle
c) Erstellen von Erdsonden

Standort: Falkenweg 4, 3110 Münsingen, 
Parzelle Nr. 2984 
Zone: Wohnzone W2
Beanspruchte Ausnahmen: 
Unterschreiten des Strassenabstand 
nach Art. 4 Abs. 15 GBR
Überschreiten der Stützmauerhöhe 
nach Art. 22 Abs. 4 GBR
Auflage- und Einsprachestelle: Bau-
abteilung Münsingen, Thunstrasse 1, 
3110 Münsingen
Auflage- und Einsprachefrist: 
24.11.2025
Hinweise: Es wird auf die Gesuchsakten, 
das Modell, die Materialisierungmuster 
und auf die aufgestellten Profile ver-
wiesen. Einsprachen und Rechtsverwah-
rungen sind schriftlich und begründet 
im Doppel bei der Einsprachestelle ein-
zureichen, ebenfalls allfällige Begehren 
um Lastenausgleich. Lastenausgleichs-
ansprüche, die nicht innert der Einspra-
chefrist angemeldet werden, verwirken.
Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigte oder weitgehend identische Ein-
sprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten befugt ist. Ohne Angabe 
des Vertreters der Einsprachegruppe, 
wird die zu oberst genannte Person als 
Ansprechspartner angenommen. 
Das Baugesuch kann elektronisch auf 
der eBau-Plattform (benötigt ein BE-
Login) unter folgendem Link eingesehen 
werden:
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/
public-instances?municipality=20766  

Abteilung Bau
Fachbereich Baupolizei

300334
Baupublikation
Bauherrschaft: Fritz Schweizer, 
Neuhusmatte 42, 3083 Trimstein
Projektverfasser: Aeberhardt AG 
Gebäudetechnik, Bahnhofstrasse 15, 
3507 Biglen
Bauvorhaben: Installation einer aussen-
aufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpe
Standort: Neuhusmatte 42, 
3083 Trimstein (Gde. Münsingen), 
Parzelle Nr. 1391 
Zone: Wohnzone W2
Beanspruchte Ausnahmen: Keine
Auflage- und Einsprachestelle: Bau-
abteilung Münsingen, Thunstrasse 1, 
3110 Münsingen
Auflage- und Einsprachefrist: 
17.11.2025
Hinweise: Es wird auf die Gesuchsakten 
und die aufgestellten Profile verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Doppel 
bei der Einsprachestelle einzureichen.
Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigte oder weitgehend identische Ein-
sprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten befugt ist. Ohne Angabe 
des Vertreters der Einsprachegruppe, 
wird die zu oberst genannte Person als 
Ansprechspartner angenommen. 
Das Baugesuch kann elektronisch auf der 
eBau-Plattform (benötigt ein BE-Login) 
unter folgendem Link eingesehen werden:
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/
public-instances?municipality=20766  

Abteilung Bau
Fachbereich Baupolizei

300331
Baupublikation
Bauherrschaft: Rosalia und Andreas 
Zeller, Innerer Giessenweg 39, 
3110 Münsingen
Projektverfasser: Helion Energy AG, 
Niedermattstrasse 1, 4528 Zuchwil
Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung durch 
aussenaufgestellte Luft-Wasser-Wärme-
pumpe
Standort: Innerer Giessenweg 39, 
3110 Münsingen, Parzelle Nr. 2402 
Zone: Wohnzone W2
Beanspruchte Ausnahmen: Keine
Auflage- und Einsprachestelle: Bau-
abteilung Münsingen, Thunstrasse 1, 
3110 Münsingen
Auflage- und Einsprachefrist: 
17.11.2025
Hinweise: Es wird auf die Gesuchsakten 
und die aufgestellten Profile verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Doppel 
bei der Einsprachestelle einzureichen.
Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigte oder weitgehend identische Ein-
sprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten befugt ist. Ohne Angabe 
des Vertreters der Einsprachegruppe, 
wird die zu oberst genannte Person als 
Ansprechspartner angenommen. 
Das Baugesuch kann elektronisch auf 
der eBau-Plattform (benötigt ein BE-
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Login) unter folgendem Link eingesehen 
werden:
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/
public-instances?municipality=20766  

Abteilung Bau
Fachbereich Baupolizei

300326
Baupublikation
Bauherrschaft: CTA AG, Hunzigen-
strasse 2, 3110 Münsingen
Projektverfasser: H+R Architekten 
AG, Sonneggweg 11, 3110 Münsingen
Bauvorhaben: Verlängerung der Nut-
zungsdauer des bestehenden proviso-
rischen Parkplatzes um 6 Jahre
Standort: Hunzigenstrasse, 3110 Mün-
singen, Parzelle Nr. 5/4022 
Zone: Landwirtschaftszone LWZ
Beanspruchte Ausnahmen: Bauen 
ausserhalb der Bauzone nach Art. 24ff 
RPG
Auflage- und Einsprachestelle: Bau-
abteilung Münsingen, Thunstrasse 1, 
3110 Münsingen
Auflage- und Einsprachefrist: 
17.11.2025
Hinweise: Für die Profilierung werden 
Erleichterungen nach Art. 16 Abs. 3 
BewD gewährt.
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Doppel 
bei der Einsprachestelle einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Lasten-
ausgleich. Lastenausgleichsansprüche, 
die nicht innert der Einsprachefrist an-
gemeldet werden, verwirken.
Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigte oder weitgehend identische Ein-
sprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten befugt ist. Ohne Angabe 
des Vertreters der Einsprachegruppe, 
wird die zu oberst genannte Person als 
Ansprechspartner angenommen. 
Das Baugesuch kann elektronisch auf 
der eBau-Plattform (benötigt ein BE-
Login) unter folgendem Link eingesehen 
werden:
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/
public-instances?municipality=20766  

Abteilung Bau
Fachbereich Baupolizei

MÜNSINGEN
228823

Häckseldienst Gemeinde Münsingen
Wann wird gehäckselt?
Gebiet Ost:
Dienstag, 4. November 2025
→ Anmeldefrist: Donnerstag, 30. Okto-
ber 2025, 11 Uhr
Gebiet West: 
Dienstag, 11. November 2025 
→ Anmeldefrist: Donnerstag, 6. Novem-
ber 2025, 11 Uhr
Bitte melden Sie sich bis spätestens 
Donnerstag, 30. Oktober 2025, 11 Uhr, 
resp. Donnerstag, 6. November 2025, 
11 Uhr mit untenstehendem Talon oder 
unter www.muensingen.ch an. Aus or-
ganisatorischen Gründen können Zeit-
wünsche nicht beachtet werden. Bei 
grosser Nachfrage wird über mehrere 
Tage verteilt gehäckselt (Dienstag bis 
Freitag). Der Häckseldienst wird durch 
das Lohnunternehmen Peter Kiener, 
Trimstein, ausgeführt.  
Das Häckselgut darf im Durchmesser 
maximal 10 cm betragen. Die Menge ist 
auf maximal 5 m³ bzw. 15 Minuten häck-
seln begrenzt (Ausnahmen bei grossen 
Überbauungen möglich). Bei grossen 
Mengen, welche unser Dienstleistungs-
angebot übersteigen, behalten wir uns 
vor, das Häckselgut zurückzuweisen. Das 
Häckselgut wird nicht abgeführt. Äste 
bitte geordnet, d. h. alle in eine Richtung, 
bereitstellen. Wurzelstöcke und Schnüre 
gehören nicht ins Häckselgut!

✂- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ANMELDUNG
Bitte Anmeldefristen beachten!
Für   Gebiet Ost,  

4. November 2025
   Gebiet West,  

Dienstag, 11. November 2025

Name

Vorname

Adresse

Telefon

E-Mail

Standort Häckselgut

Menge   Normal
   Gross

Anmeldung bitte an folgende Adresse 
zustellen:
Abteilung Bau, Thunstrasse 1, 
3110 Münsingen oder elektronisch an 
bauabteilung@muensingen.ch
Oder online ausfüllen unter 
www.muensingen.ch > Abfallentsorgung 
> Häckseldienst > Anmeldung Häcksel-
dienst (Online-Anmeldungen werden 
bestätigt)

Abteilung Bau
Fachbereich Umwelt

NIEDERHÜNIGEN
WWW.NIEDERHUENIGEN.CH

300206
Sonderabfallsammlung
Am 1.11.2025, von 9 bis 11.30 Uhr, Werk-
hof Emmentalstrasse 69, Konolfingen.
Was: Gifte, Chemikalien, Medikamente, 
Leimresten, Lösungen, Farben, Schäd-
lingsbekämpfungsmittel, Altöl (Klein-
mengen aus Haushaltungen).
Die Sonderabfälle sind persönlich, wenn 
immer möglich im Originalgebinde oder 
anderen Gebinden abzugeben. Es er-
folgt kein Umschütten oder Entleeren.
Nicht angenommen werden alle übri-
gen Abfälle wie beispielsweise Munition, 
Sprengstoffe oder Kühlschränke.
Sonderabfälle gehören weder in den 
Hauskehricht noch in die Kanalisation.
 Gemeindeverwaltung Niederhünigen

OBERDIESSBACH
WWW.OBERDIESSBACH.CH

231482
Verkehrsbeschränkung Kirchstrasse
Wegen einer Veranstaltung bleibt die Ge-
meindestrasse im Bereich Kirchstrasse 1 
– Kirchstrasse 3 am Samstag, 25. Okto-
ber 2025 zwischen 8.30–16 Uhr gesperrt. 
Für Anstösser und Rettungskräfte ist die 
Zu- und Wegfahrt gewährleistet.
 Bauverwaltung Oberdiessbach

300442
Sperrung Bleikenstrasse 
Die Bleikenstrasse wird ab Montag, 
3. November 2025, für Stabilisierungs-
arbeiten zwischen Aeschi und Boden 
(Gemeinde Brenzikofen) für jeglichen 
Verkehr inkl. Velos für die Dauer von 4 
bis 6 Wochen gesperrt sein.
Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Webseite. Wir bitten die Be-
völkerung um Kenntnisnahme.
Oberdiessbach, 23. Oktober 2025

Bauverwaltung Oberdiessbach
i. A. Gemeinderat Brenzikofen

300389
Aufhebung der Strassensperrung an 
der Freimettigenstrasse
Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten 
auf dem Vogt-Areal war eine Sperrung 
der Freimettigenstrasse erforderlich. 
Der Abschnitt zwischen der Liegen-
schaft Freimettigenstrasse 5 und der 
Kreuzung Industriestrasse ist seit dem 
4. März 2024 für den gesamten Verkehr 
gesperrt.
Da die Arbeiten nun abgeschlossen sind, 
wird die Sperrung aufgehoben und die 
Freimettigenstrasse ist ab Montag, 3. No-
vember 2025, wieder uneingeschränkt 
für den Verkehr freigegeben.
 Bauverwaltung Oberdiessbach

300357
Ablesung der Wasserzähler
Ab dem 10. November bis Ende No-
vember 2025 werden Mitarbeiter der 
Stalder Haustechnik AG im Auftrag der 
Wasserversorgungsgenossenschaft und 
der Einwohnergemeinde Oberdiessbach 
in den Ortsteilen Oberdiessbach und 
Aeschlen die Wasserzähler ablesen. In 
Bleiken erfolgt die Zählerablesung ab 
dem 20. Oktober bis Ende Oktober durch 
den Brunnenmeister Rudolf Graf.
Die Liegenschaftsbesitzer/-innen wer-
den gebeten, den Ablesern Zutritt zu 
den Zählern zu gewähren. Besten Dank 
für das Verständnis und die Mitarbeit!
Bei längeren Abwesenheiten bitten wir 
Sie, die Zählerstände telefonisch oder 
per Mail der Finanzverwaltung, Telefon 
031 770 27 37, finanzverwaltung@ober-
diessbach.ch, zu melden.
 Finanzverwaltung Oberdiessbach

OBERHÜNIGEN
WWW.OBERHUENIGEN.CH

Keine Publikationen

OBERTHAL
WWW.OBERTHAL.CH

300167
Versammlung 
der Einwohnergemeinde 
Samstag, 22. November 2025, 13.30 Uhr, 
Wirtschaft Eintracht, Oberthal
Traktanden
1. Budget 2026: Festlegung der Steuer-

anlage, der Liegenschaftsteuer und 
Genehmigung des Budgets.

2. Wahlen
3. Verschiedenes und Informationen, Vor-

stellung neue Gemeindeschreiberin 
Hinweise
– Die Unterlagen zur Versammlung lie-

gen 30 Tage vor der Versammlung, d.h. 
ab 22. Oktober 2025, in der Gemeinde-
verwaltung Oberthal öffentlich auf. 
Ausserdem wird auf die ausführliche 
Botschaft im «Oberthal aktuell» ver-
wiesen.

– Beschwerden gegen Versammlungs-
beschlüsse sind innert 30 Tagen (in 
Wahlsachen innert 10 Tagen) nach der 
Versammlung schriftlich und begrün-
det beim Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland einzureichen (Art. 63ff 
Verwaltungsrechtspflegegesetz). Die 
Verletzung von Zuständigkeit- und Ver-
fahrensvorschriften ist sofort zu be-
anstanden (Art. 49a Gemeindegesetz, 
Rügepflicht). Wer rechtzeitig Rügen 
pflichtwidrig unterlassen hat, kann 
gegen Beschlüsse nachträglich nicht 
mehr Beschwerde führen.

Wir laden die stimmberechtigten Bürge-
rinnen und Bürger zu dieser Versamm-
lung freundlich ein.
Oberthal, 17. September 2025
 Der Gemeinderat

OPPLIGEN
WWW.OPPLIGEN.CH

300446
Ordentliche Versammlung 
der Einwohnergemeinde Oppligen
Dienstag, 25. November 2025, 20 Uhr, 
Turnhalle, Dorfplatz 3, Oppligen
Traktanden
1. Bürgerbriefe; Übergabe an die Jung-

bürgerinnen und Jungbürger
2. Budget 2026, Festlegung der ordent-

lichen Steueranlagen; Beratung und 
Genehmigung

3. Finanzplan 2025–2030; 
 Kenntnisnahme
4. Gesamterneuerungswahlen für die 

Amtsdauer 2026–2029
 a) Präsidentin oder Präsident der Ge-

meinde und des Gemeinderates
 b) vier Mitglieder des Gemeinderates
5. Rechnungsprüfungsorgan; Wahl für 

die Amtsdauer 2026–2029
6. Gemeindeverband Sekundarstufe 1 

Wichtrach, Infrastrukturkonzept, Ver-
pflichtungskredit in der Höhe von 

 Fr. 157 000.–; Beratung und Genehmi-
gung

7. Informationen aus den Ressorts
8. Verschiedenes
Einladung und Stimmrecht
Die Gemeindeversammlung ist öffent-
lich. Stimmberechtigt in Gemeindeange-
legenheiten sind die seit drei Monaten 
in der Gemeinde Oppligen wohnhaften, 
in kantonalen Angelegenheiten stimm-
berechtigten Personen.
Rechtsmittelbelehrung
Beschwerden gegen Versammlungs-
beschlüsse sind innert 30 Tagen, in 
Wahlsachen innert 10 Tagen, nach der 
Versammlung schriftlich und begründet 
beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Oster-
mundigen, einzureichen. Die Verletzung 
von Zuständigkeits- und Verfahrensvor-
schriften ist an der Gemeindeversamm-
lung sofort zu beanstanden. Wer recht-
zeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen 
hat, kann gegen Beschlüsse nachträglich 
nicht mehr Beschwerde führen. Sofern 
die Ansetzung der Gemeindeversamm-
lung sowie die Traktandenliste ange-
fochten werden soll, ist die Beschwerde 
innert 10 Tagen ab Publikation beim Re-
gierungsstatthalteramt Bern-Mittelland 
einzureichen.
Protokoll
Das Protokoll der Gemeindeversamm-
lung liegt gemäss Artikel 66 des Orga-
nisationsreglements 10 Tage nach der 
Versammlung während 30 Tagen, d.h. ab 
5. Dezember 2025 bis am 5. Januar 2026, 
bei der Gemeindeverwaltung Oppligen 
öffentlich zur Einsichtnahme auf. Weiter 
ist das Protokoll auf der Internetseite 
www.oppligen.ch > Politik > Gemeinde-
versammlung aufgeschaltet. Während 
der Auflage kann beim Gemeinderat 
schriftlich Einsprache gegen das Proto-
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koll gemacht werden. Der Gemeinderat 
entscheidet über Einsprachen und ge-
nehmigt das Protokoll.
 Gemeindeverwaltung Oppligen

RUBIGEN
WWW.RUBIGEN.SWISS

300359
Ordentliche Gemeindeversammlung 
von Donnerstag, 27. November 2025, 
19.30 Uhr in der Aula Rubigen
Traktanden
1. Budget 2026, Genehmigung
2. Sanierung Werkleitungen und Stras-

senkörper Thunstrasse–Dorfmatte, 
Objektkredit

3. Schulreglement, Teilrevision
4. Gemeindenetzwerkreglement, 
 Teilrevision
5. Orientierungen
6. Verschiedenes
Die Unterlagen zu den Traktanden 3 und 
4 liegen vom 27. Oktober bis 27. No-
vember 2025 während 30 Tagen in der 
Gemeindeverwaltung Rubigen öffentlich 
zur Einsichtnahme auf.
Zur Versammlung sind alle herzlich will-
kommen! Stimmberechtigt sind Schwei-
zerbürgerinnen und Schweizerbürger, 
die das 18. Altersjahr zurückgelegt ha-
ben und seit drei Monaten in der Ge-
meinde angemeldet sind.
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen die Beschlüsse der Gemeinde-
versammlung kann innert 30 Tagen 
beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Oster-
mundigen, Beschwerde geführt werden. 
Eine Beschwerde muss einen Antrag, 
die Angabe von Tatsachen und Beweis-
mitteln, eine Begründung sowie eine 
Unterschrift enthalten und im Doppel 
eingereicht werden.
Soweit die Ansetzung der Gemeinde-
versammlung sowie die Traktanden-
liste angefochten werden soll, ist die 
Beschwerde innert 10 Tagen ab Publi-
kation beim Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland einzureichen.
Das Protokoll der Versammlung liegt ge-
mäss Art. 64 Abs. 1 Gemeindeordnung 
(GO) in der Zeit vom 4. Dezember 2025 
bis 5. Januar 2026 bei der Gemeindever-
waltung Rubigen öffentlich auf. Während 
der Auflagefrist kann gemäss Art. 64 
Abs. 2 GO schriftlich Einsprache beim 
Gemeinderat erhoben werden.
Rubigen, 16. September 2025
 Der Gemeinderat

231328
Wasserzähler-Ablesung
In der Zeit vom 3. bis am 14. Novem-
ber 2025, werden die Wasserzähler der 
Liegenschaften durch Roland Wittwer, 
Brunnenmeister, abgelesen.

Um dem Ablesepersonal die Arbeit zu er-
leichtern, bitten wir die Hauseigentümer, 
Mieter oder Hauswarte, den Zugang zu 
den Wasserzählern freizuhalten.
Die Wasserzähler müssen jährlich ein-
mal abgelesen und kontrolliert werden.
Dem Ablesepersonal, das einen Aus-
weis auf sich trägt, ist der Zutritt zu ge-
währen.
Bei längerer Abwesenheit im obgenann-
ten Zeitraum bitten wir Sie, uns recht-
zeitig zu benachrichtigen:
Gemeindeverwaltung Rubigen, 
Telefon 031 720 41 41

300450
Baupublikation
Bauherrschaft: Gonzalez Sara 
Schaffer Zora, Papillonallee 21a, 
3172 Niederwangen
Projektverfasser/Vertreter: 
H.U. Schmutz Architekten AG, Chris-
tof Schmutz, Bergackerstrasse 13, 
3066 3066 Stettlen
Bauvorhaben: Anbau/Erweiterung EFH 
auf Westseite, Einbau 2. Wohneinheit
Standort: Feldernstrasse 64, Rubigen, 
3113 Rubigen 
Parzellen Nr. 1645, 
Koordinaten: 2’607’773/1’193’523
Zone: Wohnzone W2
Gewässerschutzzone: Au

Gewässerschutzmassnahmen: 
bestehende Entwässerung im Trenn-

system. Terrassenwasser wird vor Ort 
über Schulter versickert.
Elektronischer Zugriff: 
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/
public-instances?municipality=20846
Auflage- und Einsprachestelle: 
Gemeindeverwaltung, Worbstrasse 34, 
3113 Rubigen
Auflage- und Einsprachefrist:
23. Oktober 2025 bis 24. November 2025
Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet innerhalb der 
Auflage- und Einsprachefrist im Doppel 
bei der Gemeindeverwaltung Rubigen 
einzureichen.
Bei Kollektiveinsprachen und verviel-
fältigten oder weitgehend identischen 
Einsprachen ist anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten befugt ist (Art. 35b BauG). 
Verfügungen und Entscheide können 
in Amtsanzeigern oder im Amtsblatt 
veröffentlicht werden, wenn die Post-
zustellung wegen der grossen Anzahl der 
Einsprachen mit unverhältnismässigem 
Aufwand verbunden wäre 
(Art. 35d BauG).
Rubigen, 20. Oktober 2025
 Bauverwaltung Rubigen

WALKRINGEN
WWW.WALKRINGEN.CH

300332
Baupublikation
Bauherrschaft: Jürg Schmutz, 
Guggerberg 171, 3508 Arni
Bauvorhaben: Neubau Carport
Sanierung bestehende Wohnung 
Standort: Hellweid 182, Bigenthal, 
Parzelle-Nr. 1680, 
Zone: Landwirtschaftszone, 
Koordinaten: 2’614’207/1’203’323
Gewässerschutzbereich: üB
Gewässerschutzmassnahmen: 
Das Regenwasser wird örtlich versickert
Ausnahmen:
– Bauen in Waldnähe (Art. 25 KWaG)
– Bauen ausserhalb der Bauzone 
 (Art. 24 RPG resp. Verfügung AGR)
Auflage- und Einsprachefrist: 
17. November 2025
Auflagestelle: Gemeinde Walkringen, 
Unterdorfstrasse 1, 3512 Walkringen
Elektronischer Zugriff: https://www.
portal.ebau.apps.be.ch/public-instan-
ces/247117
eBau Nummer: 2025-12570
Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet im Doppel 
beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Oster-
mundigen einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht 
innerhalb der Auflage- und Einsprache-
frist angemeldet werden, verwirken 
(Art. 31 Abs. 4 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen oder verviel-
fältigten und weitgehend identischen 
Einsprachen ist anzugeben, wer befugt 
ist, die Einsprechergruppe rechtsver-
bindlich zu vertreten (Art. 35b BauG).

Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland

WICHTRACH
WWW.WICHTRACH.CH

300376
Baupublikation
Bauherrschaft & Projektverfasser: 
Interplakat AG, Ammannstrasse 3, 
3074 Muri bei Bern
Bauvorhaben: Erstellen freistehende 
Plakatanschlagstelle
Standort: Bernstrasse 8, 3114 Wichtrach
Parzelle Nr. 250
Koordinaten: 2’610’524/1’188’199
Zone: Wohn- und Arbeitszone WA2
Auflage- und Einsprachestelle: 
Gemeinde Wichtrach, 
Stadelfeldstrasse 20, 3114 Wichtrach
Auflage- und Einsprachefrist: 
17. November 2025
Elektronischer Zugriff: 
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/
public-instances?municipality=20964
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Doppel 
bei der Einsprachestelle einzureichen.

Kollektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitgehend identische Einsprachen 
haben anzugeben, wer die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten 
befugt ist.

Gemeinde Wichtrach
Bau + Infrastruktur

300351
Baupublikation
Bauherrschaft: Einwohnergemeinde 
Wichtrach, Stadelfeldstrasse 20, 
3114 Wichtrach
Bauvorhaben: Neubau Begegnungs-
platz Niesenstrasse mit gedecktem 
Aussenraum 
Standort: Niesenstrasse 27, Wichtrach, 
Parzellen-Nrn. 226, 391, 
Zone: ZöN G «Kindergarten», 
Koordinaten: 2’609’933/1’187’487; 
2’609’926/1’187’524
Gewässerschutzbereich: Au

Hinweise: Für die Profilierung werden 
Erleichterungen gemäss Art. 16 Abs. 3 
BewD gewährt.
Auflage- und Einsprachefrist: 
17. November 2025
Auflagestelle: Gemeinde Wichtrach, 
Stadelfeldstrasse 20, 3114 Wichtrach
Elektronischer Zugriff: 
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/
public-instances/246165
eBau Nummer: 2025-13873
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Doppel 
beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Oster-
mundigen einzureichen.
Bei Kollektiveinsprachen oder verviel-
fältigten und weitgehend identischen 
Einsprachen ist anzugeben, wer befugt 
ist, die Einsprechergruppe rechtsver-
bindlich zu vertreten (Art. 35b BauG).

Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland

300333
Baupublikation
Bauherrschaft: Judith und Hans 
Ulrich Blatter, Ammereweg 4, 
3114 Wichtrach
Projektverfasser: TimberTime 
GmbH, Leuereweg 3, 3114 Wichtrach
Bauvorhaben: Abbruch bestehende 
Garage und Anbau neuer Carport, Ein-
bau neues Fenster Nordfassade
Standort: Ammereweg 4, 3114 Wichtrach
Parzelle Nr. 1117
Koordinaten: 2’610’729/1’188’695
Zone: Wohnzone W1
Gewässerschutz: Das Meteorwasser 
wird versickert.
Auflage- und Einsprachestelle: Ge-
meinde Wichtrach, Stadelfeldstrasse 20, 
3114 Wichtrach
Auflage- und Einsprachefrist: 
17. November 2025
Elektronischer Zugriff: 
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/
public-instances?municipality=20964
Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen. Ein-
sprachen und Rechtsverwahrungen sind 
schriftlich und begründet im Doppel bei 
der Einsprachestelle einzureichen.
Kollektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitgehend identische Einsprachen 
haben anzugeben, wer die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten 
befugt ist.

Gemeinde Wichtrach
Bau + Infrastruktur

WORB
WWW.WORB.CH

300440
Parlamentssitzung
Montag, 10. November 2025, 19.30 Uhr, 
im Gemeindesaal, Bärenplatz 2, Worb
Geschäfte
1. Mitteilungen
2. Protokoll der Sitzung vom 8. Septem-

ber 2025: Genehmigung
3. Finanzplanung 2026–2030: 
 Kenntnisnahme
4. Budget 2026: Genehmigung
5. «Einbezug der Bevölkerung beim Pro-

jekt ‹Sanierung Wislepark›», Postulat 
der Grüne-Fraktion: Stellungnahme 
zur Frage der Erheblicherklärung

6. «Entwicklung in Rüfenacht – Umgang 
mit dem Bevölkerungswachstum», 
einfache Anfrage der SP-Fraktion: 
Stellungnahme

7. «Armut in Worb», einfache Anfrage 
der SP-Fraktion: Stellungnahme

8. «Häusliche Gewalt in Worb: Nimmt 
die Gemeinde ihre Verantwortung 
wahr?», Interpellation der SP-Frak-
tion: Stellungnahme

9. Neubau Tagesschule Worb; Kredit-
abrechnung: Kenntnisnahme

10. Parlamentarische Vorstösse: Neu-
eingänge

Freundliche Grüsse
Philipp Juliano Präsident

Die Sitzung ist öffentlich.

300457
Ausschreibung Pachtland. 
Vergabe ab 1. Januar 2026
Gestützt auf die Weisung über die Ver-
gabe von Pachtland in der Gemeinde 
Worb vom 9. Oktober 2023 wird folgen-
des landwirtschaftliche Grundstück der 
Gemeinde Worb zur Neuverpachtung 
per 1. Januar 2026 ausgeschrieben:
Flurname Lindholle, Parzelle 1623, 
Fläche 8551m²
Die Parzelle ist entsprechend dem Biodi-
versitätskonzept der Gemeinde Worb zu 
bewirtschaften, das heisst, der Einsatz 
von Kunstdüngern und synthetischen 
Pflanzenschutzmitteln ist nicht erlaubt. 
Grünlandnutzung mit Hecken. Der Päch-
ter erklärt sich bereit, bei ökologischen 
Aufwertungen mitzuwirken. Invasive 
Neophyten, insbesondere das Einjährige 
Berufkraut, sind frühzeitig zu entfer-
nen und fachgerecht zu entsorgen. Die 
Dienstbarkeiten gemäss Grundbuch-
auszug sind zu dulden.
Pachtland erhalten nur Selbstbewirt-
schaftende, die ihren zivilrechtlichen 
Wohnsitz in der Gemeinde Worb haben, 
die einen landwirtschaftlichen Betrieb 
mit Sitz in der Gemeinde Worb führen 
und welche die Voraussetzungen zum 
Bezug von Direktzahlungen gemäss Di-
rektzahlungsverordnung (DZV; SR 910.13) 
erfüllen.
Der Pachtzins wir nach den kantonalen 
Merkblättern ermittelt.
Bewerbungen sind schriftlich bis am 
Sonntag, 16. November 2025, bei der 
Gemeinde Worb, Bauabteilung, Bären-
platz 1, 3076 Worb, einzureichen. Den 
Bewerbungsunterlagen ist zwingend 
ein Betreibungsauszug beizulegen. Die 
Gemeinde kann bei den Bewerbenden 
zusätzlich weitere benötigte Informa-
tionen einfordern.
Zu spät eingereichte oder unvollstän-
dige Bewerbungen werden nicht be-
rücksichtigt.
Bei Fragen steht Ihnen die Leiterin Pla-
nung und Umwelt, Silvia Berger, gerne 
zur Verfügung (silvia.berger@worb.ch 
oder Tel. 031 838 07 40). Die vollstän-
dige gemeinderätliche Weisung über die 
Vergabe von Pachtland in der Gemeinde 
Worb kann über bauabteilung@worb.ch 
bezogen werden.
Die Bewerbungsgespräche finden am 
20. November 2025 am Nachmittag in 
der Gemeindeverwaltung von Worb 
statt.
 Gemeinderat Worb

300458
Baupublikation
Gesuchsteller: Genossenschaft 
Migros Aare, Daniel Pulver, 
Industriestrasse 20, 3321 Schönbühl
Projektverfasser: ipas Architekten 
AG, Tomas Houda, Hermesbühlplatz 3, 
4500 Solothurn
Bauvorhaben: Das Einkaufscenter 
Migros Worb wird energetisch saniert, 
die Fassade teilweise neu wärmege-
dämmt und neu mit Metall verkleidet. 
Der Verlauf der Fassade beim Hauptein-
gang wird angepasst. Der Brandschutz 
wird erneuert und die Haustechnik sa-
niert. Die Photovoltaik auf dem Dach 
wird ausgebaut. Es werden Hochwasser-
schutzmassnahmen geplant.
Parzelle: 1036
Standort: Richigenstrasse 1, Worb
Überbauungsordnung: K-3-2000 
Migros Aare
Beanspruchte Ausnahmen: Unter-
schreiten des Strassenabstandes Art. 81 
Strassengesetz (Hochwasserschutz-
massnahmen)
Vorgesehene Gewässerschutzmass-
nahmen: Keine Änderungen
Gewässerschutzzone: A
Es wird auf die Gesuchsakten die ver-
wiesen. Die Gesuchsakten liegen vom 
23. Oktober 2025 bis am 24. Novem-
ber 2025 auf der Bauabteilung Worb, 
Bärenplatz 1, 3076 Worb auf. 
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/
public-instances?municipality=20976
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Dop-
pel innerhalb der Auflagefrist bei der 
Bauabteilung Worb einzureichen. Kol-
lektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitgehend identische Einsprachen 
haben anzugeben, wer die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten 
befugt ist.
Worb, 20. Oktober 2025
 Bauabteilung Worb

300448
Baupublikation
Gesuchsteller: Walter Wettstein AG, 
Mattenstrasse 11, 3073 Gümligen
Projektverfasser: Jordi+Partner AG, 
Mülinenstrasse 23, 3006 Bern
Bauvorhaben: Rückbau Gebäude Boll-
strasse 28/28a,
Neubau Werkhalle inkl. Bürotrakt
Parzelle: 181
Standort: Bollstrasse 28, Worb
Zone: Geschäfts- und Gewerbezone 2 
(die Prüfung erfolgt nach dem Baureg-
lement von 1993)
Beanspruchte Ausnahmen: 
Unterschreiten des Strassenabstandes 
Art. 81 Strassengesetz
Vorgesehene Gewässerschutzmass-
nahmen: Das Schmutzabwasser wird in  
die Gemeindekanalisation eingeleitet. 
Das Meteorwasser wird in einer Mulde 
versickert
Gewässerschutzzone: A
Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen. Die Ge-
suchsakten liegen vom 23. Oktober 
2025 bis am 24. November 2025 auf 
der Bauabteilung Worb, Bärenplatz 1, 
3076 Worb auf. 
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/
public-instances?municipality=20976
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Dop-
pel innerhalb der Auflagefrist bei der 
Bauabteilung Worb einzureichen. Kol-
lektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitgehend identische Einsprachen 
haben anzugeben, wer die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten 
befugt ist.
Worb, 20. Oktober 2025
 Bauabteilung Worb

300421
Baupublikation
Bauherrschaft: Einwohnergemeinde 
Worb, Bärenplatz 1, 3076 Worb
Projektverfasserin: BSB + Partner 
Ingenieure und Planer AG, Waldegg-
strasse 30, 3097 Liebefeld
Bauvorhaben: Wiederherstellung Sta-
tionsstrasse Worb 
Standort: Stationsstrasse, Worb, 
Parzellen-Nrn. 710, 286, 1230, 1230, 
2531, 
Zone: Landwirtschaftszone (LWZ), Zone 
für Sport und Freizeitanlagen (ZSF), 
Koordinaten: 2’609’860/1’195’980 
Gewässerschutzbereich: Au

Ausnahmen:
– Bauen ausserhalb der Bauzone 
 (Art. 24 RPG resp. Verfügung AGR)
– Bauen im Strassenabstand 
 (Art. 81 Abs. 1 SG)
Auflage- und Einsprachefrist: 
24. November 2025
Auflagestelle: Gemeinde Worb, 
Bärenplatz 1, Postfach, 3076 Worb
Elektronischer Zugriff: 
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/
public-instances/241419
eBau Nummer: 2025-13771
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet im Doppel 
beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Oster-
mundigen einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht 
innerhalb der Auflage- und Einsprache-
frist angemeldet werden, verwirken 
(Art. 31 Abs. 4 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen oder verviel-
fältigten und weitgehend identischen 
Einsprachen ist anzugeben, wer befugt 
ist, die Einsprechergruppe rechtsver-
bindlich zu vertreten (Art. 35b BauG).

Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland

ZÄZIWIL
WWW.ZAEZIWIL.CH

Keine Publikationen

KIRCHGEMEINDEN
300340

Römisch-katholische 
Kirchgemeinde 
Konolfingen 
Ordentliche Kirchgemeindeversamm-
lung für die Gebiete der Einwohnerge-
meinden Arni, Biglen, Bowil, Brenzikofen, 
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Freimettigen, Grosshöchstetten, Häut-
ligen, Herbligen, Konolfingen, Landis-
wil, Linden, Mirchel, Niederhünigen, 
Oberhünigen, Oberdiessbach, Ober-
thal, Oppligen, Walkringen und Zäziwil 
am Dienstag, 25. November 2025, 
19 Uhr im Pfarreisaal der katholischen 
Kirche Konolfingen.
Traktanden 
1. Budget und Steueranlage 2026
2. Ergänzungswahl Kirchgemeinderat 

Amtszeit 2025–2026
3. Informationen
5. Verschiedenes
Das Protokoll der Versammlung kann 
ab dem 18. Dezember 2025, während 
30 Tagen im Sekretariat eingesehen 
oder eingefordert werden. Einsprachen 
gegen das Protokoll können während 
der Auflagefrist schriftlich beim Kirch-
gemeinderat eingereicht werden. Das 
Budget für das Jahr 2026 liegt 30 Tage vor 
der Versammlung im Sekretariat wäh-
rend folgenden Bürozeiten öffentlich 
auf (Dienstagnachmittag/Donnerstag 
ganzer Tag). 
Herzliche Einladung an alle Stimmbe-
rechtigten.
 Der Kirchgemeinderat

300414

Kirchgemeinde 
Grosshöchstetten
Kirchgemeindeversammlung 
Montag, 24. November 2025, 20 Uhr, 
im Kirchgemeindehaus Zäziwil
Traktanden: 
1. Budget 2026 – Genehmigung und 

Festsetzung der Steueranlage
2. Finanzplan 2025–2030 – Kenntnis-

nahme
3. Wahlen/Verabschiedungen
4. Jubiläum
5. Verschiedenes/Apéro
Hinweise:
Die Unterlagen zur Versammlung liegen 
ab dem 24.10.2025 in den Kirchen und im 
Sekretariat auf und sind auf unserer Web-
seite www.kggrosshoechstetten.ch ein-
sehbar. Beschwerden gegen Versamm-
lungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen 
(in Wahlsachen innert 10 Tagen) nach 
der Versammlung schriftlich und be-
gründet beim Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland einzureichen (Art. 63ff 
Verwaltungsrechtspflegegesetz). Die 
Verletzung von Zuständigkeit- und Ver-
fahrensvorschriften ist anlässlich der 
Versammlung sofort zu beanstanden 
(Art. 49a Gemeindegesetz).
Wir laden die stimmberechtigten Bürge-
rinnen und Bürger der Kirchgemeinde 
Grosshöchstetten (Gemeinden Bowil, 
Grosshöchstetten, Mirchel, Oberthal, 
Zäziwil) zu dieser Versammlung freund-
lich ein.
 Der Kirchgemeinderat

300431

Reformierte Kirchge-
meinde Münsingen 
Ordentliche Versammlung
Montag, 24. November 2025, 
19.30 Uhr, Kirchgemeindehaus 
Münsingen
Im Anschluss an die Versammlung des 
Gemeindeverbandes (siehe Rubrik Ge-
meindeverbände).
Geschäfte der reformierten Kirch-
gemeinde Münsingen
1. Legislatur 2026–2029 – Gesamterneu-

erungswahlen Kirchgemeinderat
2. Sanierungsmassnahmen Kirche 

Kleinhöchstetten – Bewilligung In-
vestitionskredit Fr. 110 000.–

3. Finanzplan 2026–2031 – 
 Kenntnisnahme
4. Budget 2026 – Genehmigung
5. Pfarrhaus Rubigen; Neubauprojekt, 

Umnutzung – Konsultativumfrage
6. Glockengeläut Kirche Münsingen; 

Abschaltung Stundenschläge nachts 
– Konsultativumfrage

7. Verschiedenes, Wünsche, Anregungen
8. Adventsapéro
Die Unterlagen zu den Versammlungen 
liegen im Sekretariat der Kirchgemeinde, 
Schlossstrasse 11, Münsingen, auf. Alle 
stimmberechtigten Frauen und Männer 
sind zu den Versammlungen freundlich 
eingeladen.
 Kirchgemeinderat

300312

Katholische Kirche 
Region Bern
Kirchgemeinde 
Münsingen
114. Kirchgemeindeversammlung
für die Gebiete der Einwohnergemein-

den Allmendingen, Kiesen, Münsingen, 
Rubigen und Wichtrach
Montag, 24. November 2025
19.30 Uhr im Pfarreisaal der kath. Kirche, 
Löwenmattweg 29
Traktanden
1. Protokoll der Kirchgemeindever-

sammlung vom 19. Mai 2025
2. Steueranlage 2025–2029
 – Anpassung Beschluss vom 
  20.11.2023 zur Steueranlage
3. Budget 2026, Finanzplanung 2026 

–2031 und Steueranlage
 – Information zur Lage der Finanzen 
  der Kirchgemeinde
 – Beschlussfassung Budget und 
  Steueranlage
4. Verwendung des ausserordent-

lichen Nothilfekredites 2026
 – Information und Diskussion
5. Informationen aus Kirchgemeinde 

und Pfarrei
6. Verschiedenes
Im Anschluss an die Versammlung wird 
ein Apéro riche offeriert. In diesem Jahr 
steht der Austausch unter den anwesen-
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
im Fokus.
Das Protokoll der Kirchgemeindever-
sammlung vom 19. Mai 2025 sowie die 
Unterlagen zum Budget und der Finanz-
planung liegen während 30 Tagen vor 
und nach der Versammlung zur Ein-
sichtnahme im Pfarreisekretariat auf 
(bitte Öffnungszeiten beachten). Zudem 
sind die Unterlagen auf der Home-Page 
(www.kathbern.ch/muensingen/) auf-
geschaltet.
 Der röm. kath. Kirchgemeinderat

300413

Reformierte Kirch-
gemeinde Wichtrach
Ordentliche Kirchgemeinde-
versammlung
Montag, 24. November 2025, 
19.30 Uhr im Saal des Kirchgemeinde-
hauses Wichtrach
Traktanden
1. Finanzplan 2025–2030; Orientierung
2. Budget 2026; Genehmigung
3. Kreditabrechnung Ersatz Wärme-

pumpe im Kirchgemeindehaus; 
 Kenntnisnahme
4. Totalrevision Benützungsreglement 

für die kirchlichen Gebäude; 
 Genehmigung
5. Wahlen
 5.1.  Wiederwahl
 5.1.1. Rechnungsprüfungsorgan 
   BDO AG, Burgdorf
 5.2.  Neuwahlen
 5.2.1. Kirchgemeinderat
6. Verschiedenes
Aktenauflage
Die Unterlagen liegen 30 Tage vor der 
Versammlung im Sekretariat der Kirch-
gemeinde, Pfarrhausweg 2, Wichtrach 
öffentlich auf (während der Büroöff-
nungszeiten) und stehen im Internet zur 
Verfügung (www.kirche-wichtrach.ch).
Protokoll
Das Protokoll liegt vom 1. bis 31. De-
zember 2025 im Sekretariat der Kirch-
gemeinde zur Einsichtnahme auf (wäh-
rend der Büroöffnungszeiten). Gegen 
die Abfassung kann innerhalb dieser 
Frist schriftlich und begründet Einspra-
che beim Kirchgemeinderat erhoben 
werden.
Wichtrach, 15. Oktober 2025
 Der Kirchgemeinderat

300416

Reformierte Kirch-
gemeinde Konolfingen
Ordentliche Kirchgemeinde-
versammlung
Dienstag, 25. November 2025, 20.15 Uhr 
(nach der Versammlung des Gemeinde-
verbandes für das Friedhofwesen Häut-
ligen–Konolfingen–Niederhünigen) im 
Kirchgemeindehaus. 
Traktanden
1. Wahlen
 Ergänzungswahl Mitglied Kirchge-

meinderat
2. Budget 2026, Festsetzen des Steuer-

ansatzes, Orientierung Finanzplan
3. Verpflichtungskredit Projekt Hoffnung 

(er)leben (Bettag 2026)
4. Neues Gebührenreglement
5. Rückschau und Neuigkeiten
6. Verschiedenes
Die Unterlagen zu den Traktanden 2, 3 
und 4 können vom 23. Oktober 2025 bis 
am 25. November 2025, jeweils Montag 
und Donnerstag von 8.15 bis 11.30 Uhr 
im Sekretariat der Reformierten Kirch-
gemeinde im Kirchgemeindehaus einge-
sehen werden. Diese Unterlagen werden 
ebenfalls auf der Website der Kirchge-
meinde, www.konolfingen.org, während 
des erwähnten Zeitraums publiziert.
Entscheide der Versammlung können 
mit Beschwerde an das Regierungsstatt-
halteramt mit Sitz in Ostermundigen 
angefochten werden. Die Frist beträgt 
bei Sachentscheiden 30 Tage (Art. 60, 

63, 67a VRPG). Wer Zuständigkeits- oder 
Verfahrensvorschriften beanstanden 
will, muss, – wenn es möglich war –, die-
sen Mangel an der Versammlung selber 
schon gerügt haben (Rügepflicht nach 
Art. 49a GG BSG 170.11).
Zu dieser Versammlung sind alle stimm-
berechtigten Bürgerinnen und Bürger 
freundlich eingeladen.
Konolfingen, 23. Oktober 2025
 Der Kirchgemeinderat

KURSE & TAGUNGEN
300429

Regionale Alters- und 
Generationenarbeit
Einladung zu den Themenanlässen 
«Sicher ist sicher»
VORSICHT, BETRUG!
Referat von einer Fachperson der Kan-
tonspolizei mit Tipps und Tricks zum 
Schutz vor Betrügereien. Anschliessend 
gemütlicher Austausch bei Kaffee/Tee 
und Kuchen
Dienstag, 28. Oktober 2025, 
14–ca. 16 Uhr
Arni, grosses Sitzungszimmer Gemein-
deverwaltung, Dreierweg 7
Eintritt Frei – Kollekte
Brauchen Sie eine Mitfahrgelegenheit? 
Melden Sie sich bei der Gemeindever-
waltung Grosshöchstetten, 031 710 21 10 
oder info@grosshoechstetten.ch
Wir freuen uns auf Sie!
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 
der regionalen Alters- und Generatio-
nenarbeit
Weitere Themenanlässe
SEHNSUCHT NACH SICHERHEIT UND 
IHRE TÜCKEN
Referat von Esther Pauchard (Psychiate-
rin, Autorin) zum Thema Sicherheit als 
Grundbedürfnis. Anschliessend gemüt-
licher Austausch bei Punsch und Gebäck.
Mittwoch, 19. November 2025,
19–ca. 21 Uhr 
Grosshöchstetten, Aula Schulhaus 
Schulgasse 3
SICHER IN DIE RENTE, TIPPS FÜR 
UNTER 65-JÄHRIGE
Referat von einer Fachperson der Raiff-
eisenbank mit finanziellen Tipps vor dem 
Eintritt in die Rente. Anschliessend ge-
mütlicher Austausch bei Punsch und 
Gebäck.
Mittwoch, 14. Januar 2026,
19–ca. 21 Uhr 
Biglen, Aula im Primarschulhaus, 
Feltschenweg 6
WENNʼS PLÖTZLICH ZUVIEL WIRD
Referat von Basil Glanzmann (Berner Ge-
sundheit) zu Prävention und Unterstüt-
zung in herausfordernden Situationen 
(Überlastung, Wut, Konflikte, proble-
matischer Genussmittelkonsum, Ver-
letzungen, Übergriffe). Anschliessend 
gemütlicher Austausch bei Kaffee/Tee 
und Kuchen. 
Donnerstag, 26. Februar 2026,
14–ca. 16 Uhr 
Bowil, Blockhaus Schächli, 
Alte Hauptstrasse 7
WEGWEISER ZU ERGÄNZUNGS-
LEISTUNGEN 
Referat von Margret Streit (Pro Senec-
tute) zum Umgang mit der AHV, Ergän-
zungsleistungen oder der Hilflosenent-
schädigung im Alltag. Anschliessend 
gemütlicher Austausch bei Kaffee/Tee 
und Kuchen. 
Freitag, 20. März 2026,
14–ca. 16 Uhr 
Walkringen, Sternenzentrum, 
Hauptstrasse 9

Frauenverein 
Münsingen

Senior:innenzmittag
Am Donnerstag, 30. Oktober, 
um 12 Uhr im ref. Kirchgemeinde-
haus Münsingen.
Anmeldung bitte bis Mo., 27. Okt.
an Edith Niederberger, Telefon 
031 721 85 09 / 079 228 63 50 oder 
Christine Joss, Telefon 031 721 17 20.
 Der Vorstand229000

KIRCHGEMEINDEN NICHTAMTLICHER TEIL

Bewegung zurück ins Leben.  
Kompetent. Persönlich. Regional
• Direkte Erreichbarkeit per Anruf Mittwoch 
 und Freitag vormittags unter +41 79 526 25 00 

oder WhatsApp
• Dr. med. Peter Wirz, Orthopädische Chirur-

gie und Traumatologie des Bewegungsappa-
rates FMH (P: +41 79 630 66 44)

• Prof. Dr. med. Reinald Brunner, Facharzt 
für Orthopädie, speziell Neuroorthopädie 
(Sprechstunden 10.9; 8.10; 19.11; 10.12.2025)

• Wassily Gorbatschow (P: +49 171 497 48 
03) Facharzt Orthopädie, Traumatologie des 
Bewegungsapparates FMH und Interven-
tionelle Schmerztherapie SSIPM, Osteologe 
DVO, Manuelle Medizin MWE (Sprechstun-
den 11./12.9; 9./10.10; 6./7.11; 4./5.12.2025)

MedMove – Ihr chirurgisch-orthopädi-
sches Kompetenzzentrum in Worb
Praxisräume zu vermieten!

Bitte beachten sie die 
 aktualisierten Angebote und 
Sprechstundenzeiten sowie 
neue Erreichbarkeit per 
Mobile, WhatsApp und E-Mail! 

300398

079 526 25 00 – medmoveworb@hin.ch
• Erreichbar telefonisch, WhatsApp oder E-Mail!
• Dr. med. Peter Wirz, Orthopädische Chirurgie 
und Traumatologie des Bewegungsapparates 
FMH (P: +41 79 630 66 44)

• Prof. Dr. med. Reinald Brunner, Facharzt für 
Orthopädie, speziell Neuroorthopädie (Sprech-
stunden 19.11; 10.12.2025)

• Wassily Gorbatschow (P: +49 171 497 48 03) 
Facharzt Orthopädie, Traumatologie des Be-
wegungsapparates FMH und Interventionelle 
Schmerztherapie SSIPM, Osteologe DVO, Ma-
nuelle Medizin MWE (Sprechstunden 6./7.11; 
4./5.12.2025)

• Dr. med. Vahid Tahami, Facharzt Chirurgie, 
ambulante Chirurgie vor Ort unterstützt von 
traumnarkose.ch

Bewegung zurück ins Leben. 
Kompetent. Persönlich. Regional.
MedMove – Ihr chirurgisch-orthopä-
disches Kompetenzzentrum in Worb
Praxisräume zu vermieten!

Aktualisierte Angebote, 
Sprechstundenzeiten und 
Erreichbarkeit

Bernstrasse 1 medmoveworb@hin.ch
CH-3076 Worb wirz-ortho.ch
+41 79 526 25 00

Nachtarbeiten 
Worb – Bolligen
In den Nächten von 
So/Mo, 26./27. Oktober 2025 bis 
Do/Fr, 30./31. Oktober 2025 
führen wir auf der Bahnlinie S7 
zwischen Worb Dorf und Bolligen 
maschinelle Schienen-Schleif-
arbeiten durch. Wir bitten Sie, Ihr 
Fahrzeug nachts nicht in Gleisnähe 
zu parkieren, da wir für Schmirgel-
staub-Schäden keine Haftung 
übernehmen. Um den Zugverkehr 
am Tag aufrecht zu erhalten und 
die Sicherheit unserer Mitarbeiter 
gewährleisten zu können, ist der 
RBS gezwungen, die Arbeiten in 
der Nacht auszuführen. Leider 
lassen sich dabei gewisse Lärm- 
emissionen nicht vermeiden. Die 
mit den Arbeiten beauftragte Firma 
ist bemüht, die Lärmbelastungen 
so gering wie möglich zu halten.

Wir bitten die betroffenen 
Anwohnenden um Verständnis.

300119

Bauarbeiten am Bahnhof Biglen 
und auf der Strecke Biglen –––
Grosshöchstetten während der 
Nacht
Mittwoch, 29. Oktober 2025 (21.00 Uhr) bis Oktober 2025 (21.00 Uhr) bis 
Samstag, 1. November 2025 (05.00 Uhr), 1. November 2025 (05.00 Uhr), 
jeweils nachts von 21.00 bis 05.00 Uhrjeweils nachts von 21.00 bis 05.00 Uhr .

Die BLS führt Bauarbeiten am Gleis durch. Aufgrund 
des dichten Zugverkehrs und aus Gründen der 
Sicherheit muss nachts gearbeitet werden. gearbeitet werden. 

Die Züge verkehren gemäss Fahrplan.

Bei diesen Arbeiten wird es zeitweise zu grossen 
Lärmemissionen kommen. Wir organisieren die Ar -
beiten so, dass der Baulärm und weitere Emissionen 
auf ein Minimum reduziert werden. Wir danken der 
betroffenen Bevölkerung für das Verständnis. 
Weitere Informationen finden Sie auf bls.ch/verkehr 
und bls.ch/baulaerm.

Freundliche Grüsse
BLS Netz AG

bls.ch/kontakt 

300234

Kaufe Autos ab Platz
Kilometer, Zustand sowie Jg. egal
Besonders: Toyota, Mercedes, Honda, Fiat, Nissan, BMW, 
Mazda, VW, Mitsubishi, Opel.
Achtung: Busse, Camion, Pick-up, Jeep, Amerikaner, 
Oldtimer und alle Lieferwagen, Wohnwagen
Barzahlung – fairer Preis, seriös 
zuverlässig Globus Car S. Line
Firmen-Nr. (CH-100.1.814.402-2)
Telefon 079 434 39 49
24 Stunden, auch Samstag / Sonntag

RKOE115870

Bauarbeiten auf der Strecke 
Walkringen ––– Biglen während Biglen während 
der Nacht
Montag, 3. 3. November 2025 (22.00 Uhr) bis November 2025 (22.00 Uhr) bis 
Donnerstag, 6. November 2025 (05.00 Uhr), 6. November 2025 (05.00 Uhr), 
jeweils nachts von 22.00 bis 05.00 Uhrjeweils nachts von 22.00 bis 05.00 Uhr . 

Die BLS führt Bauarbeiten am Gleis durch. Aufgrund 
des dichten Zugverkehrs und aus Gründen der 
Sicherheit muss nachtsnachts gearbeitet werden. gearbeitet werden. 

Die Züge verkehren gemäss Fahrplan.

Bei diesen Arbeiten wird es zeitweise zu grossen 
Lärmemissionen kommen. Wir organisieren die Ar -
beiten so, dass der Baulärm und weitere Emissionen 
auf ein Minimum reduziert werden. Wir danken der 
betroffenen Bevölkerung für das Verständnis. 
Weitere Informationen finden Sie auf bls.ch/verkehr 
und bls.ch/baulaerm.

Freundliche Grüsse
BLS Netz AG

bls.ch/kontakt 

300385
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Abendmusik Freitag, 31. Okt. 2025, 19.30 Uhr 
Ref. Kirche Konolfingen. Niklaus Vogel, Violine 
Pavel Mazurkiewicz, Klavier. Edward Grieg: 
Violinsonate c-moll op. 45 George Gershwin: 
Porgy & Bess Transcribed for violin and piano by 
Heifetz und weitere Werke nach Ansage

50%-Tage Brockenstube Frauenverein 
Oberdiessbach 50-% Tage in der Brocken-
stube des Frauenvereins Oberdiessbach, Mat-
tenweg 2. Alles zum ½ Preis, ausgenommen 
speziell gekennzeichnete Artikel. Öffnungs-
zeiten: Freitag, 31.10.2025, 14–16 Uhr, Sams-
tag, 01.11.2025, 10–16 Uhr durchgehend.

Lotto Musikverein Bleiken Samstag, 1. 
November 2025 ab 20 Uhr und Sonntag, 2. 
November 2025 ab 14 bis ca. 17.30 Uhr. Das 
Lotto findet im Mehrzweckgebäude in Bleiken 
statt. Beginn jeweils mit einem Gratisgang.

19. Münsinger Oldies-Night Samstag, 1. 
November 2025, Schlossgutsaal Münsingen-
Türöffnung 20 Uhr, Eintritt CHF 15.–, ab 25 
Jahren. Fetziger Disco-Sound aus den 70er–
90er Jahren, Atmosphäre und Stimmung für 
Geniesser*innen! Wir freuen uns auf dich!

Trachtengruppe Linden, Volkstümliche 
Abe, 1. Nov. Mehrzweckhalle Linden. Ab 18 
Uhr: Salatbuffet u warmi Hamme bis gnue. 20 
Uhr: Unterhaltung mit Jodlergruppa Edelwyss-
Stärnen, Kindertanzgruppe und Trachten-
gruppe. Tanzmusik mit Schwyzerörgeliquartett 
Stockhornblick. Festwirtschaft.

Trachtengruppe Worb und Jodlerdop-
pelquartett Worb Gemeinsamer Heimatabe 
am Freitag, 31. Oktober im Kirchgemeinde-
haus Rüfenacht, ab 18 Uhr Verpflegung, ab 20 
Uhr Abendprogramm – Türkollekte

Bäumiger Vortrag über unsere Bäume 
Mittwoch, 5. November, 19.30 – 21 Uhr: Fa-
bian Dietrich, Baumpflegespezialist, weiht uns 
in die Welt der Bäume ein. Es gibt in diesem 
Vortrag auch praktische Tipps für die eigenen 
Bäume! Weitere Infos unter:
 www.frauenverein-oberdiessbach.ch

Dampfbahn Aaretal im Areal des PZM 
Münsingen Parkbahn zur Mitfahrt von Gross 
und Klein. Fahrzeiten: Samstag, 25. Okt., 13.30 
bis 17.30 Uhr und Sonntag, 26. Okt., 11 bis 
17.30 Uhr. Besucher mit Rollstuhl fahren auch 
mit unseren Zügen.
SAISONSCHLUSS, aber am 6.12. CHLOUSE-
FAHRT 16 bis 20 Uhr

Gschichte us aller Wält für Ching D Regine 
Reber verzellt Gschichte us aller Wält für Ching in 
mundart. Je nach Gschicht chame sogar no mit-
mache! Friti, 24. Oktober 2025 ir Bibliothek Cho-
nufinge Zit: 16.15–16.45 Uhr. Du darfsch gärn 
ohni Ahmeldig cho, dr Itritt isch frei, Kollekte

Kulturnacht in der Kirche Musik – Zauber 
– Gesang – Worte – Jazz. Samstag, 25. Okto-
ber 2025, ab 17 Uhr, Reformierte Kirche Ko-
nolfingen, Kirchweg 8, www.konolfingen.org
Eintritt frei!

Handlettering in der Bibliothek Ko-
nolfingen Kreativ sein mit Stift & Papier! 
Im Workshop lernst du von Buchstaben bis 
schwungvollen Schriftzügen. 24.10.25, 19.30–
21.30 Uhr. Für Erwachsene & Jugendliche ab 
14 J. Kosten: Fr. 10.–. Anmeldung erforderlich: 
031 791 24 94/bibliothek@zapp.ch

Im Wasserreich – Familienführung Sonn-
tag, 26.10., 9–12 Uhr. Unter der Leitung von Da-
niel und Markus Sterchi, entdecken Sie Spuren 
des Wasserbaumeisters Biber und erfahren Span-
nendes über unser Trinkwasser, Anmeldung er-
forderlich: www.museum-muensingen.ch oder 
031 724 52 44

Kostbares Nass – woher kommt unser 
Trinkwasser? Sa., 25.10., 14–15.30 Uhr. 
Besichtigen Sie mit Markus Sterchi die Fas-
sungsanlage «Schützenfahr» und erfahren 
Überraschendes und Spannendes zur Wasser-
versorgung und zum Trinkwasser. Anmeldung 
erforderlich, www.museum-muensingen.ch 
oder 031 724 52 44

Ochsen-Jazz mit Full Steam Jazzband 
Jazz-Night mit der bekannten Full Steam Jazz-
band am Freitag, 31. Oktober 2025. Türöff-
nung 19.15 Uhr/Konzert 20–22.30 Uhr. Eintritt 
frei, Kollekte

Playgrounds Turnhalle Stadelfeld 
Wichtrach Hast du Kinder zwischen 0–6 
Jahren? Bewegen sie sich gerne? Dann bist du 
bei uns genau richtig! Wann: 26.10.2025 von 
9.30 bis 11.30 Uhr. Kosten: Fr. 5.– für 1 Kind/
Fr. 8.– ab 2 Kindern. Chömet cho luägä! Wei-
tere Infos unter elternverein-wichtrach.ch

Repair Café Münsingen Profis reparieren 
kostenlos Ihre Lieblingsobjekte. Dazu gibt's 
Kaffee. Verein 65+ Münsingen. Weitere Infos 
unter muensingen-65plus.ch/dienstleistung-
repaircafe. Sa., 25.10.2025, 9–14.30 Uhr. 
Schlossstrasse 5, Münsingen

Schnuppersamstag Verein Setzhouz am 
25.10.25 Komm an unseren Schnuppersamstag 
aufs Gemüsefeld in Münsingen unterhalb vom 
Gerbegraben 15+16. Zwischen 10 und 14 Uhr zei-
gen wir dir, wo unser Verein zusammen mit sei-
nen Mitgliedern ihr Gemüse anbaut. Bald auch 
dein Gemüse? Keine Anmeldung erforderlich

Konzert WALLISNORD (Mundart) Freitag, 
24. Oktober, um 20 Uhr im Dachstock Dorfmu-
seum alter Bären (Burgdorfstr. 85) in Konolfin-
gen. Bekannte Hits mit originellen Liedtexten 
in Mundart, mehrstimmig arrangiert. Reser-
vation 076 761 30 12 (Fr. 24.–), Abendkasse 
Fr. 27.–, Türöffnung 19.15 Uhr

Kapellenkonzerte Biglen, Saison 25/26 
Henry Purcell: Of Queens and Fairies, Love and 
Madness mit Julia Kirchner, Sopran – Sabine 
Stoffer, Violine – Rebeka Ruso, Viola da Gamba 
– Elias Conrad, Theorbe – Josef Laming, Cem-
balo. Sonntag, 2. November 2025, 17 Uhr, 
Kirche Biglen. Eintritt frei/Kollekte

In der Rubrik «Was louft ir Region» veröffentlichen wir 
Veranstaltungen von VEREINEN oder GEMEINNÜTZIGEN 

ORGANISATIONEN maximal zweimal kostenlos.
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ir Region?ir Region?
Was Louft

Ihren Eintrag machen Sie unter www.anzeigerkonolfingen.ch

Trachtengruppe 
Kiesen-Wichtrach
MZH Schulhausweg 2
in Wichtrach

Bitte bei Landi parkieren, Shuttlebus-
Betrieb vorhanden

Heimatabend 2025
Singen, Tanzen, Kindertanzen, 
mit Schwyzerörgeli-Quartett 
«Campagna», Tombola, Essen
Samstag, 1. Nov. 2025, 20 Uhr
Jodlerquartett Männertreu
Sonntag, 2. Nov. 2025, 13.30 Uhr
Kinderjodlerchörli Unteremmental

30
03

01
K

Englischkurse im Zentrum von Belp

Neuer Anfängerkurs 
→→→→ ab Herbst 2025
Auskunft und Anmeldung:
Helen Lanzrein www.at-helens.ch 079 759 62 65

Bern  
Allmend
bis 26. Oktober
Circusrestaurant
jeweils vor der Abendvorstellung ab 18:00h
circus-monti.ch

Nur
noch bis

Sonntag!

DUO300165

Laufend neue 
 Einführungskurse

in Münsingen

Judo für Kinder

Karate für Kinder

Karate für Erwachsene/
Jugendliche

Selbstverteidigung
Ju-Jitsu (jap. Selbstverteidigung)

Aikido für Jugendliche 
und Erwachsene

Auskünfte und Anmeldungen:
Budo Ryu Hara Münsingen

Erlenauweg 13
3110 Münsingen

Telefon 031 711 29 24

229250

GÜLTIG VOM 20. OKTOBER BIS

9. NOVEMBER 2025

*  zur Anwendung in der Mundhöhle

Dies sind zugelassene Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 

Keine Kumulation mit anderen Rabatten.

Kann die 
Raucherentwöhnung 
unterstützen
20% RABATT auf das ganze 
Nicorette Sortiment

JNTL Consumer Health II 
(Switzerland) GmbH, 6343 Rotkreuz

CHF38.30
STATT CHF 47.90

z.B. 180 g

CHF50.30 
STATT CHF 62.90

z.B. Nicorette Mint Spray 
1 mg
150 Sprühstösse*

Bei Muskel- und Gelenkleiden
Stillt den Schmerz, hemmt die Entzündung:

20% RABATT auf Voltaren Dolo forte Emulgel 
120 g oder 180 g

Haleon Schweiz AG

2020%%20%
R A B A T T

228749

Panflötenschule Jörg Frei
über 35 Jahre…
Möchten Sie das wundervolle 
Instrument «Panflöte» spielen 
lernen?
Anfängerkurse in 3011 Bern, 
Zeughausgasse 35
• Start: Donnerstag, 13.11.2025 
• 16.00 Uhr Gruppenunterricht
• Keine Notenkenntnisse erforderlich
• Kosten: Fr. 265.– (8 Lektionen)
• Panflöten können gemietet werden 
 (Fr. 90.– für 2 Monate)
Wäre das etwas für Sie?
Mail: info@panevolution.ch
Rufen Sie mich an: 079 218 10 22 panevolution.ch

DU
O3

00
40

1

Kaufe Autos
alle Marken und Jahrgänge, zu  fairem 
Preis. Km und Zustand sind egal, auch 
mit Motor- und Getriebeschaden. 
Barzahlung, schnelle Abholung.
Mobile 079 415 10 46
Danke für Ihren Anruf, auch Sa./So.

RKO229406
Kaufe Ihr Auto 
ab Platz!
Autos, Busse, Liefer- und Gelände- 
wagen. Kilometer und Zustand egal. 
Guter Preis, wird bar bezahlt,  
egal wo.

Rufen Sie mich an, ich spreche 
Schweizerdeutsch.

Telefon 079 529 11 90 (auch Sa / So)
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Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

Gratis

Freitag, 31.10.2025: 13:00 - 19:00Uhr - Gratis Wurst und Getränke
10% bis 31.12.2025 (nur auf Sortiment im Handwerkershop)
Besuchen Sie unseren Handwerkershop in Hasle bei Burgdorf.

ERÖFFNUNG GARTEN OASE 
UND                  SORTIMENT 

Mittwoch, 19.11.2025: 
8:00 - 12:00Uhr
Gratis Viehschere Prüftag


